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W235 2193607-1/11E 

 

IM NAMEN DER REPUBLIK! 

 

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch die Richterin Maga. Sabine MEHLGARTEN-LINTNER 

als Einzelrichterin über die Beschwerde des XXXX , geb. XXXX , StA. Pakistan, gegen den 

Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 26.03.2018, Zl. 16-1132682409-

161430798, nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 03.03.2020 zu Recht 

erkannt: 

 

A) 

Die Beschwerde wird gemäß §§ 3 Abs. 1, 8 Abs. 1, 10 Abs. 1 Z 3 und 57 AsylG, § 9 BFA-VG, §§ 

46, 52 und 55 FPG als unbegründet abgewiesen.  

 

B) 

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig. 

 

 

 

 

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE: 

I. Verfahrensgang: 

 

1.1. Der zum Antragszeitpunkt minderjährige, zum nunmehrigen Entscheidungszeitpunkt 

volljährige Beschwerdeführer, ein Staatsangehöriger von Pakistan, stellte nach 

unrechtmäßiger Einreise in das österreichische Bundesgebiet am 17.10.2016 den 

gegenständlichen Antrag auf internationalen Schutz. 

 

1.2. Im Rahmen seiner Erstbefragung am 18.10.2016 gab er vor einem Organ des 

öffentlichen Sicherheitsdienstes zu seiner Person an, dass er minderjährig, ein Angehöriger 

der Volksgruppe der Punjabi sowie der sunnitischen Glaubensrichtung des Islam sei. Von 

2008 bis 2015 habe er die Grundschule besucht. Er stamme aus der pakistanischen Provinz 

Punjab und zwar aus dem Distrikt XXXX . Dort würden noch seine Eltern und seine drei 

jüngeren Brüder leben. Sein Reiseziel sei ein Land gewesen, in dem er sicher sei und lernen 

könne. Pakistan habe er ca. im Mai 2015 verlassen und sei über den Iran, die Türkei, 
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Bulgarien, Serbien und Ungarn nach Österreich gereist. In Österreich wolle er zur Schule 

gehen.  

 

Zu seinem Fluchtgrund gab der Beschwerdeführer an, er habe nicht richtig zur Schule gehen 

können. Es komme immer wieder zu Bombenangriffen in Schulen und Kinder würden in 

Schulen entführt. Sonst habe er keine Fluchtgründe. Er wolle endlich richtig zur Schule gehen 

und etwas lernen.  

 

1.3. Am 26.02.2018 wurde der Beschwerdeführer vom Bundesamt für Fremdenwesen und 

Asyl in Anwesenheit seiner gesetzlichen Vertreterin (Amt der Tiroler Landesregierung) und 

einer Vertrauensperson sowie unter Beiziehung eines geeigneten Dolmetschers für die 

Sprachen Urdu und Punjabi einvernommen, wobei er zunächst angab, es gehe ihm gut und 

er habe keine Krankheiten. In der Erstbefragung habe es einen Fehler gegeben; er habe nicht 

angegeben, von wann bis wann er zur Schule gegangen sei, es wurde jedoch trotzdem 

„etwas“ aufgeschrieben. Zu seiner Person brachte der Beschwerdeführer vor, er sei sieben 

Jahre in eine staatliche Schule gegangen und seine Familie habe nicht viel Geld gehabt. Sein 

Vater habe nicht arbeiten können und seine Mutter arbeite als Reinigungskraft. Seine 

Familie habe zwei Häuser. Sie würden sich im Heimatort, in  XXXX (auch: XXXX ), aufhalten. 

Kontakt bestehe ein- bis zweimal am Tag über soziale Netzwerke. Derzeit würden ihn seine 

Eltern nicht aufnehmen, da sie nicht viel Geld hätten. An weiteren Verwandten habe er noch 

einen Onkel mütterlicherseits. Von seiner Geburt bis zur Ausreise habe der 

Beschwerdeführer in seinem Heimatort gelebt. Für die Schleppung habe er zwischen € 

5.000,00 und € 6.000,00 bezahlt. Das Geld stamme vom Verkauf eines Grundstücks neben 

seinem Elternhaus. Nach Österreich sei er gekommen, da er kein Geld mehr gehabt habe, 

um weiter zu kommen. Jetzt sei er hier, es gehe ihm gut und er habe ein gutes Leben.  

 

Zu seinen Fluchtgründen führte der Beschwerdeführer aus, als er „eines Tages“ nicht in der 

Schule gewesen sei, da er krank gewesen sei, seien Terroristen in die Schule gekommen und 

hätten die Kinder mit Holzstangen geschlagen und verletzt. Sie hätten auch Waffen gehabt, 

aber nicht geschossen. Ein Kind hätten die Terroristen entführt. Am nächsten Tag sei er 

wieder in der Schule gewesen und ihm sei erzählt worden, was passiert sei. Die Terroristen 

hätten gesagt, sie würden wieder kommen und die Schüler angreifen, bis die Regierung auf 

sie höre und mache, was sie wollten. Seine Eltern hätten deshalb Angst um ihn gehabt. Der 

Beschwerdeführer sei noch zwei Tage zur Schule gegangen, dann seien Sommerferien 

gewesen. Seine Eltern hätten ihm gesagt, er solle das Land verlassen und hätten in den 

beiden Tagen, als er noch zur Schule gegangen sei, begonnen, das Grundstück zu verkaufen. 

Nachdem das Grundstück verkauft worden sei, hätten sie die Reise organisiert und der 

Beschwerdeführer habe das Land verlassen. Er habe nur dieses Problem gehabt und seiner 

Familie sei es finanziell nicht gut gegangen. Auf Nachfrage gab der Beschwerdeführer an, 

dass er in zwei verschiedene Schulen gegangen sei. Die erste habe er fünf Jahre in seiner 

Heimatstadt besucht und die zweite sei in XXXX – etwa eine Stunde von seinem Elternhaus 

entfernt – gewesen. Der Vorfall sei in  XXXX geschehen. Wann genau der Vorfall gewesen sei, 
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wisse er nicht. Er gehe davon aus, dass es 2016 gewesen sei, als er Pakistan verlassen habe. 

Welche Terroristen das gewesen seien, wisse er nicht. Vorher habe es keine derartigen 

Vorfälle gegeben, aber nach seiner Ausreise habe der Beschwerdeführer erfahren, dass es 

nochmals einen solchen Vorfall an derselben Schule gegeben habe. Persönlich an ihn 

herangetreten seien diese Terroristen nicht und auch in den zwei Tagen nach dem Vorfall sei 

nichts passiert. Bombenangriffe habe es auf seine Schule nicht gegeben. Die Aussage in der 

Erstbefragung habe sich allgemein auf Pakistan bezogen. Abgesehen von diesem Vorfall 

habe es keine Übergriffe gegeben und es sei auch niemand persönlich an ihn herangetreten. 

Auf Nachfrage der gesetzlichen Vertreterin gab der Beschwerdeführer an, die Polizei helfe 

seiner Familie nicht, weil sie arm seien. Den reichen Menschen helfe die Polizei. Die 

Terroristen, die in die Schule gekommen seien, seien Taliban gewesen.  

 

In Pakistan sei der Beschwerdeführer niemals von den Behörden festgenommen oder 

verhaftet worden. Er habe niemals Probleme mit den Behörden gehabt. Von staatlicher Seite 

sei er niemals wegen seiner politischen Gesinnung, Religion, Nationalität, Rasse oder 

Volksgruppe verfolgt worden. Wegen seiner Rasse sei er jedoch von anderen Kasten 

diskriminiert und beleidigt worden.  

 

Im Fall einer Rückkehr habe er Angst vor den Taliban. Er könne auch nicht arbeiten, weil er 

zu jung sei und sie hätten zu Hause auch nicht genug Geld. Mit der Polizei oder anderen 

Behörden habe er keine Probleme. In einer anderen Stadt oder in einem anderen Landesteil 

kenne er niemanden.  

 

In Österreich gehe er in die Schule und mache Hausaufgaben. Manchmal mache er Aufgaben 

in dem Heim, spiele mit dem Handy oder auch Tischfußball. Der Beschwerdeführer habe den 

Deutschkurs A1 absolviert. Er gehe zwei- bis dreimal am Tag in eine türkische Moschee 

beten. Verwandte oder Familienangehörige habe der Beschwerdeführer in Österreich nicht.  

 

Im Zuge seiner Einvernahme legte der Beschwerdeführer folgende verfahrensrelevante 

Dokumente vor:  

 Schulbesuchsbestätigungen einer Polytechnischen Schule für das Schuljahr 

2016/2017 mit den Beurteilungen „nicht beurteilt“ vom  XXXX 06.2017 und vom  XXXX 

02.2017;  

 Zertifikat ÖSD KID A1 vom XXXX .05.2017; 

 Schulnachricht einer Neuen Mittelschule für das Schuljahr 2017/2018 (mit sechs 

Nicht Genügend) vom  XXXX 02.2018 samt verbaler Beurteilung des Unterrichtsfachs 

„Deutsch als Fremdsprache“; 

 Schulbesuchsbestätigung einer Neuen Mittelschule vom  XXXX 09.2017;  

 Verbale Beurteilung „Deutsch als Fremdsprache“ vom  XXXX 01.2018;  

 Teilnahmebestätigung an einem Deutschkurs (Niveau A2) vom  XXXX 01.2018; 

 Teilnahmezertifikat „Workshop zum Müll trennen“ vom  XXXX 11.2017 und 

 zwei Empfehlungsschreiben  
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1.4. Am 12.03.2018 langte beim Bundesamt eine Stellungnahme der gesetzlichen Vertreterin 

zu den in der Einvernahme ausgefolgten Länderfeststellungen zur Situation in Pakistan ein. 

In dieser wurde zunächst betreffend die Glaubwürdigkeit des Beschwerdeführers darauf 

verwiesen, dass auf sein junges Alter Bedacht zu nehmen und ein anderer Maßstab als bei 

Erwachsenen anzulegen sei. Die Länderberichte würden die prekäre Situation bestätigen, in 

der sich insbesondere die Herkunftsprovinz des Beschwerdeführers befinde. Terroristische 

Gruppierungen wie die Taliban würden dort eine große Präsenz aufweisen. Für die innere 

Sicherheit Pakistans bleibe die Bedrohung durch Terrorismus und Extremismus ein zentrales 

Problem. Taliban und andere terroristische Organisationen würden schwere Terroranschläge 

verüben. Unter Zitierung eines Berichts von Human Rights Watch vom März 2017 sowie 

eines Berichtes des Refugee Documentation Centre vom Feber 2018 wurde 

zusammengefasst ausgeführt, dass staatliche Strukturen nicht in der Lage seien, den 

minderjährigen Beschwerdeführer vor Verfolgung zu schützen. Sicherheitseinrichtungen 

seien mit vielschichtigen Herausforderungen konfrontiert. In den Augen der Extremisten wie 

der Taliban seien Schulen die Brutstätte der „Abtrünnigen“. Daher drohe dem 

Beschwerdeführer eine asylrelevante Verfolgung aufgrund einer unterstellten politischen 

Gesinnung. Im vorliegenden Fall sei die Furcht vor Verfolgung im Hinblick auf die 

Sicherheitslage und die fehlenden Schutzmöglichkeiten seitens des pakistanischen Staates 

jedenfalls wohlbegründet. Da der Beschwerdeführer seine Heimat als Jugendlicher habe 

verlassen müssen, keine berufliche Ausbildung absolviert habe und bei einer Rückkehr nach 

Pakistan mit keiner Unterstützung rechnen könnte, würde er in eine existenzbedrohende 

Lage geraten. Ungeachtet der Frage, ob der Beschwerdeführer in einem anderen Landesteil 

nicht verfolgt würde, wäre ihm ein Aufenthalt in einem anderen Teil Pakistans nicht 

zumutbar. Daher werde ihm zumindest der Status eines subsidiär Schutzberechtigten 

zuzuerkennen sein. Abschließend werde noch auf die im Zusammenhang mit Minderjährigen 

erforderliche Kindeswohlprüfung verwiesen.  

 

2. Mit dem nunmehr angefochtenen Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl 

vom 26.03.2018 wurde der Antrag des Beschwerdeführers auf internationalen Schutz 

bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten gemäß § 3 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 

Z 13 AsylG abgewiesen (Spruchpunkt I.). Unter Spruchpunkt II. dieses Bescheides wurde der 

Antrag des Beschwerdeführers hinsichtlich der Zuerkennung des Status des subsidiär 

Schutzberechtigten in Bezug auf seinen Herkunftsstaat Pakistan gemäß § 8 Abs. 1 iVm § 2 

Abs. 1 Z 13 AsylG abgewiesen (Spruchpunkt II.). Ferner wurde dem Beschwerdeführer ein 

Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen gemäß § 57 AsylG nicht erteilt 

(Spruchpunkt III.). Gemäß § 10 Abs. 1 Z 3 AsylG iVm § 9 BFA-VG wurde gegen ihn eine 

Rückkehrentscheidung gemäß § 52 Abs. 2 Z 2 FPG erlassen (Spruchpunkt IV.) und gemäß § 

52 Abs. 9 FPG festgestellt, dass seine Abschiebung nach Pakistan gemäß § 46 FPG zulässig ist 

(Spruchpunkt V.). Unter Spruchpunkt VI. wurde ausgesprochen, dass die Frist für die 

freiwillige Ausreise 14 Tage ab Rechtskraft der Rückkehrentscheidung beträgt.  
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In seiner Begründung hielt das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl fest, dass der 

Beschwerdeführer zur Volksgruppe der Punjabi gehöre und sunnitisch-islamischen Glaubens 

sei. Er sei minderjährig, ledig und kinderlos. Weiters sei er pakistanischer Staatsangehöriger 

und stamme aus der Provinz Punjab. Er habe Kontakt zu seiner Familie und verfüge über 

Schulbildung. Fest stehe, dass er an keinen lebensbedrohlichen physischen oder psychischen 

Beeinträchtigungen seines Gesundheitszustandes leide. Fest stehe, dass der 

Beschwerdeführer in seiner Heimat von keiner Behörde gesucht werde und weder aufgrund 

seiner Rasse, Religion, Nationalität, politischen Gesinnung oder Zugehörigkeit zu einer 

bestimmten sozialen Gruppe von staatlicher Seite verfolgt werde. Die von ihm angegeben 

Gründe für das Verlassen des Heimatlandes seien unglaubwürdig. Es habe nicht festgestellt 

werden können, dass die Taliban seine Schule angegriffen hätten. Fest stehe, dass er 

persönlich niemals von den Taliban bedroht worden sei und, dass er aufgrund der schlechten 

finanziellen Lage seiner Familie sein Heimatland verlassen habe. Die Sicherheitslage in der 

Heimatprovinz Punjab sei relativ sicher. Es habe nicht festgestellt werden können, dass dem 

Beschwerdeführer im Herkunftsland die Lebensgrundlage gänzlich entzogen wäre oder, dass 

er bei einer Rückkehr in eine die Existenz bedrohende Notlage gedrängt würde. Er verfüge 

über familiäre Anknüpfungspunkte und könne aufgrund seines arbeitsfähigen Alters bei 

Rückkehr selbst für seinen Lebensunterhalt aufkommen. Festgestellt werde, dass im Fall des 

Beschwerdeführers kein Familienbezug in Österreich vorliege. Es hätten auch keine 

Umstände festgestellt werden können, die auf ein schützenswertes Privatleben in Österreich 

hinweisen würden. Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl traf auf den Seiten 18 bis 89 

des angefochtenen Bescheides unter Anführung von Quellen Länderfeststellungen zur Lage 

in Pakistan.  

 

Der Beweiswürdigung im angefochtenen Bescheid ist zu entnehmen, dass die Feststellungen 

zur Volksgruppenzugehörigkeit, zur Staatsangehörigkeit, zur Religion, zum 

Gesundheitszustand, zur Schulbildung und zum Kontakt zu seiner Familie auf seinen 

dahingehend glaubhaften Angaben beruhen würden. Zu den Gründen für das Verlassen des 

Herkunftsstaates wurde mit näherer Begründung ausgeführt, dass dem Beschwerdeführer 

geglaubt werde, dass er im Herkunftsstaat nicht behördlich gesucht werde. Auch werde ihm 

geglaubt, dass er von staatlicher Seite wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, politischen 

Gesinnung oder seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe nicht verfolgt 

werde. Nicht glaubhaft seien die Angaben, wonach Terroristen seine Schule angegriffen 

hätten. Es sei nicht glaubhaft, dass über einen langen Zeitraum nichts geschehen sei und 

plötzlich an dem Tag, an dem er krank gewesen sei, die Schule überfallen worden sei. Auch 

wenn es möglich sei, dass der Beschwerdeführer aufgrund einer Erzählung durch Mitschüler 

tatsächlich der Meinung sei, dass die behauptete Bedrohung so geschehen sei, müssten 

Erzählungen Dritter in ihrer Beweiskraft massiv hinter persönlich Erlebtes zurücktreten, da 

diese einer Glaubhaftigkeitsprüfung durch das Bundesamt nicht zugänglich seien. Zunächst 

habe der Beschwerdeführer auch nicht angeben können, wer für den Überfall verantwortlich 

gewesen sei und habe das Vorbringen erst auf Nachfrage dahingehend gesteigert, dass die 

Taliban in seine Schule gekommen seien. Es sei auch nicht logisch, wieso ausgerechnet der 
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Beschwerdeführer ausreisen habe müssen. Er habe mit dem Vorfall nichts zu tun gehabt und 

wäre auch sonst nicht ins Visier der Taliban geraten. Auch sei nicht glaubhaft, dass die Schule 

am nächsten Tag ohne Probleme wieder öffnen habe können. Selbst bei Wahrunterstellung 

habe der Beschwerdeführer nicht darlegen können, dass diese Männer tatsächliches 

Interesse an seiner Person gehabt hätten. Vielmehr könne aus seinem Auftreten geschlossen 

werden, dass er den Asylantrag nur zum Zweck der Aufenthaltserlangung in Österreich 

gestellt habe. Eine Wiederansiedelung in seiner Heimatprovinz Punjab könne dem 

Beschwerdeführer auf jeden Fall zugemutet werden. Es sei glaubhaft, dass er in der Heimat 

Familienangehörige habe und daher im Fall der Rückkehr in keine ausweglose Lage geraten 

würde. Auch könne ihm zugemutet werden, bei einer Rückkehr selbst für seinen 

Lebensunterhalt aufzukommen. Mit seiner Arbeit könnte der Beschwerdeführer zudem 

seine Familie unterstützen. Seine Angaben zum Privat- und Familienleben [in Österreich] 

seien glaubwürdig. Die Feststellungen zur Lage in Pakistan würden auf einer 

Zusammenstellung der Staatendokumentation des Bundesamtes für Fremdenwesen und 

Asyl basieren.  

 

In rechtlicher Hinsicht folgerte das Bundesamt zu Spruchpunkt I. des angefochtenen 

Bescheides, dass der Beschwerdeführer eine staatliche oder private Verfolgung aus einem 

den von der Genfer Flüchtlingskonvention anerkannten Gründe nicht vorgebracht habe. 

Auch sei von einer Schutzfähigkeit und –willigkeit der Behörden auszugehen. Alleine aus 

dem Umstand, dass Bestechung und Korruption vorkommen könnten, müsse nicht 

geschlossen werden, dass sich die Polizei systematisch beeinflussen lasse. Ferner könne auch 

die schlechte wirtschaftliche Lage nicht zu einer Asylgewährung führen. Zu Spruchpunkt II. 

wurde zusammengefasst ausgeführt, dass sich die Rückkehrbefürchtungen des 

Beschwerdeführers lediglich auf Vermutungen stützen würden. Er habe nicht glaubhaft 

darzulegen vermocht, dass ihm bei einem Verbleib in Pakistan die Lebensgrundlage 

entzogen und ihm somit ein weiterer Verbleib dort nicht zumutbar wäre. Der 

Beschwerdeführer sei gesund und arbeitsfähig und verfüge in der Heimat über familiäre 

Anknüpfungspunkte. Offenbar habe er in seiner Heimat über eine Existenzgrundlage verfügt. 

Ferner habe er auch weder eine lebensbedrohende Erkrankung noch einen sonstigen 

„außergewöhnlichen Umstand“ behauptet, der ein Abschiebehindernis im Sinne von Art. 3 

EMRK iVm § 8 Abs. 1 AsylG darstellen könnte. Eine allgemeine existenzbedrohende Notlage, 

wie eine Hungersnot oder eine Naturkatastrophe, liege ebenso wenig vor. Zu Spruchpunkt 

III. führte das Bundesamt im Wesentlichen aus, dass die Voraussetzungen des § 57 AsylG 

nicht erfüllt seien. Unter Spruchpunkt IV. des angefochtenen Bescheides wurde darauf 

verwiesen, dass im Fall des Beschwerdeführers kein Familienbezug und kein Familienleben in 

Österreich bestehe. Zum Privatleben des Beschwerdeführers in Österreich wurde 

ausgeführt, dass er nicht berufstätig sei, sich in der Grundversorgung befinde und in einer 

öffentlichen Betreuungsstelle wohne. Es bestünden somit auch keine privaten Bindungen in 

Österreich. Zudem sei der Beschwerdeführer mit den gesellschaftlichen und kulturellen 

Gegebenheiten in seinem Heimatland bestens vertraut. Daher sei die Rückkehrentscheidung 

nach § 9 Abs. 1 bis Abs. 3 BFA-VG sei zulässig. Weiters wurde in Spruchpunkt V. 
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ausgesprochen, dass im Fall der Durchsetzbarkeit der Rückkehrentscheidung sowie bei 

Vorliegen der in § 46 Abs. 1 Z 1 bis 4 FPG genannten Voraussetzungen die Abschiebung des 

Beschwerdeführers nach Pakistan zulässig sei. Letztlich wurde zu Spruchpunkt VI. 

ausgeführt, dass der Beschwerdeführer ab Rechtskraft der Rückkehrentscheidung zur 

freiwilligen Ausreise binnen 14 Tagen verpflichtet sei.  

 

Mit Verfahrensanordnung vom 26.03.2018 wurde dem Beschwerdeführer von Amtswegen 

ein Rechtsberater für das Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht zur 

Seite gestellt.  

 

3. Gegen den oben angeführten Bescheid erhob der damals minderjährige 

Beschwerdeführer im Wege seiner gesetzlichen Vertretung fristgerecht am 24.04.2018 

Beschwerde wegen inhaltlicher Rechtswidrigkeit infolge Verletzung von 

Verfahrensvorschriften und wegen unrichtiger rechtlicher Beurteilung. Begründend wurde 

nach Darstellung des Verfahrensganges sowie des wesentlichen Vorbringens des 

Beschwerdeführers ausgeführt, dass die belangte Behörde auf das junge Alter des 

Beschwerdeführers Bedacht nehmen und einen anderen Maßstab als bei Erwachsenen hätte 

anlegen müssen. Eine Auseinandersetzung mit dem jungen Alter des Beschwerdeführers sei 

der Entscheidung nicht zu entnehmen, obwohl eine solche in die Beurteilung der 

Glaubwürdigkeit hätte einfließen müssen. Insbesondere habe es die Behörde verabsäumt, 

ausreichende Ermittlungen hinsichtlich der Taliban Präsenz in Schulen Pakistans sowie der 

vorgebrachten Diskriminierung durch andere Kasten zu tätigen. Im angefochtenen Bescheid 

hätten Länderberichte darüber gefehlt, wie brutal die Taliban gegen Lehrer und Schüler 

vorgehen würden. Nach Zitierung eines Berichts von Human Rights Watch vom März 2017 

wurde ausgeführt, dass nicht nachvollzogen werden könne, warum die Behörde das 

Fluchtvorbringen des Beschwerdeführers als nicht glaubhaft erachtet habe. Auch wenn der 

Beschwerdeführer an dem Tag, an dem die Taliban ein Kind entführt hätten, nicht in der 

Schule gewesen sei, schließe das eine asylrelevante Verfolgung nicht aus.  

 

Zur Situation im Fall der Rückkehr habe es die Behörde außer Acht gelassen, dass der 

Beschwerdeführer vorgebracht habe, dass ihn seine Eltern nicht mehr aufnehmen und auch 

über keine existenziellen Mittel verfügen würden. Das Vorbringen des minderjährigen 

Beschwerdeführers sei weder berücksichtigt noch gewürdigt worden. Seine Familie lebe 

selbst in einer Notlage und könne den Beschwerdeführer bei einer Rückkehr nicht 

unterstützen. Er habe keinerlei Arbeitserfahrung gesammelt und könne sich somit nicht 

selbst versorgen. Bei einer Rückkehr wäre der minderjährige Beschwerdeführer auf sich 

alleine gestellt und könnte mit keinem familiären Rückhalt rechnen. Ferner sei die Provinz 

Punjab laufend von Anschlägen betroffen. Bei einem Selbstmordanschlag auf einen 

Gemüsemarkt im ostpakistanischen Lahore seien mindestens 26 Menschen getötet und 58 

Menschen verletzt worden. Zum Vorbringen des Beschwerdeführers, dass „wir“ von anderen 

Kasten diskriminiert und beleidigt worden seien, habe die Behörde keine Nachfragen gestellt 

und auch keine Länderberichte herangezogen. Derartige Ermittlungen hätten im Hinblick auf 
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die Rückkehrentscheidung von Bedeutung sein können. Auch sei im Hinblick auf eine 

Rückkehrentscheidung der Gesundheitszustand zu überprüfen. Der minderjährige 

Beschwerdeführer sei am  XXXX 04.2018 einer Operation aufgrund einer Zyste unterzogen 

worden. Da der Beschwerdeführer der Gefahr ausgesetzt sei, an Zysten zu erkranken, müsse 

im Hinblick auf die Rückkehrentscheidung überprüft werden, ob er in Pakistan eine 

diesbezügliche medizinische Behandlung erhalten könnte.  

 

Der pakistanische Staat sei nicht in der Lage, Schüler vor Verfolgung durch die Taliban zu 

schützen. Hätte die Behörde ein ordentliches Ermittlungsverfahren geführt, hätte sie 

feststellen müssen, dass dem Beschwerdeführer auf der Basis seiner vorgebrachten 

glaubwürdigen Fluchtgründe in Pakistan asylrelevante Verfolgung drohe. Eine innerstaatliche 

Fluchtalternative bestehe für ihn nicht, da er in den Großstädten über keine familiäre 

Unterstützung verfüge. Zudem sei er erst 16 Jahre alt und könne auf keine nennenswerte 

zivile Berufsausbildung zurückgreifen. Dem minderjährigen Beschwerdeführers sei es 

gelungen, glaubhaft darzustellen, dass er im Fall der Rückkehr nicht in der Lage wäre, für 

seinen Lebensunterhalt zu sorgen. Aufgrund seiner Minderjährigkeit stelle sich der 

Beschwerdeführer qualifiziert schutzbedürftiger dar als die übrige Bevölkerung. Aus den 

aktuellen Länderberichten gehe hervor, dass Pakistan, insbesondere die Provinz Punjab, 

immer wieder Ziel von Anschlägen sei.  

 

Der Beschwerdeführer sei um eine Integration in Österreich bemüht und nütze die sich ihm 

bietenden Möglichkeiten, die Kultur und die Sprache zu erlernen. Er besuche in Tirol die 

Schule und habe den Deutschkurs auf der Niveaustufe A1 abgeschlossen. Somit habe sich ein 

Privatleben etabliert, welches durchaus schützenswert sei und einer Rückführung nach 

Pakistan entgegenstehe.  

 

Neben einer Vollmacht des Amtes der Tiroler Landesregierung für die, die Beschwerde 

unterfertigt habende als gesetzliche Vertreterin einschreitende Mitarbeiterin wurden 

nachstehende Unterlagen beigelegt: 

 Beschluss des Bezirksgerichts  XXXX vom  XXXX 02.2018, mit welchem die Obsorge 

über den minderjährigen Beschwerdeführer seinen Eltern entzogen und das Land Tirol als 

Jugendwohlfahrtsträger mit der Obsorge betraut wurde und 

 vorläufiger stationärer Arztbrief eines Krankenhauses, Abteilung für Urologie, vom  

XXXX 04.2018, dem entnommen werden kann, dass der Beschwerdeführer von  XXXX 

04.2018 bis  XXXX 04.2018 wegen der chirurgischen Entfernung eines Abszesses, die 

komplikationslos verlaufen ist, dort aufhältig war  

 

4. Im Wege seiner ausgewiesenen Vertretung legte der nunmehr volljährige 

Beschwerdeführer mit Eingaben vom 13.02.2020 und vom 27.02.2020 nachstehende, bis 

dato noch nicht vorgelegte Unterlagen vor: 

 Bestätigungen der Evangelischen Pfarrgemeinde  XXXX vom  XXXX 10.2018 und vom  

XXXX 04.2019 über die Teilnahme des Beschwerdeführers an diversen Aktivitäten der Pfarre; 
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 undatiertes Zertifikat an der Teilnahme eines Deutschkurses von März 2019 bis Juli 

2019; 

 Teilnahmebestätigung an einer „Deutschqualifizierung“ vom  XXXX 02.2020; 

 Bericht über eine ambulante Untersuchung eines Bezirkskrankenhauses vom  XXXX 

11.2018, dem zu entnehmen ist, dass das Problem des Beschwerdeführers ist, dass er 

homosexuell ist und diese Orientierung nicht offen zeigen kann, mit der Diagnose akute 

Belastungsreaktion und posttraumatische Belastungsstörung; 

 „Mitteilung über den Leistungsstand“ einer Neuen Mittelschule vom  XXXX 01.2018, 

der zu entnehmen ist, dass der Beschwerdeführer in vier Gegenständen (unter anderem in 

Deutsch) mit „Nicht Genügend“ zu beurteilen wäre samt einem „Clearing“; 

 Teilnahmebestätigung vom  XXXX 12.2019 an einem Deutschkurs B1 und  

 Empfehlungsschreiben vom  XXXX 02.2020 

Ein bezughabendes Vorbringen wurde hierzu nicht erstattet.  

 

5. Am 03.03.2020 fand vor dem Bundesverwaltungsgericht eine öffentliche mündliche 

Verhandlung unter Zuhilfenahme eines geeigneten Dolmetschers für die Sprache Punjabi 

statt, an der der Beschwerdeführer und seine bevollmächtigte Vertreterin teilnahmen. Ein 

Vertreter des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl ist nicht erschienen; das Bundesamt 

für Fremdenwesen und Asyl hat sich mit Schreiben vom 24.01.2020 für die Teilnahme an der 

Verhandlung entschuldigt und die Abweisung der Beschwerde beantragt. Bereits mit der 

Ladung wurden den Verfahrensparteien die Länderfeststellungen des 

Bundesverwaltungsgerichtes zur aktuellen Situation in Pakistan zur Kenntnis gebracht. 

 

Eingangs der Verhandlung gab der Beschwerdeführer an, dass er schon seit längerem an 

starken Kopfschmerzen leide. Dagegen nehme er ab und zu Medikamente. Als er von  XXXX 

04.2018 bis  XXXX 04.2018 stationär in Behandlung gewesen sei, habe es sich um eine kleine 

Operation gehandelt, die nach den zwei Tagen erledigt gewesen sei. Zum ambulanten 

Untersuchungsbericht vom  XXXX 11.2018 brachte er vor, er sei damals am Rückweg von 

einem Deutschkurs von der Ambulanz abgeholt worden, weil er Schmerzen an der linken 

Brustseite gehabt habe. Das habe ca. zwei bis drei Stunden gedauert. Wenn er 

Kopfschmerzen habe, verschreibe ihm der Arzt etwas. Die Niederschriften der Erstbefragung 

und vor dem Bundesamt seien ihm rückübersetzt worden und er habe die Wahrheit gesagt. 

Die Dolmetscher in der Erstbefragung und in der Einvernahme habe er gut verstanden.  

 

Der Beschwerdeführer habe keine Identitätsdokumente. Er sei pakistanischer 

Staatsangehöriger und seine Religion sei der Islam. Wegen seiner Religion habe er in 

Pakistan keine Probleme gehabt. Seine Volksgruppe würden die Leute als „Miah Miah“ 

bezeichnen; wegen dieser Volksgruppe habe er auch Probleme gehabt. Dies habe sich seit 

seiner Kindheit so geäußert, dass die Leute gesagt hätten, „Du bist ein Miah Miah“; das habe 

man auch schon zu seinem Vater und Großvater gesagt. Als der Beschwerdeführer zur 

Schule gegangen sei, hätten die Mitschüler und Lehrer zu ihm Miah gesagt. Abgesehen 

davon sei nichts passiert. Er habe nur gehört, dass die Leute zu ihm „Miah Bilal“ gesagt 
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hätten. Auf Vorhalt, er habe vor dem Bundesamt gesagt, von anderen Kasten diskriminiert 

zu werden sowie auf weiteren Vorhalt, das Kastensystem werde im Islam abgelehnt, gab der 

Beschwerdeführer an, es stimme, dass das Kastensystem im Islam verboten sei, aber es gebe 

dennoch Leute, die darauf pochen würden. Der Beschwerdeführer sei ledig und habe keine 

Kinder. Er spreche Urdu und Punjabi. Urdu könne er auch lesen und ein bisschen schreiben. 

Deutsch und Englisch könne er auch ein bisschen. Zu den mit der Ladung übersendeten 

Länderfeststellungen zur Situation in Pakistan gab weder der Beschwerdeführer noch seine 

Vertreterin eine Stellungnahme ab.  

 

Zu seinen Wohnorten, zu seinen Familienangehörigen und zu seinem Leben in Pakistan gab 

der Beschwerdeführer an, dass er aus dem Dorf  XXXX im Distrikt  XXXX in der Provinz Punjab 

stamme. In seinem Heimatdorf würden noch seine Eltern und drei jüngere Brüder leben. 

Von seiner Geburt bis zur Ausreise habe er immer an derselben Adresse gewohnt. Dort habe 

er mit seinen Eltern und seinen Brüdern im gemeinsamen Haushalt gelebt. Das sei eine 

Wohnung mit zwei Zimmern gewesen. Zwischenzeitig hätten jedoch Terroristen einen 

Bruder mitgenommen. Zu seinen Eltern habe er telefonischen Kontakt. In Pakistan sei er ca. 

sieben Jahre zur Schule gegangen. Wann genau das gewesen sei, wisse er nicht. Seine 

Familie habe in Pakistan den Lebensunterhalt durch ein kleines Grundstück neben seinem 

Elternhaus verdient, auf dem sie Gemüse angepflanzt hätten, und seine Mutter habe in 

einem fremden Haushalt gearbeitet. Sein Vater sei invalid und könne nicht arbeiten, aber 

durch die Arbeit seiner Mutter habe die Familie leben und der Beschwerdeführer habe in die 

Schule gehen können. Jetzt sei seine Mutter krank und seien die Medikamente nicht 

finanzierbar. Weitere Verwandte habe er in Pakistan nicht.  

 

Zu seiner Integration in Österreich gab der Beschwerdeführer an, dass er in Österreich 

alleine sei. Er habe seine Deutschzeugnisse bereits vorgelegt. Aktuell habe er in Österreich 

keine Arbeitserlaubnis und arbeite deshalb nicht. Er habe schon versucht, eine Tischlerlehre 

zu beginnen, aber man habe ihm gesagt, das gehe nur mit einer positiven Entscheidung. Er 

lebe von der Grundversorgung. Abgesehen von den Deutschkursen sei er ein Jahr in der 

Schule gewesen, habe jedoch keine guten Noten gehabt. Manchmal helfe der 

Beschwerdeführer in der Kirche aus. In Österreich habe er weder Verwandte noch Freunde. 

Es gefalle ihm in Österreich, aber er habe keine Beziehung hier „laufen“. Die Gesetze hier 

würden ihm gefallen und man habe Respekt voreinander.  

 

Zu seinen Reisebewegungen befragt, gab der Beschwerdeführer an, er sei vor fünf Jahren 

ausgereist. Er sei von  XXXX aus in den Iran gelangt und dann versteckt in einem Bus weiter 

in die Türkei gereist. Von der Türkei aus, sei er nach Bulgarien und von dort aus nach Serbien 

gelangt. In Serbien habe er sich ca. sieben Monate aufgehalten und habe dann nach Ungarn 

einreisen können, da er auf die Liste der „Unter-18-jährigen“ gekommen sei. In Ungarn sei er 

ca. ein Monat gewesen und dann mit dem Zug nach Wien gefahren. Seine Reise sei 

schlepperunterstützt erfolgt. Er sei immer von einem Schlepper an den nächsten übergeben 
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worden. Das Geld für die Schleppung hätten seien Eltern durch den Verkauf eines 

Grundstücks erhalten.  

 

Zu den Fluchtgründen brachte der Beschwerdeführer im Wesentlichen und 

zusammengefasst vor, als er einmal frei gehabt habe, sei er in die Schule gekommen und 

seien dort Terroristen von der Daesh gewesen. Sie hätten Schüler geschlagen. Als er ein 

zweites Mal zur Schule habe gehen wollen, sei einer der Schüler mitgenommen worden. An 

dem Tag sei er krank gewesen, als die Terroristen gekommen seien. Die Terroristen seien 

einmal gekommen als er krank gewesen sei und danach seien sie noch einmal gekommen. 

Als die Terroristen das zweite Mal gekommen seien, sei er dort gewesen. Er sei draußen 

gewesen und habe sich bei der Schule versteckt. Schüler seien mit Stöcken geschlagen 

worden und die Terroristen hätten sie aufgefordert, dass alle auf sie hören müssten. Zwei 

oder drei Personen seien danach von ihnen mitgenommen worden. Die Schule sei 

geschlossen worden und der Beschwerdeführer sei nach Hause gegangen. Er habe nicht 

mehr in die Schule gehen können, da die Regierung die Schule geschlossen habe. Sein Vater 

habe dann mit einer Person gesprochen, die ins Ausland reisen habe wollen. Dann habe sein 

Vater das Grundstück verkaufen wollen, aber ganz kaufen habe es niemand wollen. Seine 

Mutter habe das Grundstück dann für einen Kredit verkauft. Als der Beschwerdeführer 

schon in Österreich gewesen sei, sei sein Bruder von den Terroristen mitgenommen und 

getötet worden. Das sei ca. drei bis vier Monate nach seiner Einvernahme vor dem 

Bundesamt gewesen. Auf Vorhalt, er erzähle jetzt die dritte Version seiner Fluchtgeschichte, 

gab der Beschwerdeführer an, das erste Mal als er nicht anwesend gewesen sei, habe man 

ein Kind mitgenommen und als sie das zweite Mal gekommen seien, als er da gewesen sei, 

hätten sie drei Kinder mitgenommen. Auf Vorhalt, dass er vor dem Bundesamt nur von 

ersten Mal gesprochen habe, gab er an, vielleicht habe er es vergessen, aber er habe es auf 

jeden Fall sagen wollen. Die Frage, ob er selbst von den Terroristen persönlich bedroht oder 

angegriffen worden sei, beantwortete der Beschwerdeführer dahingehend, dass die 

Bedrohungen gegen das ganze Dorf ausgesprochen worden seien.  

 

Der weitere Verlauf der Verhandlung gestaltete sich wie folgt: 

„R: Wurden die Bedrohungen auch gegen Sie persönlich ausgesprochen? 

BF: Als sie das Dorf meinten, bedrohten sie ja jeden. 

R: Ich meine ist jemals ein Terrorist zu Ihnen gekommen und hat gesagt „ich bedrohe dich, 

oder dir passiert etwas, wenn du das und das nicht machst“? 

BF: Als sie in die Schule kamen, sagten sie wenn die Regierung nicht das erfüllt, was sie 

verlangen, werden sie hier einen nach den anderen töten. 

R: Was hätte die Regierung denn erfüllen sollen? 

BF: Die Regierung hätte Maßnahmen gegen sie setzen sollen. Aber wenn wir zur Polizei 

gingen, verlangten sie immer Geld, um sie festzunehmen, von wo sollen wir Geld haben. 

R: Wer hat Geld verlangt? 

BF: Als wir zur Polizei gingen, um Schutz anzusuchen, haben Sie gesagt „gebt uns zuerst Geld, 

dann werden wir kommen“. Denn diese Terroristen hatten auch ihre eigenen Politiker, wie 
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kann man das ausdrücken… sie haben ein großes Netzwerk und auch zur Polizei 

Beziehungen.  

R: Sie haben vorher gesagt, als die Terroristen in die Schule gekommen sind, haben die 

Terroristen gesagt, „wenn die Regierung nicht das erfüllt was sie verlangen, werden sie 

einen nach den anderen töten“, woher wissen Sie das wenn sie sich versteckt haben? 

BF: Als die Medienleute kamen, haben sie auch Interviews geführt und ich habe das auch im 

Fernsehen gesehen. 

R: Welche Medienleute kamen? 

BF: Das weiß ich nicht, aber sie kamen nicht zu den Terroristen, sondern zu den „größeren 

Leuten“ und die sagten, dass die Terroristen von der Regierung das und das verlangen.  

R: Was meinen Sie mit das und das? 

BF: Sie verlangten nach etwas, die was interviewt wurden, sagten das. 

R: Was haben die Terroristen verlangt? 

BF: Das weiß ich nicht, ich habe sie nicht immer getroffen, aber die was interviewt wurden, 

sagten, dass sie etwas von ihnen verlangten.“  

 

Der Beschwerdeführer wisse von zwei Angriffen an seiner Schule. Einer als er krank gewesen 

sei und der andere, als er dort hingegangen sei. Dazwischen seien vier bis fünf Tage 

gewesen. Den Monat, in dem diese beiden Vorfälle gewesen seien, könne er nicht sagen. An 

das Jahr könne er sich nicht erinnern. Die Schüler, die mitgenommen worden seien, habe der 

Beschwerdeführer nicht gekannt. Dass sein Bruder getötet worden sei, wisse er, weil der 

Bruder immer noch nicht zurückgekommen sei. Diese Entführung sei ca. vier bis fünf Monate 

nach seinem ersten Interview gewesen. Als die Terroristen zum zweiten Mal gekommen 

seien, sei er in der Schule hinten in der Klasse gewesen. Die Leute seien von vorne durch die 

Türen gekommen; es seien sechs oder sieben Terroristen gewesen. Auf Vorhalt seiner 

Angaben in der Erstbefragung sowie auf Nachfrage, ob seine Schule auch bombardiert 

worden sei, brachte der Beschwerdeführer vor, seine Schule sei einmal bombardiert worden 

und eine Schule einige Dörfer weiter sei drei- bis viermal bombardiert worden. Auf Vorhalt, 

er habe vor dem Bundesamt gesagt, es habe keine Bombenangriffe auf seine Schule 

gegeben, gab er an, das habe er schon gesagt. Von staatlicher Seite sei er niemals bedroht 

oder verfolgt worden.  

 

Auf Vorhalt des ambulanten Untersuchungsberichts vom  XXXX 11.2018, in dem vermerkt ist, 

dass er homosexuell ist, gab der Beschwerdeführer an, das stimme. Das sei schon seit seiner 

Kindheit so. Aber in Pakistan sei es verboten, dass ein Mann einen Mann liebe. Er habe 

bemerkt, dass er homosexuell sei, weil er Mädchen und Frauen nicht so sehr möge. Aktuell 

lebe er in keiner Beziehung. Auch früher habe er weder einen festen homosexuellen Partner 

gehabt noch eine homosexuelle Beziehung. Auf die Frage nach seinem ersten 

homosexuellen Kontakt brachte der Beschwerdeführer vor, er habe „es“ einmal getan; das 

sei aber schon sehr lange her. Das sei mit jemandem gewesen, dessen Angehörige dann eine 

Anzeige gemacht hätten. Das sei in Pakistan gewesen. Danach habe er es nicht mehr 

gemacht. Es sei vor den Angriffen auf die Schule gewesen. Es sei nur einmal gewesen und 
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danach nicht mehr. Diesen Jungen habe er in der Schule kennengelernt. Wie alt sie damals 

gewesen seien, wisse er nicht mehr. Das homosexuelle Erlebnis habe ihm gut gefallen. In 

Österreich lebe er seine Homosexualität „bis jetzt“ nicht offen, weil er Angst habe, dass 

„nichts Verkehrtes“ passiere. Er sei auch noch unter 18 Jahre gewesen und habe auch 

deswegen Angst gehabt. Als sein damaliger Partner angezeigt worden sei, sei dieser von der 

Polizei geschlagen worden und dann habe man ihn freigelassen. Die Nachfrage, ob der 

Beschwerdeführer von der Polizei auch einvernommen worden sei, bejahte er und brachte 

vor, dass sie beide geschlagen worden seien. Auf Vorhalt, aus welchen Gründen er weder vor 

dem Bundesamt noch im Zuge der Beschwerdeausführungen von seiner Homosexualität 

gesprochen habe, gab er an, er habe Angst gehabt, dass „was Verkehrtes“ passiere. Seine 

Eltern wüssten davon nichts. In Pakistan sei es nicht erlaubt, Homosexualität offen zu leben. 

Auf Vorhalt, er lebe seine Homosexualität auch in Österreich nicht, brachte der 

Beschwerdeführer vor, jetzt sei er über 18 Jahre alt und jetzt mache er „es“. Er werde für 

sich einen Partner suchen. Auf die Frage, wo er den Mann treffen wolle, gab er an, er müsse 

zuerst suchen, dann werde er ihn finden. Die weitere Frage, wie er das anstellen wolle, 

beantwortete der Beschwerdeführer dahingehend, dass er ihn schon finden werde. Er werde 

ihn suchen und wenn er einverstanden sei, werde der Beschwerdeführer „es“ mit ihm 

machen.  

 

In der Verhandlung wurden eine undatierte Überweisung an eine Fachärztin für Neurologie 

wegen Verdachts auf Spannungskopfschmerz (vgl. Beilage ./1) und das bereits im Akt 

erliegende Empfehlungsschreiben vom  XXXX 02.2020 (vgl. Beilage ./2) vorgelegt.  

 

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen: 

 

1. Feststellungen: 

 

1.1. Zur Person des Beschwerdeführers: 

 

1.1.1. Der zum Antragszeitpunkt minderjährige, zum nunmehrigen Entscheidungszeitpunkt 

volljährige Beschwerdeführer ist ein Staatsangehöriger von Pakistan, Zugehöriger der 

Volksgruppe der Punjabi und bekennt sich zur sunnitischen Glaubensrichtung des Islam. Er 

stammt aus dem Dorf  XXXX im Distrikt  XXXX in der pakistanischen Provinz Punjab, wo er 

geboren und bis zu seiner Ausreise mit seinen Eltern und drei jüngeren Brüdern im 

gemeinsamen Haushalt gelebt hat. Ca. im Mai 2015 verließ der Beschwerdeführer Pakistan 

und reiste über den Iran, die Türkei und Bulgarien nach Serbien, wo er sich ca. sieben 

Monate aufhielt. Nachdem er die Möglichkeit bekam, nach Ungarn einzureisen, ergriff er 

diese und begab sich aus Ungarn unrechtmäßig nach Österreich, wo er am 17.10.2016 den 

gegenständlichen Antrag auf internationalen Schutz stellte. 

 

1.1.2. Nicht als Sachverhalt zugrunde gelegt werden sämtliche Angaben des 

Beschwerdeführers zur behaupteten Bedrohungssituation in Bezug auf den Herkunftsstaat 
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Pakistan. Es wird nicht festgestellt, dass der Beschwerdeführer einer asylrelevanten 

Gefährdung ausgesetzt ist, die dem pakistanischen Staat zurechenbar ist. Darüber hinaus 

wird nicht festgestellt, dass der Beschwerdeführer einer konkreten Verfolgung bzw. 

Bedrohung von Seiten der Taliban oder einer vergleichbaren terroristischen Gruppierung 

ausgesetzt ist, die asylrelevante Intensität erreicht. Ebenso wenig wird festgestellt, dass der 

Beschwerdeführer homosexuell ist. Der Beschwerdeführer hat mit seinem Vorbringen keine 

Verfolgung im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention glaubhaft gemacht.  

 

Nicht festgestellt wird, dass der Beschwerdeführer im Fall einer Rückkehr nach Pakistan aus 

Gründen seiner Zugehörigkeit zur Volksgruppe der Punjabi und/oder der Zugehörigkeit zur 

sunnitischen Glaubensrichtung des Islam einer asylrelevanten Gefährdung ausgesetzt ist. 

Ebenso wenig wird festgestellt, dass der Beschwerdeführer bei einer Rückkehr nach Pakistan 

aus sonstigen, in seiner Person gelegenen Gründen (etwa wegen der Zugehörigkeit zu einer 

sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen Gesinnung) einer asylrelevanten Gefährdung 

ausgesetzt ist. Auch eine drohende asylrelevante Verfolgung aus anderen Gründen ist nicht 

hervorgekommen und zwar weder aufgrund des Vorbringens des Beschwerdeführers noch 

aus amtswegiger Wahrnehmung. 

 

1.1.3. Der Beschwerdeführer leidet an fallweise auftretenden Spannungskopfschmerz, 

wogegen er erforderlichenfalls Medikamente nimmt. Von  XXXX 04.2018 bis  XXXX 04.2018 

befand er sich wegen der chirurgischen Entfernung eines Abszesses in stationärer 

Behandlung in einem Krankenhaus. Dieser Eingriff verlief komplikationslos und benötigte der 

Beschwerdeführer diesbezüglich keine Nachbehandlung. Am  XXXX 11.2018 war der 

Beschwerdeführer zur ambulanter Untersuchung in einem Bezirkskrankenhaus und wurden 

damals eine akute Belastungsreaktion und eine posttraumatische Belastungsstörung 

diagnostiziert. Nicht festgestellt werden kann, dass der Beschwerdeführer sich in der Folge 

in psychologische oder psychotherapeutische Behandlung begeben hat. Eine diesbezügliche, 

aktuelle Behandlungsbedürftigkeit liegt nicht vor. Zusammengefasst wird sohin festgestellt, 

dass der Beschwerdeführer weder an einer schwerwiegenden psychischen noch an einer 

schwerwiegenden physischen Krankheit leidet.  

 

Der Beschwerdeführer gehört keiner Risikogruppe in Zusammenhang mit CoVid-19 an. Die 

CoVid-19 Pandemie stellt für den Beschwerdeführer kein „real risk“ im Fall einer Rückkehr in 

den Herkunftsstaat dar.  

 

Der Beschwerdeführer verfügt über eine gesicherte Existenzgrundlage in Pakistan. Er ist ledig 

und kinderlos bzw. ohne Obsorgeverpflichtungen, verfügt über eine siebenjährige 

Schulbildung und spricht neben Punjabi auch Urdu, etwas Englisch und etwas Deutsch. Im 

Herkunftsstaat leben nach wie vor seine Eltern, zu denen er regelmäßigen telefonischen 

Kontakt hat, mit seinen jüngeren Brüdern. Die Familie des Beschwerdeführers verfügt über 

eine Wohnmöglichkeit in seinem Heimatdorf.  
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Festgestellt wird sohin, dass der an keinen schwerwiegenden Erkrankungen leidende, junge, 

ledige und kinderlose Beschwerdeführer über eine mehrjährige Schulbildung verfügt und 

arbeitsfähig ist sowie, dass er im Fall seiner Rückkehr nach Pakistan ein familiäres- bzw. 

soziales Netz vorfinden und sohin nicht in eine existenzgefährdende Lage geraten würde. 

 

Nicht festgestellt wird, dass eine Zurückweisung, Zurück- oder Abschiebung des Beschwerde-

führers nach Pakistan eine reale Gefahr einer Verletzung von Art 2 EMRK, Art 3 EMRK oder 

der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention bedeuten würde oder für den 

Beschwerdeführer als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der 

Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder 

innerstaatlichen Konflikts mit sich bringen würde. 

 

1.1.4. Der Beschwerdeführer verfügt in Österreich nicht über familiäre oder 

verwandtschaftliche Anknüpfungspunkte und lebt auch mit niemanden in einer 

familienähnlichen Lebensgemeinschaft. Er ist in Österreich nicht selbsterhaltungsfähig 

erwerbstätig, sondern lebt seit der Antragstellung von Leistungen aus der staatlichen 

Grundversorgung. Der Beschwerdeführer besuchte im Schuljahr 2016/2017 eine 

Polytechnische Schule und im Schuljahr 2017/2018 eine Neue Mittelschule. Nicht festgestellt 

werden kann, dass der Beschwerdeführer eine dieser Schulen positiv abgeschlossen hat. Der 

Beschwerdeführer hat mehrere Deutschkurse besucht und das Zertifikat ÖSD KID A1 erlangt. 

Aktuell besucht er einen Deutschkurs auf der Niveaustufe B1. Festgestellt wird, dass der 

Beschwerdeführer in der Lage ist, sich in einfachen Worten alltagstauglich in deutscher 

Sprache zu verständigen. Der Beschwerdeführer ist strafrechtlich unbescholten. Er lebt seit 

Antragstellung am 17.10.2016 auf der Grundlage einer vorläufigen Aufenthaltsberechtigung 

nach dem Asylgesetz in Österreich. Ein nicht auf das Asylgesetz gestütztes Aufenthaltsrecht 

ist nicht ersichtlich. Fallweise nimmt der Beschwerdeführer an Aktivitäten der Evangelischen 

Pfarrgemeinde  XXXX teil und verfügt im Bundesgebiet über einen Bekanntenkreis. Darüber 

hinausgehende Hinweise auf eine besonders ausgeprägte und verfestigte Integration 

hinsichtlich des Privat- und Familienlebens des Beschwerdeführers in Österreich, 

insbesondere in sprachlicher, beruflicher und gesellschaftlicher Hinsicht, liegen nicht vor.  

 

Hinweise auf das Vorliegen der Tatbestandsvoraussetzungen für einen Aufenthaltstitel aus 

berücksichtigungswürdigen Gründen kamen nicht hervor. Es konnten keine Umstände 

festgestellt werden, dass die Abschiebung des Beschwerdeführers nach Pakistan gemäß § 46 

FPG unzulässig wäre. 

 

1.2. Zur Lage in Pakistan: 

 

1.2.1. Neueste Ereignisse:  

 

1.2.1.1. Integrierte Kurzinformation vom 9.8.2019: Aufhebung Sonderstatus für Jammu und 

Kaschmir:  
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Indien hat am 5.8.2019 den in der Verfassung festgelegten Sonderstatus (ZO 6.8.2019) der 

mehrheitlich muslimischen Region (FAZ 6.8.2019) des indischen Teils von Kaschmir per 

Dekret beendet (ZO 6.8.2019). Unmittelbar darauf hat das Parlament in Delhi die Aufhebung 

jenes Artikels 370 der indischen Verfassung beschlossen (FAZ 7.8.2019), welcher Jammu und 

Kaschmir einen Sonderstatus einräumt und vorgeschlagen, den Staat in zwei 

Unionsterritorien, nämlich Jammu und Kaschmir sowie Ladakh aufzuteilen (IT 6.8.2019).  

Der Artikel 370 gewährt der Region eine gewisse Autonomie, wie eine eigene Verfassung, 

eine eigene Flagge und die Freiheit, Gesetze (BBC 6.8.2019) mit Ausnahme zu Belangen der 

Außenwie auch der Verteidigungspolitik (DS 7.8.2019) zu erlassen. Dies stellte einen 

Kompromiss zwischen der zu großen Teilen muslimischen Bevölkerung und der 

hinduistischen Führung in NeuDelhi dar (ARTE 7.8.2019). 

Neben dem Artikel 370 wurde auch der Artikel 35A aufgehoben, welcher dem lokalen 

Parlament erlaubte festzulegen, wer Bürger des Teilstaats ist und wer dort Land besitzen 

und Regierungsämter ausüben kann (NZZ 5.8.2019). 

Die auch in Indien umstrittene Aufhebung der Autonomierechte befeuert die Spannungen in 

der Region. Kritiker befürchten, dass die hindu-nationalistische Ministerpräsident Narendra 

Modi und seine Regierung eine „Hinduisierung“ des Gebiets anstreben (TNYT 6.8.2019).  

Damit Unruhen verhindert werden, haben die indischen Behörden sämtliche 

Kommunikationskanäle unterbrochen, zusätzlich 10.000 Soldaten (SO 4.8.2019) in die hoch 

militarisierte Region entsendet (ARTE 7.8.2019) und führende Regionalpolitiker wurden 

unter Hausarrest gestellt (FAZ 7.8.2019), Medienberichten zufolge wurden bei Razzien im 

Bundesstaat Jammu und Kashmir mittlerweile mehr als 500 Personen festgenommen (HP 

8.8.2019).  

Pakistan, das ebenfalls Anspruch auf die gesamte Region erhebt (ORF 5.8.2019), verurteilt 

den Schritt als illegal und richtet durch das pakistanische Militär eine klare Drohung an 

Indien und kündigt an, den UN-Sicherheitsrat anzurufen (ZO 6.8.2019). Der pakistanische 

Regierungschef Khan warnt vor den verheerenden Folgen, die eine militärische 

Auseinandersetzung haben könnte (FAZ 7.8.2019).  

Kritik an dem Schritt der indischen Regierung kommt auch aus Peking (FAZ 6.8.2019). Chinas 

Außenminister Hua Chunying hat den Schritt Indiens zur Abschaffung des Sonderstatus 

Kaschmirs als „nicht akzeptabel“ und „nicht bindend“ bezeichnet (SCMP 7.8.2019). 

Es gibt vereinzelte Berichte über kleinere Aktionen des Wiederstandes gegen das Vorgehen 

der Sicherheitskräfte, welche jedoch offiziell nicht bestätigt worden sind (BBC 7.8.2019).  

 

Anmerkung: 

Zuletzt drohte die Situation im Februar 2019 zu eskalieren, nachdem bei einem 

Selbstmordanschlag dutzende Polizisten in der Region und Hindu-Nationalisten die 

Bewohner Kaschmirs für das Attentat verantwortlich gemacht haben (ARTE 7.8.2019).  

Die Krise zwischen Indien und Pakistan spitzte sich daraufhin derart zu, dass es zu 

gegenseitigen Luftschlägen gekommen war [siehe KI vom 20.2.2019]. 
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Quellen: 

 ARTE – (7.8.2019): Kaschmir: Eskaliert der Konflikt zwischen Indien und Pakistan 

erneut? https://www.arte.tv/de/articles/kaschmir-eskaliert-der-konflikt-zwischen-indien-

und-pakistanerneut, Zugriff 8.8.2019;  

 BBC - British Broadcasting Corporation (6.8.2019): Article 370: What happened with 

Kashmir and why it matters, https://www.bbc.com/news/world-asia-india-49234708, Zugriff 

7.8.2019;  

 BBC - British Broadcasting Corporation (7.8.2019): Article 370: Kashmiris express 

anger at loss of special status, https://www.bbc.com/news/world-asia-india-49261322, 

Zugriff 8.8.2019;  

 DS – Der Standard (7.8.2019): Kaschmir-Konflikt: Pakistan weist indische Diplomaten 

aus, https://www.derstandard.at/story/2000107163187/pakistan-weist-indische-

diplomaten-austoter-bei-protesten-in-srinagar, Zugriff 8.8.2019;  

 FAZ – Frankfurter Allgemeine Zeitung (7.8.2019): Warnungen aus Islamabad, 

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/kaschmir-konflikt-warnungen-aus-

islamabad16321737.html, Zugriff 8.8.2019;  

 HP – Huffpost (8.8.2019): India Arrests Over 500 In Kashmir As Pakistan Suspends 

Railway Service, https://www.huffpost.com/entry/india-arrests-over-500-in-kashmir-as-

pakistansuspends-railway-service_n_5d4c19a7e4b09e729742389e?guccounter=1, Zugriff 

9.8.2019;  

 IT – India Today (6.8.2019): Article 370: China says opposed to Ladakh as Union 

Territory, https://www.indiatoday.in/india/story/china-reaction-jammu-kashmir-article-370-

1577915-201908-06, Zugriff 7.8.2019;  

 NZZ – Neue Züricher Zeitung (5.8.2019): Indien hebt den Autonomiestatus Kaschmirs 

auf und riskiert, die Spannungen in der Region drastisch zu verschärfen, 

https://www.nzz.ch/international/kaschmir-indien-provoziert-mit-der-aufhebung-

dessonderstatus-ld.1499966, Zugriff 9.8.2019;  

 ORF – Österreichischer Rundfunk (5.8.2019): Indien streicht Kaschmirs Sonderstatus, 

https://orf.at/stories/3132670/, Zugriff 5.8.2019;  

 SCMP – South China Morning Post (7.8.2019): China calls India’s move to scrap 

Kashmir’s special status ‘not acceptable’ and not binding, 

https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3021712/china-calls-indias-move-

scrapkashmirs-special-status-not, Zugriff 7.8.2019;  

 SO – Spiegel Online (4.8.2019): Pakistan bittet Trump um Vermittlung, 

https://www.spiegel.de/politik/ausland/kaschmir-nach-terrorwarnung-verlassen-tausende-

dasgebiet-a-1280384.html, Zugriff 6.8.2019;  

 TNYT – The New York Times (6.8.2019): In Kashmir Move, Critics Say, Modi Is Trying 

to Make India a Hindu Nation, https://www.nytimes.com/2019/08/06/world/asia/ jammu-

kashmirindia.html, Zugriff 7.8.2019 und  

 ZO – Zeit Online (7.8.2019): Pakistan weist indischen Botschafter aus, 

https://www.zeit.de/politik/ausland/2019-08/kaschmir-konflikt-pakistan-indischer-

botschafterausweisung-hasan, Zugriff 8.8.2019 

https://www.arte.tv/de/articles/kaschmir-eskaliert-der-konflikt-zwischen-indien-und-pakistan-erneut
https://www.arte.tv/de/articles/kaschmir-eskaliert-der-konflikt-zwischen-indien-und-pakistan-erneut
https://www.arte.tv/de/articles/kaschmir-eskaliert-der-konflikt-zwischen-indien-und-pakistan-erneut
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-49234708
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-49261322
https://www.derstandard.at/story/2000107163187/pakistan-weist-indische-diplomaten-aus-toter-bei-protesten-in-srinagar
https://www.derstandard.at/story/2000107163187/pakistan-weist-indische-diplomaten-aus-toter-bei-protesten-in-srinagar
https://www.derstandard.at/story/2000107163187/pakistan-weist-indische-diplomaten-aus-toter-bei-protesten-in-srinagar
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/kaschmir-konflikt-warnungen-aus-islamabad-16321737.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/kaschmir-konflikt-warnungen-aus-islamabad-16321737.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/kaschmir-konflikt-warnungen-aus-islamabad-16321737.html
https://www.huffpost.com/entry/india-arrests-over-500-in-kashmir-as-pakistan-suspends-railway-service_n_5d4c19a7e4b09e729742389e?guccounter=1
https://www.huffpost.com/entry/india-arrests-over-500-in-kashmir-as-pakistan-suspends-railway-service_n_5d4c19a7e4b09e729742389e?guccounter=1
https://www.huffpost.com/entry/india-arrests-over-500-in-kashmir-as-pakistan-suspends-railway-service_n_5d4c19a7e4b09e729742389e?guccounter=1
https://www.indiatoday.in/india/story/china-reaction-jammu-kashmir-article-370-1577915-2019-08-06
https://www.indiatoday.in/india/story/china-reaction-jammu-kashmir-article-370-1577915-2019-08-06
https://www.indiatoday.in/india/story/china-reaction-jammu-kashmir-article-370-1577915-2019-08-06
https://www.nzz.ch/international/kaschmir-indien-provoziert-mit-der-aufhebung-des-sonderstatus-ld.1499966
https://www.nzz.ch/international/kaschmir-indien-provoziert-mit-der-aufhebung-des-sonderstatus-ld.1499966
https://www.nzz.ch/international/kaschmir-indien-provoziert-mit-der-aufhebung-des-sonderstatus-ld.1499966
https://orf.at/stories/3132670/
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3021712/china-calls-indias-move-scrap-kashmirs-special-status-not
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3021712/china-calls-indias-move-scrap-kashmirs-special-status-not
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3021712/china-calls-indias-move-scrap-kashmirs-special-status-not
https://www.spiegel.de/politik/ausland/kaschmir-nach-terrorwarnung-verlassen-tausende-das-gebiet-a-1280384.html
https://www.spiegel.de/politik/ausland/kaschmir-nach-terrorwarnung-verlassen-tausende-das-gebiet-a-1280384.html
https://www.spiegel.de/politik/ausland/kaschmir-nach-terrorwarnung-verlassen-tausende-das-gebiet-a-1280384.html
https://www.nytimes.com/2019/08/06/world/asia/jammu-kashmir-india.html
https://www.nytimes.com/2019/08/06/world/asia/jammu-kashmir-india.html
https://www.nytimes.com/2019/08/06/world/asia/jammu-kashmir-india.html
https://www.zeit.de/politik/ausland/2019-08/kaschmir-konflikt-pakistan-indischer-botschafter-ausweisung-hasan
https://www.zeit.de/politik/ausland/2019-08/kaschmir-konflikt-pakistan-indischer-botschafter-ausweisung-hasan
https://www.zeit.de/politik/ausland/2019-08/kaschmir-konflikt-pakistan-indischer-botschafter-ausweisung-hasan
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1.2.1.2. Integrierte Kurzinformation vom 28.5.2019: Nord-Wasiristan: drei Tote bei 

Zusammenstößen zwischen Militär und PTM:  

 

Während einer Demonstration der Pashtun Tahafuz Movement (PTM) kam es bei einem 

Kontrollpunkt in Boya, im Stammesdistrikt (Tribal District) Nord-Wasiristan (Provinz Khyber 

Pakhtunkhwa) am 26.5.2019 zu einem Schusswechsel (Standard 28.5.2019; vgl. AI 

27.5.2019).  

Gemäß Angaben des Nachrichtendienstes der pakistanischen Armee (Inter Services Public 

Relations, ISPR) wurde der Kontrollposten von einer von zwei führenden Mitgliedern der 

PTM sowie Mitgliedern der Nationalversammlung, Mohsin Dawar und Ali Wazir, angeführten 

Gruppe angegriffen. Beim darauffolgenden Schusswechsel wurden drei Personen getötet 

und 15 Personen – darunter fünf Soldaten – verletzt (Dawn 26.5.2019). 

PTM-Aktivist Mohsin Dawar bestritt diese Version und beschuldigte die Armee, das Feuer 

auf die friedliche Kundgebung eröffnet zu haben (VOA 26.5.2019; vgl. Dawn 26.5.2019). 

Gemäß Angaben der PTM wurden dabei fünf Aktivisten getötet und 45 weitere verletzt (PT 

27.5.2019). Der Abgeordnete zur Nationalversammlung Ali Wazir wurde gemeinsam mit 

einigen anderen Aktivisten der PTM verhaftet. Mohsin Dawar ist hingegen untergetaucht 

(VOA 26.5.2019; vgl. Dawn 27.5.2019). 

Gemäß Angaben von Dawar wollte das Sicherheitspersonal verhindern, dass die Gruppe an 

einer Demonstration teilnimmt, die gegen mutmaßliche Übergriffe durch das Militär im Zuge 

einer Suchoperation gerichtet war (VOA 26.5.2019). Besagtem Protest durch die örtliche 

Bevölkerung, der am 25.5.2019 in Doga Macha Madakhel (Nord Wasiristan) begann, haben 

sich später Mitglieder der PTM angeschlossen (Dawn 26.5.2019; vgl. PT 27.5.2019). Im Zuge 

der Suchoperation wurde eine Frau zusammengeschlagen (VOA 26.5.2019; vgl. Dawn 

26.5.2019) sowie einige Personen verhaftet (VOA 26.5.2019). Gemäß Angaben der PTM 

verlief diese Veranstaltung ruhig, bis Dawar und Wazir in der Gegend ankamen, um ebenfalls 

am Protest teilzunehmen. Nachdem bei dieser Demonstration Unruhen ausgebrochen 

waren, wurden mindestens 20 Personen verletzt (Dawn 26.5.2019).  

In Folge dieser Zwischenfälle wurde in Nord-Wasiristan eine Ausgangssperre verhängt sowie 

Telefon- und Internetdienste abgeschalten (Dawn 26.5.2019; vgl. VOA 26.5.2019, PT 

27.5.2019), weswegen es schwierig ist, Berichte aus dieser Region zu erhalten (VOA 

26.5.2019). 

Am 26.5.2019 wurde Ali Wazir einem Anti-Terror-Gericht in Bannu vorgeführt. Vom Gericht 

wurde eine achttägige Untersuchungshaft angeordnet und Wazir muss am 4.6.2019 wieder 

vor Gericht erscheinen. Er wurde u.A. wegen Terrorismus und Mordes angezeigt (Dawn 

27.5.2019). 

Die pakistanischen Behörden haben ihr Vorgehen gegen die PTM intensiviert (AI 27.5.2019). 

Im April 2019 richtete sich Premierminister Imran Khan an das PTM, wobei er die Anliegen 

der Paschtunen würdigte, jedoch klar machte, dass er Eskalationen nicht gutheiße (Dawn 
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26.5.2019). Ende April 2019 erhob die Armee Vorwürfe, dass die PTM Finanzierung durch 

afghanische und indische Geheimdienste erhalte (Dawn 26.5.2019; vgl. VOA 26.5.2019, 

Dawn 30.4.2019) und warnte die PTM, dass „ihre Zeit vorbei“ sei, und dass diese die „roten 

Linien“ nicht überschreiten solle (Dawn 26.5.2019; vgl. Dawn 30.4.2019). Es wurde eine 

mögliche nicht näher spezifizierte Aktion gegen die PTM angekündigt, wobei der 

Armeesprecher angab, dass diese Ansage keine „Kriegserklärung“ sei und weder illegale 

Aktionen noch Unannehmlichkeiten für normale Paschtunen geplant seien (Dawn 

30.4.2019). 

 

Quellen: 

 AI – Amnesty International (27.5.2019): Pakistan: Investigate North Waziristan 

killings, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/05/pakistan-investigate-north-

waziristan-killings/, Zugriff 28.5.2019;  

 Dawn (26.5.2019): 3 people killed, 5 soldiers injured in exchange of fire at check post 

in North Waziristan, https://www.dawn.com/news/1484709, Zugriff 28.5.2019;  

 Dawn (27.5.2019): MNA Ali Wazir produced before ATC, remanded in CTD custody for 

8 days, https://www.dawn.com/news/1484918, Zugriff 28.5.2019;  

 Dawn (30.4.2019): Foreign spy agencies fund PTM, says army, 

https://www.dawn.com/news/1479321/foreign-spy-agencies-fund-ptm-says-army, Zugriff 

28.5.2019;  

 PT – Pakistan Today (27.5.2019): 3 killed, 15 injured in ‘PTM-Army clash’ in North 

Waziristan, https://www.pakistantoday.com.pk/2019/05/26/3-killed-15-injured-in-ptm-

army-clash-in-northwaziristan/, Zugriff 28.5.2019;  

 Standard, der (28.5.2019): Amnesty fordert Untersuchung des Todes von 

Demonstranten in Pakistan, http://derstandard.at/2000103942873/Amnesty-fordert-

Untersuchung-des-Todes-vonDemonstranten-in-Pakistan, Zugriff 28.5.2019 und  

 VOA – Voice of America (26.5.2019): 3 Killed in Skirmish Between Pakistan Security 

Forces, Rights Activists, https://www.voanews.com/a/killed-in-skirmish-between-pakistan-

security-forcesrights-activists/4933709.html, Zugriff 28.5.2019 

 

1.2.2. Sicherheitslage:  

 

Die Bedrohung durch Terrorismus und Extremismus bleibt zentrales Problem für die innere 

Sicherheit des Landes (AA 1.2.2019a; vgl. USDOS 19.9.2018). Landesweit ist die Zahl der 

terroristischen Angriffe seit 2009, zurückgegangen (PIPS 7.1.2019; vgl. AA 21.8.2018, USDOS 

19.9.2018). Konflikte mit dem Nachbarland Indien werden gelegentlich gewaltsam 

ausgetragen (EASO 10.2018 S 16). 

Die Taliban und andere militante Gruppen verüben Anschläge insbesondere in Belutschistan 

und in Khyber-Pakhtunkhwa (AA 21.8.2018), aber auch in Großstädten wie Karatschi (AA 

1.2.2019a). Über 90 % der terroristischen Anschläge sowie Todesopfer entfielen 2018 auf die 

zwei Provinzen Belutschistan und Khyber Pakhtunkhwa (PIPS 7.1.2019). Die Anschläge zielen 

vor allem auf Einrichtungen des Militärs und der Polizei. Opfer sind aber auch politische 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/05/pakistan-investigate-north-waziristan-killings/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/05/pakistan-investigate-north-waziristan-killings/
https://www.dawn.com/news/1484709
https://www.dawn.com/news/1484918
https://www.dawn.com/news/1479321/foreign-spy-agencies-fund-ptm-says-army
https://www.pakistantoday.com.pk/2019/05/26/3-killed-15-injured-in-ptm-army-clash-in-north-waziristan/
https://www.pakistantoday.com.pk/2019/05/26/3-killed-15-injured-in-ptm-army-clash-in-north-waziristan/
https://www.pakistantoday.com.pk/2019/05/26/3-killed-15-injured-in-ptm-army-clash-in-north-waziristan/
http://derstandard.at/2000103942873/Amnesty-fordert-Untersuchung-des-Todes-von-Demonstranten-in-Pakistan
http://derstandard.at/2000103942873/Amnesty-fordert-Untersuchung-des-Todes-von-Demonstranten-in-Pakistan
http://derstandard.at/2000103942873/Amnesty-fordert-Untersuchung-des-Todes-von-Demonstranten-in-Pakistan
https://www.voanews.com/a/killed-in-skirmish-between-pakistan-security-forces-rights-activists/4933709.html
https://www.voanews.com/a/killed-in-skirmish-between-pakistan-security-forces-rights-activists/4933709.html
https://www.voanews.com/a/killed-in-skirmish-between-pakistan-security-forces-rights-activists/4933709.html
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Gegner der Taliban, Medienvertreter, religiöse Minderheiten, Schiiten, sowie Muslime, die 

nicht der strikt konservativen Islam-Auslegung der Taliban folgen, wie die Sufis (AA 

1.2.2019a).  

Die Operationen der Rangers [siehe dazu Abschnitt 5] in Karatschi (ab 2013), 

Militäroperationen in Nord-Wasiristan und der Khyber Agency [Stammesbezirke der Provinz 

Khyber Pakhtunkhwa, Anm.], sowie landesweite Anti-Terror-Operationen als Teil des 

National Action Plan (NAP) trugen dazu bei, den rückläufigen Trend bei der Zahl der Vorfälle 

und der Opfer auch 2018 aufrecht zu halten (PIPS 7.1.2019 S 20; vgl. EASO 10.2018 S 18). In 

den ehemaligen Stammesgebieten (Federally Administered Tribal Areas – FATA) konnte das 

staatliche Gewaltmonopol überwiegend wiederhergestellt werden (AA 21.8.2018), die 

Militäraktionen gelten als abgeschlossen (Dawn 29.5.2018). Viele militante Gruppen, 

insbesondere die pakistanischen Taliban, zogen sich auf die afghanische Seite der Grenze 

zurück und agitieren von dort gegen den pakistanischen Staat (AA 21.8.2018). Im aktuellen 

Konflikt zwischen Indien und Pakistan demonstrierten beide Staaten, die über 

Nuklearwaffen verfügen, dass sie bereit sind, die Lage weiter eskalieren zu lassen (Dawn 

8.4.2019 vgl. BMEIA 27.3.2019). Jedoch wird ein Atomkrieg als äußerst unwahrscheinlich 

gesehen (DW 28.2.2019). 

Im Vorfeld der Parlamentswahlen am 25.7.2018 erlebte Pakistan eine Welle von Gewalt mit 

größeren Anschlägen in verschiedenen Provinzen, für die militante aufständische 

Gruppierungen die Verantwortung übernahmen. Der Selbstmordanschlag am 13.7.2018 auf 

eine politische Versammlung in Mastung, Belutschistan, mit 150 Toten war der Anschlag mit 

den dritt-meisten Todesopfern, der bis dahin jemals in Pakistan verübt wurde (EASO 10.2018 

S 18; vgl. PIPS 7.1.2019 S 43). Am Wahltag waren 370.000 Soldaten und 450.000 Polizisten 

mit erweiterten Befugnissen im Einsatz, um die Wahllokale zu sichern. Am Wahltag kam es in 

Belutschistan zu zwei Anschlägen mit Todesopfern auf Wahllokale und es gab regional 

Zusammenstöße zwischen Anhängern unterschiedlicher Parteien (EUEOM 27.7.2018; vgl. 

Dawn 26.7.2018) vorwiegend in Belutschistan und Khyber Pakhtunkhwa (Dawn 26.7.2018). 

Die verschiedenen militanten, nationalistisch-aufständischen und gewalttätigen 

religiöskonfessionellen Gruppierungen führten 2018 landesweit 262 terroristische Angriffe 

durch. Dabei kamen 595 Menschen ums Leben und weitere 1.030 wurden verletzt. Unter 

den Todesopfern waren 371 Zivilisten, 173 Angehörige der Sicherheitskräfte und 51 

Aufständische. 136 (52 %) Angriffe zielten auf staatliche Sicherheitskräfte, jedoch die 

höchste Zahl an Opfern (218 Tote und 394 Verletzte) gab es bei insgesamt 24 Terrorangriffen 

auf politische Persönlichkeiten. Zivilisten waren das Ziel von 47 (18 %) Angriffen, acht waren 

Angriffe auf regierungsfreundliche Stammesälteste bzw. Mitglieder der Friedenskommittees 

und sieben hatten Mitglieder der schiitischen Gemeinschaft zum Ziel (PIPS 7.1.2019 S 17f). 

Im Vergleich zu 2017 gab es im Jahr 2018 29 Prozent weniger terroristische Angriffe, bei 

denen um 27 Prozent weniger Todesopfer und um 40 Prozent weniger Verletzte zu beklagen 

waren (PIPS 7.1.2019). 

Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) und ihre Splittergruppen, insbesondere Jamaatul Ahrar und 

Hizbul Ahrar, bzw. Gruppen mit ähnlichen Zielen wie lokale Talibanfraktionen, Lashkar-e-

Islam und Islamischer Staat führten 2018 171 terroristische Angriffe mit 449 Toten und 769 
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Verletzten durch. Nationalistische Gruppierungen, vorwiegend belutschische, führten 80 

terroristische Angriffe mit 96 Toten und 216 Verletzten durch. Elf terroristische Angriffe mit 

50 Toten und 45 Verletzten waren konfessionell motiviert (PIPS 7.1.2019).  

[…] 

Insgesamt gab es im Jahr 2018 in Pakistan, inklusive der oben genannten terroristischen 

Anschläge, 497 Vorfälle von für die Sicherheitslage relevanter Gewalt (2017: 713; -30 %), 

darunter 31 operative Schläge der Sicherheitskräfte (2017: 75), 22 Auseinandersetzungen 

zwischen Sicherheitskräften und Aufständischen (2017: 68), 131 Auseinandersetzungen an 

den Grenzen mit Indien, Afghanistan und Iran (2017: 171) und 22 Vorfälle von ethnischer 

oder politischer Gewalt (2017: vier) (PIPS 7.1.2019 S 19f; Zahlen für 2017: PIPS 7.1.2018 S 

20). Die Zahl der bei diesen Vorfällen getöteten Personen sank um 46 % auf 869 von 1.611 

im Jahr 2017, die Zahl der verletzten Personen sank im selben Zeitraum um 31 % von 2.212 

auf 1.516 (PIPS 7.1.2019 S 20). 

Im Februar 2019 eskalierten die Spannungen zwischen Indien und Pakistan im lang 

anhaltenden Kaschmir-Konflikt (Time 28.2.2019; vgl. UKFCO 7.3.2019). Der indische 

Luftangriff vom 26.2., bei dem laut pakistanischen Angaben keine Menschen zu Schaden 

kamen (Time 28.2.2019) in Balakot, Provinz Khyber Pakhtunkhwa, war seit 1971 der erste 

Angriff Indiens auf pakistanisches Gebiet außerhalb Kaschmirs (Spiegel 2.3.2019). Am 27.2. 

wurde ein indisches Kampfflugzeug in pakistanischem Luftraum abgeschossen (Time 

28.2.2019). Es kommt zu wiederholten Grenzverletzungen und Militäraktionen zwischen 

Pakistan und Indien (BMEIA 27.3.2019). Durch Schusswechsel über die Demarkationslinie 

hinweg werden auf beiden Seiten immer wieder Soldaten und Zivilisten verletzt oder getötet 

(Standard 2.4.2019; vgl. Presse 2.3.2019, Reuters 3.3.2019).  

Nach dem Angriff auf die Militärschule in Peschawar im Dezember 2014 wurde der National 

Action Plan (NAP) gegen Terrorismus in Kraft gesetzt. Die 20 Punkte des Plans umfassen 

Maßnahmen sowohl gegen Terrorismus als auch gegen Extremismus. Gemäß Einschätzung 

von PIPS wurden in den vier Jahren, die der Plan nun in Kraft ist, zufriedenstellende 

Fortschritte im Bereich der Terrorismusbekämpfung erzielt. Die Fortschritte im Bereich der 

Extremismusbekämpfung werden als nicht zufriedenstellend angesehen (PIPS 7.1.2019 S 

89ff). 

Die Regierung unterhält Deradikalisierungszentren, die „korrigierende religiöse Bildung“, 

Berufsausbildung, Beratung und Therapie anbieten. Weithin gelobt ist das Sabaoon 

Rehabilitation Center einer NGO im Swat-Tal, das gemeinsam mit dem Militär gegründet 

wurde und sich an jugendliche ehemalige Extremisten richtet (USDOS 19.9.2018). 

Trotz gesetzlicher Regelungen gegen die Finanzierung von Terrorismus, die internationalen 

Standards entsprechen, werden Gruppen wie Lashkar-e Tayyiba nicht effektiv daran 

gehindert, in Pakistan Spenden zu lukrieren oder auf ihre finanziellen Mittel zuzugreifen. 

Auch gibt es Lücken in der Umsetzung der Sanktionen des UN-Sicherheitsrates gegen Al-

Qaeda und den Islamischen Staat (USDOS 19.9.2018). 

 

Quellen: 
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 AA – Auswärtiges Amt der Bundesrepublik Deutschland (1.2.2019a): Pakistan: 

Staatsaufbau und Innenpolitik, https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik 

/laender/pakistan-node/pakistan —innenpolitik/205010, Zugriff 25.2.2019;  

 AA – Auswärtiges Amt der Bundesrepublik Deutschland (21.8.2018): Bericht über die 

asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Islamischen Republik PAKISTAN (Stand: August 

2018), https://www.ecoi.net/en/file/local/1442726/4598_1536328003_ deutschland-

auswaertiges-amtbericht-ueber-die-asyl-und-abschiebungsrelevante-lage-in-der-

islamischen-republik-pakistanstand-august-2018-21-08-2018.pdf, Zugriff 21.2.2019;  

 BMEIA – Bundesministerium Europa, Integration und Äußeres der Republik 

Österreich (27.3.2019): Reiseinformation Pakistan, https://www.bmeia.gv.at/reise-

aufenthalt/reiseinformation/land/pakistan/, Zugriff 3.4.2019;  

 Dawn (8.4.2019): India-Pakistan conflict: Experts warn of harmful implications, 

https://www.dawn.com/news/1474645/india-pakistan-conflict-experts-warn-of-

harmfulimplications, Zugriff 8.4.2019;  

 Dawn (26.7.2018): 'Naya Pakistan' imminent: PTI leads in slow count of 11th general 

elections vote, https://www.dawn.com/news/1421984/voting-underway-across-pakistan-

amid-tightsecurity-with-only-hours-left-till-polling-ends, Zugriff 3.4.2019;  

 Dawn (29.5.2018): Fata’s historic transition, https://www.dawn.com/news/1410706/ 

fatas-historictransition, Zugriff 19.3.2019;  

 DW – Deutsche Welle (28.2.2019): Opinion: India, Pakistan, and the remote but real 

threat of nuclear war, https://www.dw.com/en/opinion-india-pakistan-and-the-remote-but-

real-threat-ofnuclear-war/a-47721752, Zugriff 8.4.2019;  

 EASO – European Asylum Support Office (10.2018): EASO Informationsbericht über 

das Herkunftsland Pakistan – Sicherheitslage, https://coi.easo.europa.eu/ 

administration/easo/Plib/EASO_Pakistan_SecuritySituation_October2018_DE.pdf, Zugriff 

12.3.2019;  

 EUEOM - European Union Election Observation Mission Islamic Republic of Pakistan 

(27.7.2018): Preliminary Statement - Positive changes to the legal framework were 

overshadowed by restrictions on freedom of expression and unequal campaign 

opportunities, https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_eom_pakistan_2018_-

_preliminary_statement_on_25_july_elections.pdf, Zugriff 1.4.2019;  

 PIPS - Pakistan Institute for Peace Studies (7.1.2018): Pakistan Security Report 2017, 

https://pakpips.com/app/reports/wp-content/uploads/2018/03/sr2017.pdf, Zugriff 

8.4.2019;  

 PIPS – Pak Institute for Peace Studies (9.4.2019): Pakistan Monthly Security Report: 

March 2019, https://pakpips.com/app/reports/477, Zugriff 9.4.2019;  

 PIPS – Pak Institute for Peace Studies (6.2.2019): Pakistan Monthly Security Report: 

January 2019, https://pakpips.com/app/reports/433, Zugriff 2.4.2019;  

 PIPS – Pak Institute for Peace Studies (7.1.2019): Pakistan Security Report 2018, 

https://pakpips.com/app/reports/396, Zugriff 8.1.2019;  

 PIPS – Pak Institute for Peace Studies (7.3.2019): Pakistan Monthly Security Report: 

February 2019, https://pakpips.com/app/reports/453, Zugriff 2.4.2019;  
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 Presse, die (2.3.2019): Kaschmir: Sieben Tote bei Schüssen an Grenze von Indien und 

Pakistan, https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5588780/Kaschmir_ Sieben-

Totebei-Schuessen-an-Grenze-von-Indien-und-Pakistan, Zugriff 4.3.2019;  

 Reuters (3.3.2019): India-Pakistan border quiet but Kashmir tense amid militancy 

crackdown, https://www.reuters.com/article/us-india-kashmir-pakistan-idUSKCN1Q K093, 

Zugriff 6.3.2019;  

 Spiegel (2.3.2019): "Die roten Linien wurden verschoben", http://www.spiegel.de 

/politik/ausland/kaschmir-konflikt-zwischen-indien-und-pakistan-die-roten-linien-

verschoben-a-1255811.html, Zugriff 2.4.2019;  

 Standard, der (2.4.2019): Pakistan meldet mehrere Tote nach Beschuss aus Indien, 

https://derstandard.at/2000100638494/Pakistan-meldet-mehrere-Tote-nach-Beschuss-

ausIndien-in-Kaschmir, Zugriff 3.4.2019;  

 Time (28.2.2019): From Suicide Bombing to Captured Pilot: A Timeline of the Latest 

Crisis in Kashmir, http://time.com/5541090/india-pakistan-2019-tensions-timeline/, Zugriff 

2.4.2019;  

 UKFCO – UK Foreign and Commonwealth Office (7.3.2019): Foreign travel advice – 

Pakistan, https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/pakistan, Zugriff 3.4.2019 und  

 USDOS – US Department of State (19.9.2018): Country Report on Terrorism 2017 - 

Chapter 1 – Pakistan, https://www.ecoi.net/de/dokument/1444941.html, Zugriff 2.4.2019 

 

1.2.2.1. Wichtige Terrorgruppen:  

 

Die Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) ist die größte der in Pakistan aktiven militanten 

regierungsfeindlichen Gruppen. Die TTP ist eine Dachorganisation 13 verschiedener – also 

ungefähr der Hälfte aller pakistanischen - Talibanfraktionen. Die Hochburgen der TTP in den 

ehem. FATA wurden durch militärische Operationen beseitigt, jedoch hält die TTP nach wie 

vor Rückzugsgebiete in Ostafghanistan. Analysten meinen, dass die TTP sich Mitte 2018 

unter neuer Führung in Süd-Wasiristan vereinen konnte und wieder schlagkräftiger würde 

(EASO 10.2018 S 24f). PIPS hingegen gibt an, dass TTP verzweifelt darum kämpfe, ihr 

Netzwerk zu erhalten, innere Streitereien zu überwinden und die Finanzierung 

sicherzustellen (PIPS 7.1.2019 S 74). 

Gemäß PIPS war die TTP im Jahr 2018 für 79 Terroranschläge mit 185 Toten verantwortlich. 

57 dieser Anschläge wurden in Khyber Pakhtunkhwa, wo die Gruppe für den größten Teil 

aller Anschläge verantwortlich war, und 18 in Belutschistan durchgeführt (PIPS 7.1.2019 S 

74f). Im Vorfeld der Parlamentswahlen 2018 hat die TTP die Verantwortung für mehrere 

Anschläge übernommen (EASO 10.2018 S 26). 

Kleinere militante Organisationen, die in Khyber Pakhtunkhwa – insbesondere in den ehem. 

Stammesgebieten – aktiv sind, werden als Lokale Taliban bezeichnet. Diese Gruppen führten 

2018 28 terroristische Anschläge mit elf Todesopfern durch. Die meisten dieser Vorfälle sind 

religiös motiviert und zielen auf Mädchenschulen, NGOs, Sicherheitskräfte oder 

Stammesälteste ab. Eine Talibangruppe unter Mullah Nazir ist in Nord-Wasiristan aktiv. Sie 

wurde einst als „gute Taliban“ bezeichnet und nennt sich heute Friedenskommittee. Sie 

https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5588780/Kaschmir_Sieben-Tote-bei-Schuessen-an-Grenze-von-Indien-und-Pakistan
https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5588780/Kaschmir_Sieben-Tote-bei-Schuessen-an-Grenze-von-Indien-und-Pakistan
https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5588780/Kaschmir_Sieben-Tote-bei-Schuessen-an-Grenze-von-Indien-und-Pakistan
https://www.reuters.com/article/us-india-kashmir-pakistan-idUSKCN1QK093
http://www.spiegel.de/politik/ausland/kaschmir-konflikt-zwischen-indien-und-pakistan-die-roten-linien-verschoben-a-1255811.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/kaschmir-konflikt-zwischen-indien-und-pakistan-die-roten-linien-verschoben-a-1255811.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/kaschmir-konflikt-zwischen-indien-und-pakistan-die-roten-linien-verschoben-a-1255811.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/kaschmir-konflikt-zwischen-indien-und-pakistan-die-roten-linien-verschoben-a-1255811.html
https://derstandard.at/2000100638494/Pakistan-meldet-mehrere-Tote-nach-Beschuss-aus-Indien-in-Kaschmir
https://derstandard.at/2000100638494/Pakistan-meldet-mehrere-Tote-nach-Beschuss-aus-Indien-in-Kaschmir
https://derstandard.at/2000100638494/Pakistan-meldet-mehrere-Tote-nach-Beschuss-aus-Indien-in-Kaschmir
http://time.com/5541090/india-pakistan-2019-tensions-timeline/
https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/pakistan
https://www.ecoi.net/de/dokument/1444941.html


- 24 - 

 

bedroht Mitglieder des Pakhtun Tahaffuz Movement [siehe auch Abschnitt 17.3] (PIPS 

7.1.2019 S 74f). 

Jamaatul Ahrar (JuA) ist eine Fraktion der TTP, operiert aber mit einer gewissen 

Eigenständigkeit aus der Provinz Nangarhar in Afghanistan heraus. Ziele der Gruppe sind 

Mitglieder der Sicherheitskräfte, Regierungsgebäude, Politiker, Minderheiten und 

Rechtsanwälte. Die Hizbul Ahrar (HuA) spaltete sich 2017 von der JuA ab (EASO 10.2018 S 

26f). Gemäß PIPS waren im Jahr 2018 JuA für 15 terroristische Anschläge (2017: 37) mit elf 

Toten, alle in Khyber Pakhtunkhwa, sowie HuA für sechs Anschläge in vier verschiedenen 

Provinzen verantwortlich (PIPS 7.1.2019 S 74). 

Der Islamische Staat in der Provinz Khorasan (IS / ISKP / Daesh) ist seit 2015 in Pakistan aktiv. 

Der IS konnte seinen Einfluss durch taktische Bündnisse mit ähnlich ausgerichteten örtlichen 

Gruppen vergrößern. IS hat lokale Zweigstellen und Rekrutierungsnetzwerke in einigen 

Großstädten wie Peschawar oder Karatschi (EASO 10.2018 S 29f). Der IS war 2018 für zwei 

große Anschläge im Zusammenhang mit den Wahlen in Belutschistan verantwortlich und 

war vermehrt in konfessionelle Gewalt involviert. Im Jahr 2018 wurden bei insgesamt fünf 

Anschlägen durch den IS  224 Menschen getötet. Der IS ist insbesondere in Belutschistan 

präsent, wo er 2018 vier große terroristische Anschläge durchführte; ein weiterer Anschlag 

geschah in Khyber Pakhtunkhwa (PIPS 7.1.2019 S 76f). 

Lashkar-e-Jhangvi (LeJ) ist eine Deobandi-Terroristengruppe. Die Gewalt von LeJ richtet sich 

größtenteils gegen Schiiten; die Organisation vertritt auch radikale Standpunkte gegenüber 

Christen, Ahmadis und sufistischen Muslimen (EASO 10.2018 S 32). Im Jahr 2018 war LeJ für 

sieben terroristische Angriffe, darunter sechs in Belutschistan und einem in Khyber 

Pakhtunkhwa, mit insgesamt neun Toten, verantwortlich (PIPS 7.1.2019 S 78). Im Jahr 2017 

war die LeJ mit ihren Splittergruppen, darunter die Lashkar-e-Jhangvi Al-Alami, insgesamt für 

18 Anschläge mit 132 Toten verantwortlich. 90 % davon betrafen die erste Jahreshälfte. Die 

verminderte Aktivität im zweiten Halbjahr ist durch die Zerschlagung ihrer Hauptnetzwerke 

zu erklären (PIPS 7.1.2018 S 87). 

Die Schlagkraft der belutschischen nationalistischen Gruppen ist trotz einer verminderten 

Zahl an durchgeführten Anschlägen intakt. Die Balochistan Liberation Army (BLA) und die 

Baloch Liberation Front (BLF) führten 2018 addiert 45 terroristische Anschläge in 

Belutschistan und zwei in Karatschi durch [siehe auch Abschnitt 17.1]. 2018 wurden erstmals 

zwei Selbstmordangriffe durchgeführt. Diese Taktik wird normalerweise von religiösen 

Gruppierungen verwendet, hingegen sind die belutschischen Gruppierungen nationalistisch 

und politisch links einzuordnen (PIPS 7.1.2019).  

 

Quellen: 

 EASO – European Asylum Support Office (10.2018): EASO Informationsbericht über 

das Herkunftsland Pakistan – Sicherheitslage, https://coi.easo.europa.eu/ 

administration/easo/Plib/EASO_Pakistan_SecuritySituation_October2018_DE.pdf, Zugriff 

12.3.2019;  
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 PIPS - Pakistan Institute for Peace Studies (7.1.2018): Pakistan Security Report 2017, 

https://pakpips.com/app/reports/wp-content/uploads/2018/03/sr2017.pdf, Zugriff 8.4.2019 

und  

 PIPS – Pak Institute for Peace Studies (7.1.2019): Pakistan Security Report 2018, 

https://pakpips.com/app/reports/396, Zugriff 8.1.2019 

 

1.2.2.2. Punjab und Islamabad:  

 

Die Bevölkerung der Provinz Punjab beträgt laut Zensus 2017 110 Millionen. In der 

Provinzhauptstadt Lahore leben 11,1 Millionen Einwohner (PBS 2017d). Islamabad, die 

Hauptstadt Pakistans, ist verwaltungstechnisch nicht Teil der Provinz Punjab, sondern ein 

Territorium unter Bundesverwaltung (ICTA o.D.). Die Bevölkerung des 

Hauptstadtterritoriums beträgt laut Zensus 2017 ca. zwei Millionen Menschen (PBS 2017d).  

Die Sicherheitslage in Islamabad ist besser als in anderen Regionen (EASO 10.2018 S 93). Die 

Sicherheitslage im Punjab gilt als gut (SAV 29.6.2018). Mehrere militante Gruppierungen, die 

in der Lage sind, Anschläge auszuüben, sind im Punjab aktiv (EASO 10.2018 S 63-64; vgl. SAV 

29.6.2018). In großen Städten wie Lahore und Islamabad-Rawalpindi gibt es gelegentlich 

Anschläge mit einer hohen Zahl von Opfern, durchgeführt von Gruppen wie den Tehreek-i-

Taliban Pakistan (TTP), Al Qaeda oder deren Verbündeten (ACLED 7.2.2017); beispielsweise 

wurden bei einem Bombenanschlag durch die TTP-Splittergruppe Hizbul-Ahrar auf 

Polizeieinheiten vor einem Sufi-Schrein in Lahore am 8.5.2019 zehn Personen getötet 

(Guardian 8.5.2019; vgl. Reuters 8.5.2019). Der Südpunjab gilt als die Region, in der die 

militanten Netzwerke und Extremisten am stärksten präsent sind (EASO 10.2018 S 63-64).  

Für das erste Quartal 2019 (1.1. bis 31.3.) registrierte PIPS für das Hauptstadtterritorium 

Islamabad keinen und für den Punjab zwei terroristische Angriffe mit zwei Toten (Aggregat 

aus: PIPS 6.2.2019, PIPS 7.3.2019, PIPS 10.4.2019). Im Jahr 2018 wurde von PIPS im 

Hauptstadtterritorium kein terroristischer Angriff gemeldet. Im Punjab gab es vier 

terroristische Anschläge mit 20 Todesopfern. Zwei davon waren Selbstmordsprengangriffe 

durch die pakistanischen Taliban (PIPS 7.1.2019 S 49). Im Jahr 2017 kamen im Punjab bei 14 

Anschlägen 61 Personen ums Leben, davon fanden sechs Vorfälle mit 54 Toten in Lahore 

statt. Das Hauptstadtterritorium verzeichnete drei Anschläge mit zwei Todesopfern (PIPS 

7.1.2018).  

 

Quellen: 

 ACLED – Armed Conflict Location & Event Data Project (7.2.2017): Regional Violence 

in Pakistan, https://www.crisis.acleddata.com/regional-violence-in-pakistan/, Zugriff 

5.4.2017;  

 EASO – European Asylum Support Office (10.2018): EASO Informationsbericht über 

das Herkunftsland Pakistan – Sicherheitslage, https://coi.easo.europa.eu/ 

administration/easo/Plib/EASO_Pakistan_SecuritySituation_October2018_DE.pdf, Zugriff 

12.3.2019;  
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 Guardian, the (8.5.2019): Pakistan: 10 dead after blast near Sufi shrine in Lahore, 

https:www.theguardian.com/world/2019/may/08/pakistan-dead-blast-near-major- sufi-

shrine-lahore, Zugriff 15.5.2019; 

 ICTA – Islamabad Capital Territory Administration (o.D.): About ICTA,  

https://ictadministraion.gov.pk/about-icta/, Zugriff 5.4.2019; 

 PBS – Pakistan Bureau of Statistics (2017d): PROVINCE WISE PROVISIONAL RESULTS 

OF CENSUS – 2017,  http://www.pbs.gov.pk/sites/default/files/PAKISTAN%20TE  

HSIL%20WISE %20FOR%20WEB%20CENSUS_2017.pdf, Zugriff 26.3.2019;  

 PIPS - Pakistan Institute for Peace Studies (7.1.2018): Pakistan Security Report 2017, 

https://pakpips.com/app/reports/wp-content/uploads/2018/03/sr2017.pdf, Zugriff 

8.4.2019;  

 PIPS – Pak Institute for Peace Studies (10.4.2019): Pakistan Monthly Security Report: 

March 2019, https://pakpips.com/app/reports/477, Zugriff 10.4.2019;  

 PIPS – Pak Institute for Peace Studies (6.2.2019): Pakistan Monthly Security Report: 

January 2019, https://pakpips.com/app/reports/433, Zugriff 2.4.2019;  

 PIPS – Pak Institute for Peace Studies (7.1.2019): Pakistan Security Report 2018, 

https://pakpips.com/app/reports/396, Zugriff 8.1.2019;  

 PIPS – Pak Institute for Peace Studies (7.3.2019): Pakistan Monthly Security Report: 

February 2019, https://pakpips.com/app/reports/453, Zugriff 2.4.2019;  

 Reuters (8.5.2019): Militant bomb near Sufi shrine kills 10 in Pakistan’s Lahore, 

https:www.reuters.com/article/us-pakistan-blast/militant-bomb-near-sufi-shrine-kills -10-in-

pakistans-lahore-idUSKCN1SE0C2, Zugriff 15.5.2019 und 

 SAV – South Asian Voices (29.6.2018): What the Case of Punjab Says about Pakistan’s 

Counterterrorism Policy, https:www.southasianvoices.org/pakistan-counterterrorism –

punjab/, Zugriff 23.4.2019 

 

1.2.3. Rechtsschutz / Justizwesen:  

 

Das Gesetz garantiert die Unabhängigkeit der Justiz (USDOS 13.3.2019). Die pakistanische 

Verfassung und die Rechtsordnung basieren weitgehend auf dem britischen Rechtssystem. 

Wenngleich gemäß Verfassung alle Gesetze grundsätzlich im Einklang mit der Scharia stehen 

müssen, ist deren Einfluss auf die Gesetzgebung eher beschränkt, abgesehen von 

bestimmten Bereichen wie beispielsweise den Blasphemiegesetzen (ÖB 10.2018).  

Der Aufbau des Justizsystems ist in der Verfassung geregelt. Der Supreme Court ist das 

pakistanische Höchstgericht und kann sich in Fällen von öffentlichem Interesse auch der 

Rechtsdurchsetzung bei Grundrechtsverletzungen, die gem. Verfassung in die Zuständigkeit 

der High Courts fällt, annehmen. Die fünf High Courts (je einer pro Provinz und im Islamabad 

Capital Territory) fungieren u.a. als Berufungsinstanz gegen Beschlüsse und Urteile von 

Special Courts sowie als Aufsichts- und Kontrollorgane für alle ihnen unterstehenden 

Gerichte. Ferner bestehen Provinz- und Distriktgerichte, Zivil- und Strafgerichte sowie 

spezialisierte Gerichte für Steuern, Banken und Zoll (ÖB 10.2018). 

http://www.pbs.gov.pk/sites/default/files/PAKISTAN%20TEHSIL%20WISE%20FOR%20WEB%20CENSUS_2017.pdf
http://www.pbs.gov.pk/sites/default/files/PAKISTAN%20TEHSIL%20WISE%20FOR%20WEB%20CENSUS_2017.pdf
http://www.pbs.gov.pk/sites/default/files/PAKISTAN%20TEHSIL%20WISE%20FOR%20WEB%20CENSUS_2017.pdf
http://www.pbs.gov.pk/sites/default/files/PAKISTAN%20TEHSIL%20WISE%20FOR%20WEB%20CENSUS_2017.pdf
http://www.pbs.gov.pk/sites/default/files/PAKISTAN%20TEHSIL%20WISE%20FOR%20WEB%20CENSUS_2017.pdf
http://www.pbs.gov.pk/sites/default/files/PAKISTAN%20TEHSIL%20WISE%20FOR%20WEB%20CENSUS_2017.pdf
http://www.pbs.gov.pk/sites/default/files/PAKISTAN%20TEHSIL%20WISE%20FOR%20WEB%20CENSUS_2017.pdf
https://pakpips.com/app/reports/wp-content/uploads/2018/03/sr2017.pdf
https://pakpips.com/app/reports/477
https://pakpips.com/app/reports/433
https://pakpips.com/app/reports/396
https://pakpips.com/app/reports/453
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Des Weiteren existiert gemäß Verfassung ein Federal Shariat Court, der zur Prüfung von 

Rechtsvorschriften auf ihre Vereinbarkeit mit den Vorgaben des Islam angerufen werden 

und diesbezüglich auch von sich aus tätig werden kann. Er fungiert zusätzlich zum Teil als 

Rechtsmittelinstanz in Delikten nach den Hudood Ordinances von 1979, die eine v.a. Frauen 

stark benachteiligende Islamisierung des Strafrechts brachten und durch den Protection of 

Women (Criminal Law Amendment) Act 2006 in – Kritikern zufolge bei Weitem nicht 

ausreichenden – Teilen entschärft wurden (ÖB 10.2018). 

Die Richter des Supreme Court, der High Courts sowie des Federal Shariat Court werden vom 

Staatspräsidenten auf Vorschlag der Judicial Commission of Pakistan und nach Bestätigung 

durch einen Parlamentsausschuss ernannt. Der Supreme Court und die High Courts gelten 

als chronisch überlastet (ÖB 10.2018).  

Die Justiz steht weiterhin unter dem Einfluss der mächtigen pakistanischen Armee. 

Erhebliche Unzulänglichkeiten im Justizapparat und Schwächen bei der Durchsetzung des 

geltenden Rechts bestehen fort. Die Gerichte und das pakistanische Rechtssystem sind 

hochgradig ineffizient (AA 21.8.2018). Gerichte sind überlastet, die Judikative ist nicht in der 

Lage, Menschenrechte besser zu schützen (AA 1.2.2019). Laut NGOs und Rechtsexperten ist 

die Justiz in der Praxis oft von externen Einflüssen, wie der Angst vor Repressionen durch 

extremistische Elemente bei Fällen von Terrorismus, Blasphemie oder 

öffentlichkeitswirksamen politischen Fällen beeinträchtigt (USDOS 13.3.2019). Die im 

Rahmen des nationalen Anti-Terror-Aktionsplans vom 24.12.2014 vorgesehene 

grundlegende Reform des Systems der Strafjustiz kommt bislang nicht voran (AA 21.8.2018).  

Viele Gerichte unterer Instanzen bleiben korrupt, ineffizient und anfällig für den Druck von 

wohlhabenden Personen und einflussreichen religiösen und politischen Akteuren. Es gibt 

Beispiele, wo Zeugen, Staatsanwälte oder ermittelnde Polizisten in High Profile Fällen von 

unbekannten Personen bedroht oder getötet wurden. Die oberen Gerichte und der Supreme 

Court werden allerdings von den Medien und der Öffentlichkeit als glaubwürdig eingestuft 

(USDOS 13.3.2019).  

Verzögerungen in zivilen und Kriminalfällen sind auf ein veraltetes Prozessrecht, unbesetzte 

Richterstellen, ein schlechtes Fallmanagement und eine schwache rechtliche Ausbildung 

zurückzuführen. Der Rückstand sowohl in den unteren als auch in den höheren Gerichten 

beeinträchtigt, zusammen mit anderen Problemen, den Zugang zu Rechtsmitteln oder eine 

faire und effektive Anhörung (USDOS 13.3.2019).  

Zivile Streitigkeiten, insbesondere wegen Eigentum und Geld, sind ein häufiger Grund für 

Mordfälle in Pakistan. Die oftmals Jahrzehnte dauernden Verzögerungen bei Urteilen durch 

Zivilgerichte können zu außergerichtlicher Gewaltanwendung zwischen den Streitparteien 

führen (JPP 4.10.2018). De facto spielt in weiten Landesteilen das staatliche Recht für 

normale Pakistaner kaum eine Rolle (AA 21.8.2018). Vor allem in ländlichen Gebieten 

Pakistans bestehen informelle Rechtsprechungssysteme und Rechtsordnungen, die auf 

traditionellem Stammesrecht beruhen und die oft Menschenrechtsverletzungen zur Folge 

haben (USDOS 13.3.2019; vgl. ÖB 10.2018). 

Die örtliche Zuständigkeit von Supreme Court und High Courts erstreckte sich gemäß 

Verfassung grundsätzlich nicht auf die Stammesgebiete (Provincially Administered Tribal 
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Areas - PATA, und Federally Administered Tribal Areas - FATA; vgl. Art. 246 der Verfassung). 

Mit Ende Mai 2018 wurden die Stammesgebiete durch die 31. Verfassungsänderung v.a. in 

die Provinz Khyber Pakhtunkhwa eingegliedert, wodurch das gesamte pakistanische Rechts- 

und Justizsystem nach einer zweijährigen Übergangsfrist auf FATA und PATA ausgeweitet 

werden soll (ÖB 10.2018; vgl. Dawn 31.5.2018). Außerdem gibt es auch in Azad Jammu und 

Kaschmir (AJK) sowie in GilgitBaltistan eigene Justizsysteme (ÖB 10.2018).  

Die Regierung erließ im Jänner 2015 als Reaktion auf den Terrorangriff auf die Militärschule 

in Peschawar eine Verfassungsänderung, welche den Militärgerichten erlaubt, gegen unter 

Terrorverdacht stehende Zivilisten zu prozessieren (USDOS 13.3.2019; vgl. News 19.1.2019).  

Im Zivil-, Kriminal- und Familienrecht gibt es öffentliche Verhandlungen, es gilt die 

Unschuldsvermutung, und es gibt die Möglichkeit einer Berufung. Angeklagte haben das 

Recht auf Anhörung und auf Konsultation eines Anwalts. Die Kosten für die rechtliche 

Vertretung vor den unteren Gerichten muss der Angeklagte übernehmen, in 

Berufungsgerichten kann auf öffentliche Kosten ein Anwalt zur Verfügung gestellt werden. 

Angeklagte können Zeugen befragen, eigene Zeugen und Beweise einbringen und haben 

rechtlichen Zugang zu den Beweisen, die gegen sie vorgebracht werden (USDOS 13.3.2019). 

Gerichte versagen oft dabei, die Rechte religiöser Minderheiten zu schützen. Gesetze gegen 

Blasphemie werden diskriminierend gegen Schiiten, Christen, Ahmadis und andere religiöse 

Minderheiten eingesetzt. Untere Gerichte verlangen oft keine ausreichenden Beweise in 

Blasphemie-Fällen und einige Angeklagte oder Verurteilte verbringen Jahre im Gefängnis, 

bevor ein höheres Gericht ihre Freilassung anordnet oder ihren Schuldspruch aufhebt 

(USDOS 13.3.2019). Für mehr Informationen zu Blasphemiegesetzen siehe Abschnitt 16.5 

Auf dem Index des „World Justice Project“ zur Rechtsstaatlichkeit 2019 rangiert Pakistan auf 

Platz 117 von 126; gemäß Bereinigung um die 13 im Vergleich zum Vorjahr hinzugefügten 

Staaten würde das eine Verschlechterung um einen Rang darstellen (WJP 2019). 

 

Quellen: 

 AA – Auswärtiges Amt der Bundesrepublik Deutschland (1.2.2019): Pakistan: 

Staatsaufbau und Innenpolitik, https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/ 

laender/pakistan-node/pakistan-innenpolitik/205010, Zugriff 25.2.2019;  

 AA – Auswärtiges Amt der Bundesrepublik Deutschland (21.8.2018): Bericht über die 

asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Islamischen Republik PAKISTAN (Stand: August 

2018), https://www.ecoi.net/en/file/local/1442726/4598_1536328003_ deutschland-

auswaertiges-amtbericht-ueber-die-asyl-und-abschiebungsrelevante-lage-in-der-

islamischen-republik-pakistanstand-august-2018-21-08-2018.pdf, Zugriff 21.2.2019;  

 Dawn (31.5.2018): Mainstreaming Fata with interim governance law, 

https://www.dawn.com/news/1411061, Zugriff 26.2.2019;  

 JPP – Justice Project Pakistan (4.10.2018): Counting the Condemned – Data Analysis 

of Pakistan’s Use of the Death Penalty, https://www.jpp.org.pk/wp-

content/uploads/2018/10/2018_10_04_Counting-the-CondemnedFinal.pdf, Zugriff 

26.2.2019;  

https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/%20laender/pakistan-node/pakistan-
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 News, the (19.1.2019): Decision on military courts’ extension rests with parliament: 

DG ISPR, https://www.thenews.com.pk/latest/420639-decision-on-military-courts-

extension-rests-withparliament-dg-ispr, Zugriff 26.2.2019;  

 ÖB – Österreichische Botschaft Islamabad (10.2018): Asylländerbericht Pakistan 

[Arbeitsversion];  

 USDOS – US Department of State (13.3.2019): Country Reports on Human Rights 

Practices for 2018 – Pakistan 

https://www.state.gov/documents/organization/289500.pdf, Zugriff 14.3.2019 und  

 WJP - World Justice Project (2019): Rule of Law Index 2019, 

https://worldjusticeproject.org/sites/ default/files/documents/WJP-ROLI-2019-

Single%20Page%20View-Reduced_0.pdf, Zugriff 8.4.2019 

 

 

1.2.4. Sicherheitsbehörden:  

 

Die Sicherheitsbehörden Pakistans bestehen aus der Polizei, die dem Innenministerium 

untersteht (AA 21.8.2018), dem Heer, das dem Verteidigungsministerium untersteht (MoD 

o.D.), militärische Hilfstruppen, die dem Innenministerium unterstehen (EASO 10.2018) 

sowie den Geheimdiensten (AA 21.8.2018). 

Die polizeilichen Zuständigkeiten sind zwischen nationalen und regionalen Behörden 

aufgeteilt (AA 21.8.2018). Die Bundespolizei (Federal Investigation Agency, FIA) ist dem 

Innenministerium unterstellt. Sie ist zuständig für die Bereiche Einwanderung, organisierte 

Kriminalität, Interpol und verfügt über eine Abteilung zur Terrorismusbekämpfung (Counter 

Terrorism Wing - CTWI) (AA 21.8.2018).  

Im Wesentlichen ist die Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung Aufgabe der Provinzen, 

die über eigene Polizeieinheiten verfügen (Noureen/Sarfraz 2016; vgl. AA 21.8.2018). 

Gegenüber den Provinzbehörden ist die FIA nicht weisungsbefugt (AA 21.8.2018). Die 

lokalen Einheiten der Provinzpolizei unterstehen dem District Nazim [~Bezirkshauptmann] 

(Noureen/Sarfraz 2016). 

Pakistan verfügt über einen Auslands-/Inlandsnachrichtendienst (Directorate for Inter-

Service Intelligence, ISI), einen Inlandsnachrichtendienst (Intelligence Bureau, IB) sowie 

einen militärischen Nachrichtendienst (Military Intelligence, MI). Das IB untersteht dem 

Innenministerium und ist für Diplomatenschutz, Abwehr terroristischer Bedrohungen im 

Inland sowie Ermittlungen bei Kapitalverbrechen zuständig. Der ISI wird vom Militär 

dominiert. Seine Aufgabe, die nationalen Interessen Pakistans zu schützen, ermöglicht ihm 

ein Tätigwerden in den unterschiedlichsten Bereichen. De jure untersteht der ISI dem 

Verteidigungsministerium, de facto jedoch dem jeweiligen Armeechef (Chief of Army Staff). 

Eine effektive zivile Kontrolle über die militärischen Geheimdienste gibt es nicht (AA 

21.8.2018). Der pakistanische Geheimdienst ist auch intensiv in der Innenpolitik Pakistans 

involviert und der Generaldirektor des ISI gilt neben dem Armeechef als mächtigste Person 

im Land (Globalsecurity.org o.D.).  

https://www.thenews.com.pk/latest/420639-decision-on-military-courts-extension-rests-with-parliament-dg-ispr
https://www.thenews.com.pk/latest/420639-decision-on-military-courts-extension-rests-with-parliament-dg-ispr
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Frontier Corps (FC) und Rangers sind militärische Hilfstruppen, die dem Innenministerium 

unterstehen. FC sind in Khyber Pakhtunkwa und Belutschistan und die Rangers in Punjab und 

Sindh stationiert. Sie unterstützen die örtlichen Strafverfolgungsbehörden u.a. bei der 

Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung und der Grenzsicherung. Der Ausschuss der 

Vereinten Nationen gegen die Folter (UNCAT) ist der Ansicht, dass die FC an 

außergerichtlichen Tötungen und dem Verschwinden von Menschen beteiligt ist. Im April 

2018 hat die Regierung in Sindh beschlossen, „die besonderen Befugnisse zur Polizeiarbeit“ 

für die Rangers in Sindh auszuweiten und ihren Einsatz und ihr Mandat zur Durchführung 

von „Operationen gegen militante Flügel, Erpresser, Auftragsmörder und aufständische 

Kämpfer“ in Karatschi zu verlängern (EASO 10.2018).  

In Khyber Pakhtunkwa und den [ehem.] FATA setzen die pakistanische Armee und die Polizei 

mitunter illegale Milizen, sogenannte „Lashkars“, zur informellen Strafverfolgung ein. 

Berichten zufolge wenden sie willkürlich Gewalt an, zerstören Häuser, die mutmaßlichen 

Taliban und ihren Familien gehören, nehmen willkürliche Verhaftungen vor und führen 

rechtswidrige Tötungen durch. Die Regierung der Provinz Khyber Pakhtunkhwa hat 

beschlossen, ihre Finanzierung einzustellen. Dem NAP zufolge werden die Lashkars aufgelöst 

(EASO 10.2018). Nach der Integration der FATA in die Provinz Khyber Pakhtunkhwa im Mai 

2018 wurde die Provinzpolizei auch in den ehem. FATA tätig, jedoch muss erst neues 

Personal aufgenommen und ausgebildet werden, um die ehem. FATA komplett abzudecken 

(USDOS 13.3.2019).  

Die Effizienz der Arbeit der Polizeikräfte variiert von Bezirk zu Bezirk und reicht von gut bis 

ineffizient (USDOS 13.3.2019). In der Öffentlichkeit genießt die vor allem in den unteren 

Rängen schlecht ausgebildete, gering bezahlte und oft unzureichend ausgestattete Polizei 

kein hohes Ansehen. So sind u.a. die Fähigkeiten und der Wille der Polizei im Bereich der 

Ermittlung und Beweiserhebung gering. Staatsanwaltschaft und Polizei gelingt es häufig 

nicht, belastende Beweise in gerichtsverwertbarer Form vorzulegen. Zum geringen Ansehen 

der Polizei tragen die extrem hohe Korruptionsanfälligkeit ebenso bei wie häufige 

unrechtmäßige Übergriffe und Verhaftungen sowie Misshandlungen von in 

Polizeigewahrsam genommenen Personen. Illegaler Polizeigewahrsam und Misshandlungen 

gehen oft Hand in Hand, um den Druck auf die festgehaltene Person bzw. deren Angehörige 

zu erhöhen, durch Zahlung von Bestechungsgeldern eine zügige Freilassung zu erreichen, 

oder um ein Geständnis zu erpressen. Die Polizeikräfte sind oft in lokale Machtstrukturen 

eingebunden und dann nicht in der Lage, unparteiische Untersuchungen durchzuführen. So 

werden Strafanzeigen häufig gar nicht erst aufgenommen und Ermittlungen verschleppt (AA 

21.8.2018).  

Die Polizeikräfte versagen oftmals dabei, Angehörigen religiöser Minderheiten – wie 

beispielsweise Ahmadis, Christen, Schiiten und Hindus – Schutz vor Übergriffen zu bieten. Es 

gibt jedoch Verbesserungen bei der Professionalität der Polizei. Einzelne lokale Behörden 

demonstrierten die Fähigkeit und den Willen, unter großer eigener Gefährdung 

Minderheiten vor Diskriminierung und Mob-Gewalt zu schützen (USDOS 13.3.2019).  

Es gibt weiterhin Berichte, dass Sicherheitskräfte in Menschenrechtsverletzungen involviert 

sind, darunter Folter und andere Misshandlungen, willkürliche Verhaftungen, 
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außergerichtliche Exekutionen und Verschwindenlassen. Diese bleiben aufgrund des Fehlens 

unabhängiger und unparteiischer Mechanismen, um gegen die Täter zu ermitteln und sie vor 

Gericht zu stellen, straflos (AI 21.2.2018). Berichten zufolge werden von einigen Einheiten 

der Sicherheitskräfte Gefangene in Isolationshaft festgehalten und die Aufenthaltsorte 

dieser Gefangenen nicht offen gelegt. Menschenrechtsorganisationen berichteten darüber, 

dass viele paschtunische Aktivisten sowie Nationalisten der Provinzen Sindh und 

Belutschistan verschwanden oder grundlos verhaftet wurden (USDOS 13.3.2019). 

Mangelnde Bestrafung von Übergriffen, begangen von Angehörigen der Sicherheitskräfte, 

trägt zu einem Klima der Straflosigkeit bei. Interne Ermittlungen und Strafen können bei 

Übergriffen bzw. Misshandlungen vom Generalinspektor, den Bezirkspolizeioffizieren, den 

District Nazims, Provinzinnenministern oder Provinzministerpräsidenten, dem Innenminister, 

dem Premierminister und den Gerichten angeordnet werden. Die Exekutive und 

Polizeibeamte sind ebenfalls dazu befugt, in solchen Fällen eine kriminalstrafrechtliche 

Verfolgung zu empfehlen, die gerichtlich angeordnet werden muss. Das Gerichtssystem 

bleibt das einzige Mittel, um Missbrauch durch Sicherheitskräfte zu untersuchen (USDOS 

13.3.2019).  

Im November 2018 wurde mit Unterstützung der USA ein modernes Trainingszentrum der 

Polizei eröffnet, um die Ausbildung von Führungskräften zu verbessern (USEC 27.11.2018). 

Im Jahr 2018 wurden insgesamt sieben Trainingslehrgänge im Bereich Menschenrechte und 

Flüchtlingsrechte für ca. 200 Polizeibeamte in verschiedenen Städten von der NGO SHARP-

Pakistan (Society for Human Rights and Prisoners' Aid) durchgeführt (SHARP 29.12.2018).  

 

Quellen: 

 AA – Auswärtiges Amt der Bundesrepublik Deutschland (21.8.2018): Bericht über die 

asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Islamischen Republik PAKISTAN (Stand: August 

2018), https://www.ecoi.net/en/file/local/1442726/4598_1536328003_ deutschland-

auswaertiges-amtbericht-ueber-die-asyl-und-abschiebungsrelevante-lage-in-der-

islamischen-republik-pakistanstand-august-2018-21-08-2018.pdf, Zugriff 21.2.2019;  

 AI - Amnesty International (21.2.2018): Amnesty International Report 2017/18 - The 

State of the World's Human Rights – Pakistan, https://www.amnesty.org/en/ countries/asia-

and-the-pacific/pakistan/report-pakistan/, Zugriff 4.4.2018;  

 EASO – European Asylum Support Office (10.2018): EASO Informationsbericht über 

das Herkunftsland Pakistan – Sicherheitslage, https://coi.easo.europa.eu/ 

administration/easo/Plib/EASO_Pakistan_SecuritySituation_October2 018_DE.pdf, Zugriff 

12.3.2019;  

 Globalsecurity.org (o.D.): Directorate for Inter-Services Intelligence [ISI] 

http://www.globalsecurity.org/intell/world/pakistan/isi.htm, Zugriff 12.3.2019;  

 MoD – Government of Pakistan – Ministry of Defense (o.D.): Ministry Overview, 

http://www.mod.gov.pk/, Zugriff 14.5.2019;  

 Noureen, Asima; Sarfraz, Zaigham (2016): Structural Organization of Police: Official 

Record of the Government of Pakistan Based on Cabinet Division and Secretariat, in: JPUHS - 

Journal of Punjab University Historical Society, Vol.29, No.2, July-December, 2016, 

https://www.ecoi.net/en/file/local/1442726/4598_1536328003_deutschland-auswaertiges-amt-bericht-ueber-die-asyl-und-abschiebungsrelevante-lage-in-der-islamischen-republik-pakistan-stand-august-2018-21-08-2018.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/1442726/4598_1536328003_deutschland-auswaertiges-amt-bericht-ueber-die-asyl-und-abschiebungsrelevante-lage-in-der-islamischen-republik-pakistan-stand-august-2018-21-08-2018.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/1442726/4598_1536328003_deutschland-auswaertiges-amt-bericht-ueber-die-asyl-und-abschiebungsrelevante-lage-in-der-islamischen-republik-pakistan-stand-august-2018-21-08-2018.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/1442726/4598_1536328003_deutschland-auswaertiges-amt-bericht-ueber-die-asyl-und-abschiebungsrelevante-lage-in-der-islamischen-republik-pakistan-stand-august-2018-21-08-2018.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/1442726/4598_1536328003_deutschland-auswaertiges-amt-bericht-ueber-die-asyl-und-abschiebungsrelevante-lage-in-der-islamischen-republik-pakistan-stand-august-2018-21-08-2018.pdf
https://www.amnesty.org/en/countries/asia-and-the-pacific/pakistan/report-pakistan/
https://www.amnesty.org/en/countries/asia-and-the-pacific/pakistan/report-pakistan/
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/Plib/EASO_Pakistan_SecuritySituation_October2018_DE.pdf
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/Plib/EASO_Pakistan_SecuritySituation_October2018_DE.pdf
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/Plib/EASO_Pakistan_SecuritySituation_October2018_DE.pdf
http://www.globalsecurity.org/intell/world/pakistan/isi.htm
http://www.mod.gov.pk/
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http://pu.edu.pk/images/journal/HistoryPStudies/PDF-FILES/4-v29_2_16.pdf, Zugriff 

9.4.2019;  

 SHARP -  Society for Human Rights and Prisoners' Aid (29.12.2018 – neuester Eintrag): 

Category: Activites & Events, https://sharp-pakistan.org/index. php/category/latest-

news/activities-and-events/, https://sharppakistan.org/index.php/category/latest-

news/activities-and-events/page/2/, Zugriff 12.3.2019;  

 USDOS – US Department of State (13.3.2019): Country Reports on Human Rights 

Practices for 2018 – Pakistan https://www.state.gov/documents/organization /289500.pdf, 

Zugriff 14.3.2019 und  

 USEC – U.S. Embassy & Consulates in Pakistan (27.11.2018): National Police Academy 

Improves Police Training, https://pk.usembassy.gov/national-police-academy-improves-

policetraining/, Zugriff 12.3.2019 

 

1.2.5. Ethnische Minderheiten:  

 

Pakistan ist ein multiethnischer und multilingualer Staat (GIZ o.D.). Laut Volkszählung 2017 

leben in Pakistan ca. 207,7 Millionen Menschen (PBS 2017d). Laut CIA World Factbook ist die 

ethnische Zusammensetzung: Punjabi 44,7 %, Paschtunen 15,4 %, Sindhi 14,1 %, Saraiki 8,4 

%, Muhajirs 7,6 %, Belutschen 3,6 %, andere ethnische Gruppen 6,3 % (CIA 5.2.2019). Laut 

Volkszählung 2017 ist die Bevölkerungsverteilung nach Muttersprache: Punjabi 44,15 %, 

Paschto 15,42 %, Sindhi 14,1 %, Saraiki 10,53 %, Urdu 7,57 %, Belutschisch 3,57 %, andere 

4,66 % (PBS 2017c).  

In Karatschi ging die Regierung seit 2013 u.a. gegen die radikalen Flügel von politischen 

Parteien vor, die in erster Linie eine ethnische Gruppe vertreten. Durch dieses Vorgehen 

konnten die Opferzahlen von politischer und religiös-konfessioneller Gewalt sowie durch 

Bandenkriminalität massiv verringert werden (PIPS 7.1.2018).  

Das Pak Institute for Peace Studies (PIPS) berichtet für das Jahr 2018 von landesweit 22 

Vorfällen ethnisch oder politisch motivierter Gewalt mit insgesamt 11 Todesopfern und 55 

Verletzten (PIPS 7.1.2019).  

Gemäß Menschenrechtsorganisationen wurden zahlreiche paschtunische Rechtsaktivisten 

sowie sindhi- und belutschische Nationalisten ohne Grund oder Haftbefehl verhaftet oder es 

kam zu Fällen von Verschwindenlassen. Nationalistische Parteien im Sindh beschuldigen 

Sicherheitsbehörden der Entführung und Tötung von sindhi-politischen Aktivisten (USDOS 

13.3.2019). 

[..] 

 

Quellen: 

 GIZ – Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (o.D.): LIPortal 

Pakistan, https://www.liportal.de/pakistan/, Zugriff 26.3.2019;  

 PBS - Pakistan Bureau of Statistics (2017d): PROVINCE WISE PROVISIONAL RESULTS 

OF CENSUS – 2017,  http://www.pbs.gov.pk/sites/default/files/PAKISTAN%20TE  

HSIL%20WISE %20FOR%20WEB%20CENSUS_2017.pdf, Zugriff 26.3.2019;  

http://pu.edu.pk/images/journal/HistoryPStudies/PDF-FILES/4-v29_2_16.pdf
https://sharp-pakistan.org/index.php/category/latest-news/activities-and-events/
https://sharp-pakistan.org/index.php/category/latest-news/activities-and-events/
https://sharp-pakistan.org/index.php/category/latest-news/activities-and-events/page/2/
https://sharp-pakistan.org/index.php/category/latest-news/activities-and-events/page/2/
https://sharp-pakistan.org/index.php/category/latest-news/activities-and-events/page/2/
https://www.state.gov/documents/organization/289500.pdf
https://www.state.gov/documents/organization/289500.pdf
https://pk.usembassy.gov/national-police-academy-improves-police-training/
https://pk.usembassy.gov/national-police-academy-improves-police-training/
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 PIPS - Pakistan Institute for Peace Studies (7.1.2018): Pakistan Security Report 2017, 

https://pakpips.com/app/reports/wp-content/uploads/2018/03/sr2017.pdf, Zugriff 

8.4.2019;  

 PIPS – Pak Institute for Peace Studies (7.1.2019): Pakistan Security Report 2018, 

https://pakpips.com/app/reports/396, Zugriff 8.1.2019 und  

 USDOS – US Department of State (13.3.2019): Country Reports on Human Rights 

Practices for 2018 – Pakistan https://www.state.gov/documents/organization /289500.pdf, 

Zugriff 14.3.2019 

 

1.2.6. Bewegungsfreiheit:  

 

Das Gesetz gewährleistet die Bewegungsfreiheit im Land sowie uneingeschränkte 

internationale Reisen, Emigration und Repatriierung (USDOS 13.3.2019). Die Regierung 

schränkt den Zugang zu bestimmten Gebieten der ehemaligen FATA und Belutschistan 

aufgrund von Sicherheitsbedenken ein (USDOS 13.3.2019; vgl. FH 1.2019, HRCP 3.2019). Es 

gibt einzelne rechtliche Einschränkungen, Wohnort, Arbeits- oder Ausbildungsplatz zu 

wechseln (FH 1.2019) 

Die Regierung verbietet Reisen nach Israel. Regierungsangestellte und Studenten müssen vor 

Reisen ins Ausland ein „no objection certificate“ einholen, doch von Studenten wird dies 

selten verlangt. Personen auf der Exit Control List ist es verboten, ins Ausland zu reisen. 

Diese Liste soll Personen, welche in staatsfeindliche Aktivitäten und Terrorismus involviert 

sind oder in Verbindung zu einer verbotenen Organisation stehen bzw. jene, gegen die ein 

Kriminalverfahren vor höheren Gerichten anhängig ist, von Auslandsreisen abhalten (USDOS 

13.3.2019). Die NGO HRCP gibt an, dass Personen aus politischen Gründen auf die Exit 

Control List gesetzt werden und die genauen Voraussetzungen, wann eine Person auf diese 

Liste kommt, nicht transparent sind (HRCP 3.2019). 

Reisebewegungen von bestimmten religiösen und Gender-Minderheiten bleiben gefährlich 

(HRCP 3.2019). Seit 2009 haben pakistanische Bürger das Recht, sich in Gilgit Baltistan 

anzusiedeln, jedoch gibt es weiterhin Einschränkungen für eine Ansiedlung in Azad-Jammu 

und Kaschmir (FH 1.2018). Einschränkungen der Bewegungsfreiheit gibt es für Bewohner der 

ehemaligen FATA durch Ausgangssperren, Umzäunungen und eine starke Zunahme an 

Kontrollpunkten (ICG 20.8.2018).  

 

Quellen: 

 FH – Freedom House (1.2018): Freedom in the World 2018 – Pakistani Kashmir, 

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/pakistani-kashmir, Zugriff 

26.2.2019;  

 FH – Freedom House (1.2019): Freedom in the World 2019 – Pakistan, 

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/pakistan, Zugriff 12.3.2019;  

 HRCP – Human Rights Commission of Pakistan (3.2019): State of Human Rights in 

2018, http:// hrcp-web.org/hrcpweb/wp-content/uploads/2019/04/State-of-Human-Rights-

in-2018-English1.pdf, Zugriff 23.4.2019;  

https://pakpips.com/app/reports/wp-content/uploads/2018/03/sr2017.pdf
https://pakpips.com/app/reports/396
https://www.state.gov/documents/organization/289500.pdf
https://www.state.gov/documents/organization/289500.pdf
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 ICG – International Crisis Group (20.8.2018): Shaping a New Peace in Pakistan’s Tribal 

Areas, https://www.ecoi.net/en/file/local/1442284/5351_1535998887_b150-shaping-a-

new-peace-inpakistans-tribal-areas.pdf, Zugriff 19.3.2019 und  

 USDOS – US Department of State (13.3.2019): Country Reports on Human Rights 

Practices for 2018 – Pakistan https://www.state.gov/documents/organization /289500.pdf, 

Zugriff 14.3.2019 

 

1.2.6.1. Meldewesen:  

 

Pakistan verfügt über eine der weltweit umfangreichsten Bürger-Registrierungssysteme. Die 

zuständige Behörde ist die National Database & Registration Authority (NADRA) (PI 1.2019). 

Um als Wähler in einem Wahlkreis registriert zu werden, muss man mittels Digitaler 

Nationaler Identitätskarte (CNIC) nachweisen, Bewohner dieses Wahlkreises zu sein (ECP 

o.D.). Auf der CNIC ist neben der permanenten Adresse auch die derzeitige Wohnadresse der 

Person angeführt (VB 4.11.2018). 

IRBC gibt an, dass die Provinzen Belutschistan, Khyber Pakhtunkhwa, Punjab und Sindh 

sowie das Hauptstadtterritorium Islamabad ein System für die Registrierung der Bewohner 

haben. IRBC konnte keine Quellen zu solchen Systemen in Azad-Jammu und Kaschmir, Gilgit-

Baltistan und die ehem. FATA finden. Die Meldung der Bewohner ist verpflichtend. Die 

Gesetze werden nur lückenhaft umgesetzt, aber Vergehen werden in allen Provinzen streng 

geahndet. Die zuständige Behörde zur Erhebung der Meldedaten ist die Polizei. Die 

Distriktleiter der Polizei sind für die lückenlose Erfassung der Bewohner in ihren Distrikten 

verantwortlich (IRBC 23.1.2018). 

Bei gemieteten Wohnungen und Häusern ist der Bewohner, Vermieter oder 

Wohnungsvermittler verantwortlich, der Polizei den Mietvertrag sowie Kopien der CNIC aller 

Bewohner zu übermitteln. Wenn einer der drei zuerst genannten dies erledigt, müssen das 

die anderen nicht mehr machen. 

In den Provinzen Belutschistan und Khyber Pakhtunkhwa müssen zusätzlich noch zwei 

Referenzpersonen genannt werden, die den Bewohner identifizieren können. Hotels sind 

verpflichtet, Informationen über ihre Gäste zu übermitteln sowie diese Informationen zu 

archivieren und für die Polizei jederzeit einsehbar zu halten (IRBC 23.1.2018).  

 

Quellen: 

 PI – Privacy International (1.2019): State of Privacy Pakistan, 

https://privacyinternational.org/state-privacy/1008/state-privacy-pakistan, Zugriff 

21.2.2019;  

 ECP – Election Commission of Pakistan (o.D): How To Register, 

https://www.ecp.gov.pk/frmGenericPage.aspx?PageID=4, Zugriff 18.3.2019;  

 IRBC - Immigration and Refugee Board of Canada (23.1.2018): Pakistan: Tenant 

registration systems, including implementation; whether authorities share information on 

tenant registration (2015-December 2017), https://www.refworld.org/docid/ 

5aa8d84a7.html, Zugriff 9.4.2019 und  

https://www.ecoi.net/en/file/local/1442284/5351_1535998887_b150-shaping-a-new-peace-in-pakistans-tribal-areas.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/1442284/5351_1535998887_b150-shaping-a-new-peace-in-pakistans-tribal-areas.pdf
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https://privacyinternational.org/state-privacy/1008/state-privacy-pakistan
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 VB – Büro des Verbindungsbeamten des BM.I in Islamabad (4.11.2018): Auskunft 

einer pakistanischen Anwaltskanzlei, per E-Mail. 

 

1.2.7. Grundversorgung:  

 

Pakistan ist mit ca. 207 Millionen Einwohnern (PBS 2017a) der sechst-bevölkerungsreichste 

Staat der Erde. Über die Hälfte der Bevölkerung ist unter 25 Jahre alt, der 

Abhängigenquotient [Bevölkerung bis 14 und ab 65 Jahre / Bevölkerung 15-64 Jahre] liegt 

bei 65 % (CIA 5.2.2019). 

Pakistans Wirtschaft hat wegen einer günstigen geographischen Lage, Ressourcenreichtum, 

niedrigen Lohnkosten, einer jungen Bevölkerung und einer wachsenden Mittelschicht 

Wachstumspotenzial. Dieses Potenzial ist jedoch aufgrund jahrzehntelanger 

Vernachlässigung der sozialen und wirtschaftlichen Infrastruktur, periodisch 

wiederkehrender makroökonomischer sowie politischer Instabilität und schwacher 

institutioneller Kapazitäten nicht ausgeschöpft. Als größte Wachstumshemmnisse gelten 

Korruption, ineffiziente Bürokratie, ein unsicheres regulatorisches Umfeld, eine trotz 

Verbesserungen in den letzten Jahren relativ teure bzw. unzureichende Energieversorgung 

und eine – trotz erheblicher Verbesserung seit 2014 – teils fragile Sicherheitslage (AA 

5.3.2019).  

Der wichtigste Wirtschaftssektor in Pakistan ist der Dienstleistungssektor (Beitrag zum BIP 

59 %; der Sektor umfasst u. a. auch den überproportional großen öffentlichen 

Verwaltungsapparat). Auch der Industriesektor ist von Bedeutung (Beitrag zum BIP 21 %). 

Der bei weitem wichtigste Exportsektor ist die Textilbranche. Einen dem Industriesektor 

vergleichbaren Beitrag zum BIP (20 %) leistet die Landwirtschaft, in der jedoch 42 % der 

arbeitenden Bevölkerung tätig ist. Etwa 60 % der ländlichen Bevölkerung hängen direkt oder 

indirekt vom landwirtschaftlichen Sektor ab. Die Provinz Punjab gehört unter anderem bei 

Getreideanbau und Viehzucht zu den weltweit größten Produzenten (AA 5.3.2019; vgl. GIZ 

2.2019a). 

Die pakistanische Wirtschaft wächst bereits seit Jahren mit mehr als vier Prozent. Für 2018 

gibt der Internationale Währungsfonds (IWF) sogar ein Plus von 5,6 Prozent an. Das 

Staatsbudget hat sich stabilisiert und die Börse in Karatschi hat in den vergangenen Jahren 

einen Aufschwung erlebt. Erreicht wurde dies durch einschneidende Reformen, teilweise 

unterstützt durch den IWF. In der Vergangenheit konnte Pakistan über die Jahrzehnte 

hinweg jedoch weder ein solides Wachstum halten noch die Wirtschaft entsprechend 

diversifizieren. Dies kombiniert mit anderen sozioökonomischen und politischen Faktoren 

führte dazu, dass immer noch etwa ein Drittel der pakistanischen Bevölkerung unter der 

Armutsgrenze lebt (GIZ 2.2019a).  

Die Arbeitslosigkeit in Pakistan liegt Stand 2017 offiziell etwa bei 6 % (CIA 5.2.2019). CIA hält 

fest, dass die offiziellen Arbeitslosenzahlen die Situation nicht vollständig beschreiben 

können, da ein großer Teil der Wirtschaft informell und die Unterbeschäftigung hoch ist (CIA 

5.2.2019a; vgl. GIZ 2.2019). Kritisch ist vor allem die Situation von jungen 

erwerbslosen/arbeitslosen Männern zwischen 15 und 30 Jahren. Als Folge dieser hohen 
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Arbeitslosigkeit gepaart mit einer Verknappung natürlicher Ressourcen, vor allem auf dem 

Land, kommt es zu einer verstärkten Arbeitsmigration nicht nur in die großen Städte, 

sondern traditionell auch in die Golfstaaten. Rücküberweisungen von Arbeitsmigranten und 

Gastarbeitern nach Pakistan belaufen sich gegenwärtig auf ca. 5% des BIP (GIZ 2.2019a). Für 

das Finanzjahr 2019 (Juli 2018 bis Juni 2019) werden Rücküberweisungen von 22 Milliarden 

US-Dollar erwartet (KT 30.10.2018).  

Gemäß dem Global Education Monitoring Report 2017/18 der UNESCO stellen sich die 

Bildungserfolge Pakistans relativ schwach dar. Die Einschulungs- und Alphabetisierungsrate 

Pakistans zählt zu den niedrigsten der Welt, Lediglich rund 60 Prozent der Bevölkerung 

(Frauen: 46%) können lesen und schreiben. Nur etwas über zwei Prozent des 

Bruttosozialprodukts werden in Bildung investiert. Weiterhin bleiben große Diskrepanzen in 

der Alphabetisierungs- und Bildungspolitik zwischen Provinzen sowie zwischen ländlichen 

und städtischen Gebieten bestehen. Das pakistanische Bildungssystem spiegelt die 

anhaltende soziale Ungleichheit in der Gesellschaft wider (GIZ 2.2019b).  

Zwar hat die aktuelle Regierung die staatlichen Ausgaben für Gesundheit deutlich gesteigert, 

doch sind sie weiterhin zu niedrig, um eine flächendeckende Versorgung zu gewährleisten. 

Die öffentlichen Gesundheitsausgaben betragen 0,92 % des Bruttoinlandsprodukts (GIZ 

2.2019b). 

Das Programm Tameer-e-Pakistan soll Personen bei der Arbeitssuche unterstützen (IOM 

2018). Das Kamyab Jawan Programme, eine Kooperation des Jugendprogrammes des 

Premierministers und der Small and Medium Enterprises Development Authority (SMEDA), 

soll durch Bildungsprogramme für junge Menschen im Alter zwischen 15 und 29 die 

Anstellungsmöglichkeiten verbessern (Dawn 11.2.2019).  

Etwa 7,1 Millionen Arbeitskräfte in Pakistan hatten 2016 Zugang zum 

Sozialversicherungssystem (HRCP 5.2017). Etwa drei Millionen Personen leben in 

sklavenähnlichen Beschäftigungsverhältnissen (HRCP 3.2019).  

Es gibt einen Mangel von zehn Millionen Wohnungen landesweit, was zu Obdachlosigkeit, 

illegalen Siedlungen und überhöhten Mieten führt (BTN 12.2.2019). Im Oktober 2018 

kündigte Premierminister Imran Khan den Bau von fünf Millionen Wohneinheiten für 

Niedrigverdiener in den kommenden fünf Jahren an. Unter dem staatlichen Programm Naya 

Pakistan Housing Scheme (Dawn 10.10.2018; vgl. NPHS 13.10.2018) soll ein Haus 1,65 bis 2,1 

Millionen Rupien kosten (BTN 12.2.2019). Die Teilnehmer am Programm bezahlen 20 

Prozent des Kaufpreises im Voraus und den restlichen Betrag über 20 Jahre (NPHS 

6.11.2018; vgl. BTN 12.2.2019) in monatlichen Raten zu ca. 18.500 Rupien, was ungefähr 

einer monatlichen Miete entspricht. Das Haus geht nach 18 Monaten ins Eigentum des 

Bewohners über (BTN 12.2.2019). Personen, die bereits ein Haus besitzen, können nicht am 

Naya Pakistan Housing Scheme teilnehmen (NPHS 13.10.2018). Der Baubeginn für die ersten 

135.000 Wohneinheiten wurde für den 17.4.2019 in Islamabad und Belutschistan 

angekündigt (Dawn 9.4.2019). 

 

Quellen: 
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 AA – Auswärtiges Amt der Bundesrepublik Deutschland (5.3.2019): Pakistan: 

Wirtschaft, https:// www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/pakistan-

node/wirtschaft/204976, Zugriff 21.3.2019;  

 BTN Marketing Consultants (12.2.2019): The “Naya Pakistan Housing Scheme” and All 

There Is To Know About It, https://btnconsultants.com.pk/naya-pakistan-housing-scheme-

know/, Zugriff 9.4.2019;  

 CIA - Central Intelligence Agency (5.2.2019): World Factbook - Pakistan, 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pk.html, Zugriff 

21.2.2019;  

 Dawn (10.10.2018): 'I will steer you out of this difficult time': PM Khan addresses 

economic uncertainty, https://www.dawn.com/news/1438116, Zugriff 9.4.2019;  

 Dawn (11.2.2019): Govt aims to create 'a million jobs' for youth under Kamyab Jawan 

Programme, https://www.dawn.com/news/1463174, Zugriff 15.5.2019;  

 Dawn (9.4.2019): 135,000 apartments to be built in first phase of Naya Pakistan 

Housing project: Fawad Chaudhry, https://www.dawn.com/news/1474958, Zugriff 9.4.2019;  

 GIZ – Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (2.2019a): Pakistan – 

Wirtschaft & Entwicklung, https://www.liportal.de/pakistan/wirtschaft-entwicklung/, Zugriff 

21.3.2019;  

 GIZ – Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (2.2019b): Pakistan – 

Gesellschaft, https://www.liportal.de/pakistan/gesellschaft/, Zugriff 21.3.2019;  

 HRCP – Human Rights Commission of Pakistan (3.2019): State of Human Rights in 

2018, http:// hrcp-web.org/hrcpweb/wp-content/uploads/2019/04/State-of-Human-Rights-

in-2018-English1.pdf, Zugriff 23.4.2019;  

 HRCP - Human Rights Commision of Pakistan (5.2017): State of Human Rights in 2016, 

http://hrcp-web.org/hrcpweb/wp-content/uploads/2017/05/State-of-Human-Rights-in-

2016.pdf, Zugriff 21.3.2019;  

 IOM – International Organization for Migration (2018): Länderinformationsblatt 

Pakistan 2018, http://files.returningfromgermany.de/files/CFS_2018_Pakistan_DE.pdf, 

Zugriff 21.3.2019;  

 KT - Khaleej Times (30.10.2018): Pakistan remittances may hit $22 billion in 2018-19, 

https://www.khaleejtimes.com/business/economy/Pakistan-remittances-may-hit-$22-

billion-in2018-19-, Zugriff 9.4.2019;  

 NPHS – Naya Pakistan Housing Scheme (13.10.2018): Who is eligible to apply for 

Naya Pakistan Housing Scheme?, http://nphp.pk/who-is-eligible-to-apply-for-naya-pakistan-

housingscheme/, Zugriff 9.4.2019;  

 NPHS – Naya Pakistan Housing Scheme (6.11.2018): Buyers must pay 20pc upfront to 

join PM housing scheme, http://nphp.pk/buyers-must-pay-20pc-upfront-to-join-pm-

housing-scheme/, Zugriff 9.4.2019 und  

 PBS - Pakistan Bureau of Statistics (2017a): Press Release on Provisional Results of 6th 

Population and Housing Census – 2017, http://www.statistics.gov.pk/assets/ 

publications/Population_Results.pdf, Zugriff 1.4.2019 

 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/pakistan-node/wirtschaft/204976
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/pakistan-node/wirtschaft/204976
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/pakistan-node/wirtschaft/204976
https://btnconsultants.com.pk/naya-pakistan-housing-scheme-know/
https://btnconsultants.com.pk/naya-pakistan-housing-scheme-know/
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pk.html
https://www.dawn.com/news/1438116
https://www.dawn.com/news/1463174
https://www.dawn.com/news/1474958
https://www.liportal.de/pakistan/wirtschaft-entwicklung/
https://www.liportal.de/pakistan/gesellschaft/
http://hrcp-web.org/hrcpweb/wp-content/uploads/2019/04/State-of-Human-Rights-in-2018-English-1.pdf
http://hrcp-web.org/hrcpweb/wp-content/uploads/2019/04/State-of-Human-Rights-in-2018-English-1.pdf
http://hrcp-web.org/hrcpweb/wp-content/uploads/2019/04/State-of-Human-Rights-in-2018-English-1.pdf
http://hrcp-web.org/hrcpweb/wp-content/uploads/2019/04/State-of-Human-Rights-in-2018-English-1.pdf
http://hrcp-web.org/hrcpweb/wp-content/uploads/2017/05/State-of-Human-Rights-in-2016.pdf
http://hrcp-web.org/hrcpweb/wp-content/uploads/2017/05/State-of-Human-Rights-in-2016.pdf
http://files.returningfromgermany.de/files/CFS_2018_Pakistan_DE.pdf
https://www.khaleejtimes.com/business/economy/Pakistan-remittances-may-hit-$22-billion-in-2018-19-
https://www.khaleejtimes.com/business/economy/Pakistan-remittances-may-hit-$22-billion-in-2018-19-
https://www.khaleejtimes.com/business/economy/Pakistan-remittances-may-hit-$22-billion-in-2018-19-
http://nphp.pk/who-is-eligible-to-apply-for-naya-pakistan-housing-scheme/
http://nphp.pk/who-is-eligible-to-apply-for-naya-pakistan-housing-scheme/
http://nphp.pk/who-is-eligible-to-apply-for-naya-pakistan-housing-scheme/
http://nphp.pk/buyers-must-pay-20pc-upfront-to-join-pm-housing-scheme/
http://nphp.pk/buyers-must-pay-20pc-upfront-to-join-pm-housing-scheme/
http://www.statistics.gov.pk/assets/publications/Population_Results.pdf
http://www.statistics.gov.pk/assets/publications/Population_Results.pdf
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1.2.7.1. Sozialbeihilfen:  

 

Die Provinzen sind für die Einhebung und Verteilung von Zakat und Ushr zuständig. Die 

Mittel sind für die Unterstützung bedürftiger Muslime vorgesehen und sollen die extreme 

Armut in Übereinstimmung mit den Regeln des Islam reduzieren. Ein Teil des Wertes von elf 

verschiedenen Vermögensarten wird durch Banken, Firmen und anderen Finanzinstitutionen 

verpflichtend eingehoben. Die Vergabe der Geldmittel erfolgt an die Zakat-Kommitees 

gemäß Bevölkerungszahl der Distrikte und die Auszahlung des Zakat wird auf lokaler Ebene 

entschieden (Gov PJ o.D.). 

Mit einer Verfassungsänderung im Jahr 2010 wurde die Gesetzgebung im Arbeits- und 

Sozialbereich vom Bund an die Provinzen übertragen. Einige Provinzen haben bereits 

Gesetze dazu erlassen, dabei jedoch wichtige Bereiche vom ehemaligen Bundesgesetz 

übernommen. Das frühere Bundesgesetz bleibt in den Provinzen gültig, die noch keine 

entsprechende gesetzliche Grundlage geschaffen haben (ILO 2017). 

Pensionsberechtigt sind Männer ab 60 und Frauen ab 55 Jahren mit mindestens 15 

Beitragsjahren. Im Pensionssystem sind Angestellte von Unternehmen mit mehr als fünf 

Personen erfasst (USSSA 3.2017). die Pensionsberechtigung ist auf den formellen Sektor 

beschränkt (HRCP 3.2019). In Pakistan kommen 2,3 % der Bevölkerung im Pensionsalter in 

den Genuss von Alterspension (ILO 2017). Es gibt Berichte, dass im formellen Sektor die 

Pensionsauszahlung verspätet erfolgt (HRCP 3.2019).  

Bei Mutterschaft wird 12 Wochen lang durch den Arbeitgeber das volle Gehalt bezahlt (ILO 

2017; vgl. USSSA 3.2017).  

Es gibt keine Arbeitslosenunterstützung (ILO 2017). Unternehmen mit mehr als 20 

Mitarbeitern bezahlen den Gehalt der letzten 30 Tage des Dienstverhältnisses multipliziert 

mit der Dauer des Dienstverhältnisses in den Jahren als Abfindung (USSSA 3.2017; vgl. ILO 

2017). 

Der staatliche Wohlfahrtsverband überprüft an Hand spezifischer Kriterien, ob eine Person 

für den Eintritt in das Sozialversicherungssystem geeignet ist. Die Sozialversicherung ist mit 

einer Beschäftigung im privaten oder öffentlichen Sektor verknüpft (IOM 2018). Das Benazir 

Income Support Program und das Pakistan Bait-ul-Mal vergeben ebenfalls 

Unterstützungsleistungen (USSSA 3.2017). 

Pakistan Bait-ul-Mal ist eine autonome Behörde, die Finanzierungsunterstützung an 

Notleidende, Witwen, Waisen, Invalide, Kranke und andere Bedürftige vergibt. Eine 

Fokussierung liegt auf Rehabilitation, Bildungsunterstützung, Unterkunft und Verpflegung 

für Bedürftige, medizinische Versorgung für mittellose kranke Menschen, der Aufbau 

kostenloser medizinischer Einrichtungen, Berufsweiterbildung sowie die finanzielle 

Unterstützung für den Aufbau von selbständigen Unternehmen (PBM o.D). 

Das Benazir Income Support Programme zielt auf verarmte Haushalte insbesondere in 

abgelegenen Regionen ab. Durch Vergabe von zinsfreien Krediten an Frauen zur 

Unternehmensgründung, freie Berufsausbildung, Versicherungen zur Kompensation des 

Verdienstausfalles bei Tod oder Krankheit des Haupternährers und 
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Kinderunterstützungsgeld sollen insbesondere Frauen sozial und ökonomisch ermächtigt 

werden (ILO 2017). 

Die Edhi Foundation ist die größte Wohlfahrtsstiftung Pakistans. Sie gewährt u.a. Unterkunft 

für Waisen und Behinderte, eine kostenlose Versorgung in Krankenhäusern und Apotheken, 

sowie Rehabilitation von Drogenabhängigen, kostenlose Heilbehelfe, Dienstleistungen für 

Behinderte sowie Hilfsmaßnahmen für die Opfer von Naturkatastrophen (Edih o.D.).  

Die pakistanische Entwicklungshilfeorganisation National Rural Support Programme (NRSP) 

bietet Mikrofinanzierungen und andere soziale Leistungen zur Entwicklung der ländlichen 

Gebiete an. Sie ist in 70 Distrikten der vier Provinzen – inklusive Azad Jammu und Kaschmir – 

aktiv. NRSP arbeitet mit mehr als 3,4 Millionen armen Haushalten zusammen, welche ein 

Netzwerk von ca. 217.000 kommunalen Gemeinschaften bilden (NRRSP o.D).  

 

Quellen:  

 Edhi (o.D.): About Edhi Foundation, https://edhi.org/about-us/, Zugriff 26.3.2019; 

 Gov PJ – Government of the Punjab (o.D., letztes Referenzdatum 2018): Zakat &Ushr 

Department – Overview & Functions, https://zakat.punjab.gov.pk/overview, Zugriff 

26.3.2019; 

 HRCP – Human Rights Commission of Pakistan (3.2019): State of Human Rights in 

2018, http://hrcp-web.org/hrcpweb/wp-content/uploads/2019/04/State-of-Human-Rights-

in-2018-English-1.pdf, Zugriff 23.4.2019; 

 ILO – International Labour Organization (2017): World Social Protection Report 2017-

19 – Universal social protection to achieve the Sustainable Development Goals, 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--dgreports/--dcomm/--pub/documents 

/publication/wcms_604882.pdf, Zugriff 26.3.2019; 

 IOM – International Organization for Migration (2018): Länderinformationsblatt 

Pakistan 2018, http://files.returningfromgermany.de/files/CFS_2018_Pakistan_DE.pdf, 

Zugriff 21.3.2019; 

 NRSP – National Rural Support Programme (o.D.b): About NRSP, http://www.nrsp. 

org.pk/about.html, Zugriff 26.3.2019; 

 PBM – Pakistan Bait-ul-Mal (o.D.): Pakistan Bait-ul-Mal, http://www.pbm.gov.pk/ 

pbm.html, Zugriff 26.3.2018 und  

 USSSA – US Social Security Administration (3.2017): Social Security Programs 

Throughout the World: Asia and the Pacific, 2016, S 187ff, https://www.ssa.gov/policy/docs/ 

progdesc/ssptw/2016-2017/asia/ssptw16asia.pdf, Zugriff 22.2.2019 

 

1.2.7.2. Medizinische Versorgung:  

 

Die medizinische Versorgung ist in weiten Landesteilen unzureichend und entspricht 

medizinisch, hygienisch, technisch und organisatorisch meist nicht europäischem Standard. 

Die Versorgung mit zuverlässigen Medikamenten und eine ununterbrochene Kühlkette sind 

nicht überall gesichert (AA 13.3.2019). 



- 40 - 

 

In Islamabad und in Karatschi ist die medizinische Versorgung in allen Fachdisziplinen meist 

auf einem hohen Niveau und damit auch teuer (AA 13.3.2019). In modernen 

Krankenhäusern in den Großstädten konnte – unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit – 

eine Behandlungsmöglichkeit für die am weitesten verbreiteten Krankheiten festgestellt 

werden. Auch die meisten Medikamente, wie z.B. Insulin, können in den Apotheken in 

ausreichender Menge und Qualität erworben werden und sind für weite Teile der 

Bevölkerung erschwinglich (AA 21.8.2018). 

In staatlichen Krankenhäusern, die i.d.R. europäische Standards nicht erreichen, kann man 

sich bei Bedürftigkeit kostenlos behandeln lassen. Da Bedürftigkeit offiziell nicht definiert ist, 

reicht die Erklärung aus, dass die Behandlung nicht bezahlt werden kann. Allerdings trifft 

dies auf schwierige Operationen, z.B. Organtransplantationen, nicht zu. Hier können zum Teil 

gemeinnützige Stiftungen die Kosten übernehmen (AA 21.8.2018). 

Im Verhältnis gibt es einen Arzt für 957 Personen, ein Krankenhausbett für 1.500-1.600 

Personen und einen Zahnarzt für 9.730 Personen. Das relative Verhältnis des medizinischen 

Personals zur Bevölkerungszahl hat sich in den vergangenen Jahren leicht verbessert (HRCP 

3.2019; vgl. HRCP 18.4.2018). 

Das Gesundheitswesen fällt vorwiegend in die Zuständigkeit der Provinzen. In der 

Organisation wird zwischen Primär-, Sekundär- und Tertiärversorgung unterschieden. Die 

Primärversorgung erfolgt in Basic Health Units (BHU) und Rural Health Centers mit einem 

Einzugsbereich von 25.000 bis 100.000 Menschen. Die Sekundärversorgung erfolgt in Tehsil 

Head Quarters und District Head Quarters mit einem Einzugsbereich von 500.000 bis 3 

Millionen Menschen. Diese Einrichtungen bieten eine große Zahl ambulanter und stationärer 

Behandlungen an. Der tertiäre Sektor bietet eine hoch spezialisierte stationäre Versorgung; 

in der Regel werden Patienten vom primären und sekundären Einrichtungen überwiesen 

(IJARP 10.2017). 

Zugänglichkeit und Leistbarkeit für Gesundheitsdienste sind insbesondere für die ländliche 

Bevölkerung problematisch, da es einen ernsten Mangel an qualifiziertem 

Gesundheitspersonal und unzureichende Finanzierung der primären Versorgungsebene gibt 

(IJARP 10.2017). Eine ständig steigende Bevölkerungszahl in Zusammenhang mit ineffizienter 

und missbräuchlicher Verwendung ohnehin beschränkter finanzieller Mittel werden als 

Hauptgründe für den relativ schlechten Zustand des Gesundheitswesens gesehen (SBP 

1.2018).  

Trotz Verbesserungen in den letzten Jahren (HRCP 3.2019) führt der Großteil der 

öffentlichen Gesundheitseinrichtungen keine zufriedenstellende Behandlung durch. Die 

Menschen tendieren dazu, private Einrichtungen aufzusuchen (Kurji et al 2016; vgl. HRCP 

3.2019). Diese sind jedoch für die ärmere Bevölkerung unleistbar (Kurji et al 2016). Ebenso 

suchen viele Menschen traditionelle Heiler (Hakims), Homöopathen und Quacksalber auf 

(RPHS 19.6.2016).  

Mehr als 15 Millionen Menschen in Pakistan leiden an einer psychischen Erkrankung, jedoch 

gibt es nur fünf staatliche psychiatrische Krankenhäuser und es gibt weniger als 300 

qualifizierte Psychiater, die in Pakistan praktizieren. In konservativen Regionen ist eine 

psychische Erkrankung mit einem sozialen Stigma verbunden (BBC 29.9.2016). 



- 41 - 

 

73 % der Bevölkerung sind ohne staatliche Krankenversicherung; 57 % in den Städten und 83 

% am Land (ILO 2017). Es gibt staatliche Sozialleistungen für Angestellte in Betrieben mit 

mehr als fünf Mitarbeitern und bis zu einem Gehalt von 15.000 Rupien pro Monat (18.000 in 

Punjab) sowie für von ihnen abhängige Personen. Ausgenommen von den Sozialleistungen 

sind Mitarbeiter in Familienbetrieben und Selbständige. Für Mitarbeiter im öffentlichen 

Dienst und der Eisenbahn sowie Mitglieder der Armee, der Polizei und der örtlichen 

Verwaltung gibt es eigene Systeme. Begünstigte erhalten allgemeinmedizinische Leistungen, 

Medikamente, Krankenhausbehandlungen und Krankentransporte. Während der Krankheit 

wird 75 % des Gehalts weiterbezahlt (100 % bei Tuberkulose und Krebs; in den Provinzen 

Belutschistan und Khyber Pakhtunkhwa generell 50 % Gehaltsfortzahlung). Die Begünstigung 

setzt sich bei Beendigung des Dienstverhältnisses für sechs Monate oder für die Dauer der 

Krankheit (je nachdem, welcher Zeitpunkt früher eintritt) fort (USSSA 3.2017). 

Das staatliche Wohlfahrts-Programm Bait-ul-Mal vergibt Unterstützungsleistungen und 

fördert die Beschaffung von Heilbehelfen (PBM o.D.). 

Die nichtstaatliche Entwicklungshilfeorganisation Aga Khan Development Network betreibt 

landesweit 450 Kliniken, fünf Krankenhäuser sowie ein Universitätskrankenhaus in Karatschi 

und fördert zahlreiche Projekte auf lokaler Ebene, um den Zugang zur Grundversorung zu 

verbessern (AKDN o.D.).  

 

 

Quellen:  

 AA – Auswärtiges Amt Deutschland (13.3.2019): Länderinformation – Pakistan – 

Reise- und Sicherheitshinweise, http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Laenderinforma 

tionen/00-SiHi/Nodes/PakistanSicherheit_node.html#doc344284bodyText7, Zugriff 

3.4.2019; 

 AA – Auswärtiges Amt der Bundesrepublik Deutschland (21.8.2018): Bericht über die 

asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Islamischen Republik PAKISTAN (Stand: August 

2018), https://www.ecoi.net/en/file/local/1442726/4598_1536328003_ deutschland-

auswaertiges-amt-bericht-ueber-die-asyl-und-abschiebungsrelevante-lage-in-der-

islamischen-republik-pakistan-stand-august-2018-21-08-2018.pdf, Zugriff 21.2.2019; 

 AKDN – Aga Khan Development Network (o.D.): Pakistan – Health,  

https://www.akdn.org/where-we-work/south-asia/pakistan/health-pakistan, Zugriff 

22.2.2019; 

 BBC (29.9.2016): Why Pakistan’s poor seek mental health cure at shrine,  

https://www.bbc.com/news/world-asia-37495538, Zugriff 22.2.2019; 

 HRCP – Human Rights Commission of Pakistan (3.2019): State of Human Rights in 

2018, http://hrcp-web.org/hrcpweb/wp-content/uploads/2019/04/State-of-Human-Rights-

in-2018-English-1.pdf, Zugriff 23.4.2019; 

 HRCP – Human Rights Commission of Pakistan (18.4.2018): State of Human Rights in 

2017, http://hrcp-web.org/publication/wp-content/uploads/2018/04/State-of-Human-

Rights-in-2017.pdf, Zugriff 10.4.2019; 
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 IJARP – International Journal of Advanced Research and Publications (10.2017): 

Healthcare System of Pakistan, http://www.ijarp.org/published-research-papers/oct 

2017/Healthcare-System-Of-Pakistan.pdf, Zugriff 22.2.2019; 

 ILO – International Labour Organization (2017): World Social Protection Report 2017-

19 – Universal social protection to achieve the Sustainable Development Goals, 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--dgreports/--dcomm/--pub/documents 

/publication/wcms_604882.pdf, Zugriff 26.3.2019; 

 Kujri Zohra, Zahra Shaheen Premani, Yasmin Mithani (2016): Analysis of the Health 

Care System of Pakistan: Lessons Learnt and Way Forward, 

https://pdfs.semanticscholar.org/178f79039bb7c5cb826d957d27825f8a692020c9.  

pdf, Zugriff 22.2.2019; 

 PBM – Pakistan Bait-ul-Mal (o.D.): How To Get Assistance, http://www.pbm.gov.pk/ 

forms.html, Zugriff 22.2.2019; 

 RPHS – Research in Pharmacy and Health Sciences (19.6.2016): Health Care System in 

Pakistan – a Review, https://www.researchgate.net/publication/321376296_Health_ 

Care_System_in_Pakistan_A_review, Zugriff 22.2.2019; 

 SBP – State Bank of Pakistan (1.2018): State of Health Sector in Pakistan, http://www. 

sbp.org.pk/publications/staff-notes/State-of-Health-Sector-in-Pakistan-(06-04-2018), pdf, 

Zugriff 22.2.2019 und  

 USSSA – US Social Security Administration (3.2017): Social Security Programs 

Throughout the World: Asia and the Pacific, 2016, S 187ff, https://www.ssa.gov/policy/docs/ 

progdesc/ssptw/2016-2017/asia/ssptw16asia.pdf, Zugriff 22.2.2019 

 

1.2.8. Rückkehr:  

 

Unter gewissen Voraussetzungen verstoßen Pakistani mit ihrer Ausreise gegen die 

Emigration Ordinance (1979) oder gegen den Passport Act, 1974. Laut Auskunft der 

International Organization for Migration (IOM) werden Rückkehrende aber selbst bei 

Verstößen gegen die genannten Rechtsvorschriften im Regelfall nicht strafrechtlich verfolgt. 

Es sind vereinzelte Fälle an den Flughäfen Islamabad, Karatschi und Lahore bekannt, bei 

denen von den Betroffenen bei der Wiedereinreise Schmiergelder in geringer Höhe verlangt 

wurden. Rückkehrende, die nicht über genügend finanzielle Mittel verfügen um 

Schmiergelder zu zahlen, werden oft inhaftiert (ÖB 10.2018). 

Zurückgeführte Personen haben bei ihrer Rückkehr nach Pakistan allein wegen der Stellung 

eines Asylantrags nicht mit staatlichen Repressalien zu rechnen. Eine über eine Befragung 

hinausgehende besondere Behandlung Zurückgeführter ist nicht festzustellen. Die 

Rückführung von pakistanischen Staatsangehörigen ist nur mit gültigem pakistanischem 

Reisepass oder mit einem von einer pakistanischen Auslandsvertretung ausgestellten 

nationalen Ersatzdokument möglich, nicht aber mit europäischen Passersatzdokumenten 

(AA 21.8.2018).  

Ungeachtet anderer Bedrohungslagen [vgl. andere relevante Abschnitte des LIB; Anm.] hält 

die Österreichische Botschaft Islamabad fest, dass es bei oppositioneller Betätigung im 
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Ausland bislang zu keinen ha. bekannten Problemen bei der Rückkehr gekommen ist. 

Dasselbe gilt für im Ausland tätige Journalist/innen und Menschenrechtsaktivist/innen. Auch 

der im Rückkehrbereich langjährig tätigen International Organization for Migration (IOM) 

liegen keine diesbezüglichen Fälle vor (ÖB 10.2018). 

Staatliche oder sonstige Aufnahmeeinrichtungen, auch für zurückkehrende, alleinstehende 

Frauen und unbegleitete Minderjährige, sind in Pakistan nicht vorhanden. Rückkehrer 

erhalten keinerlei staatliche Wiedereingliederungshilfen oder sonstige Sozialleistungen. EU-

Projekte, wie z. B. das European Reintegraton Network (ERIN), sollen hier Unterstützung 

leisten (AA 21.8.2018). 

Das Rückkehrprogramm ERIN wird von der pakistanischen NGO WELDO mit Finanzierung von 

AMIF und zahlreichen EU-Staaten durchgeführt (WELDO o.D.b). In 113 Bezirken werden 

Leistungen zur Reintegration und Unterstützung bereitgestellt. Die Programme sollen 

Rückkehrer wieder in den Arbeitsmarkt integrieren. Das Ausbildungsprogramm wird dem 

Bedarf am Arbeitsmarkt und der jeweilige Person angepasst. Gegenwärtig liegt der Fokus der 

Organisation in der nachhaltigen Integration von pakistanischen Staatsangehörigen nach 

ihrer Rückkehr (freiwillig oder unfreiwillig) aus den Partnerländern. Beratung und 

Unterstützung in der Zielregion wird in verschiedenen Sprachen geboten. Es gibt 

verschiedene Programme für verschiedene vulnerable Personengruppen (WELDO o.D.a). 

Die der Österreichischen Botschaft in der Vergangenheit seitens der im Rückkehrbereich 

tätigen NGO WELDO mitgeteilten Probleme – wie etwa angespannte Familiensituation 

aufgrund finanzieller Notlagen, schleppende Berufsreintegration und unzureichendes 

Einkommen oder Fehlen psychosozialer Betreuung – wurden in einem rezenten Gespräch 

mit Vertretern der International Organization for Migration (IOM) nicht bestätigt. Auch das 

von WELDO kritisierte Fehlen psychosozialer Betreuung der Rückkehrenden bestehe laut 

IOM nicht (ÖB 10.2018).  

IOM bietet im Rahmen ihres Programmes Assisted Voluntary Return & Reintegration (AVRR) 

die folgenden Leistungen an (Laufzeit von einem Jahr; entsprechendes Monitoring 

inkludiert): Betreuung bei Ankunft am Flughafen (Islamabad, Lahore); Unterbringung bis zur 

Fahrt nach Hause; Berufs- bzw. Bildungsberatung und in der Folge entsprechende 

Unterstützung; medizinische Hilfeleistungen; besondere Unterstützungsleistungen für 

vulnerable Personengruppen (alleinstehende Frauen, minderjährige Kinder) (ÖB 10.2018; 

vgl. IOM o.D.). 

IOM führt in seinem Länderinformationsblatt für Pakistan mit Bezug auf pakistanische 

Rückkehrer an, dass diese bei der Arbeitssuche auch Unterstützung durch das Tameer-e-

Pakistan Programm – einer Armutsbekämpfungsmaßnahme mit Ziel Arbeitsplätze im Land 

und Einkommensquellen für Armutsbevölkerung zu schaffen – erhalten können (IOM 2018). 

 

Quellen: 

 AA – Auswärtiges Amt der Bundesrepublik Deutschland (21.8.2018): Bericht über die 

asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Islamischen Republik PAKISTAN (Stand: August 

2018), https://www.ecoi.net/en/file/local/1442726/4598_1536328003_ deutschland-

https://www.ecoi.net/en/file/local/1442726/4598_1536328003_deutschland-auswaertiges-amt-bericht-ueber-die-asyl-und-abschiebungsrelevante-lage-in-der-islamischen-republik-pakistan-stand-august-2018-21-08-2018.pdf
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auswaertiges-amtbericht-ueber-die-asyl-und-abschiebungsrelevante-lage-in-der-

islamischen-republik-pakistanstand-august-2018-21-08-2018.pdf, Zugriff 21.2.2019;  

 IOM – International Organization for Migration (2018): Länderinformationsblatt 

Pakistan 2018, http://files.returningfromgermany.de/files/CFS_2018_Pakistan_DE.pdf, 

Zugriff 21.3.2019;  

 IOM – International Organization for Migration (o.D.): Assisted Voluntary Return and 

Reintegration (AVRR), https://pakistan.iom.int/assisted-voluntary-return-and-reintegration-

avrr, Zugriff 21.2.2019;  

 ÖB – Österreichische Botschaft Islamabad (10.2018): Asylländerbericht Pakistan 

[Arbeitsversion];  

 WELDO (o.D.a): About Us, http://www.weldo.org/about-us.php, Zugriff 26.3.2019 

und  

 WELDO (o.D.b): ERIN (Specific Action), http://www.weldo.org/erin.php, Zugriff 

26.3.2019  

 

2. Beweiswürdigung:  

 

2.1. Zur Person des Beschwerdeführers:  

 

2.1.1. Die Feststellungen zur Person des Beschwerdeführers (Alter bzw. Minderjährigkeit im 

Zeitpunkt der Antragstellung, Staatsangehörigkeit, Religion und Volksgruppenzugehörigkeit), 

zu seiner Herkunft bzw. zu seinem Wohnort in Pakistan, zu seinen Familienangehörigen 

sowie zum Leben im gemeinsamen Haushalt mit diesen, zur Ausreise aus Pakistan und zu 

seinem weiteren Reiseweg ergeben sich aus dem Akteninhalt sowie aus dem bezüglich 

dieser Feststellungen widerspruchsfreien und daher glaubhaften Vorbringen des 

Beschwerdeführers im gesamten Verfahren, insbesondere jedoch in der mündlichen 

Beschwerdeverhandlung vom 03.03.2020. Ferner ist für die zuständige Einzelrichterin auch 

kein Grund erkennbar, weshalb diese Angaben unwahr sein sollten, zumal diese das 

Vorbringen des Beschwerdeführers zu seiner behaupteten Bedrohungssituation nicht 

stützen. 

 

Darüber hinaus ergeben sich die Feststellungen zur unrechtmäßigen Einreise nach Österreich 

und zur Antragstellung des Beschwerdeführers aus dem Akteninhalt. 

 

2.1.2. Die Behauptungen des Beschwerdeführers zu seinem Fluchtgrund bzw. zu seiner 

geschilderten Bedrohungssituation in Pakistan werden der Entscheidung nicht als 

Sachverhalt zugrunde gelegt, da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, mit seinem 

Vorbringen eine Verfolgung im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention glaubhaft zu machen. 

Dies aus folgenden Gründen:  

 

Das Bundesverwaltungsgericht kommt nach gesamtheitlicher Würdigung zu dem Ergebnis, 

dass die vom Beschwerdeführer angegebene Verfolgungssituation aufgrund seines in 

https://www.ecoi.net/en/file/local/1442726/4598_1536328003_deutschland-auswaertiges-amt-bericht-ueber-die-asyl-und-abschiebungsrelevante-lage-in-der-islamischen-republik-pakistan-stand-august-2018-21-08-2018.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/1442726/4598_1536328003_deutschland-auswaertiges-amt-bericht-ueber-die-asyl-und-abschiebungsrelevante-lage-in-der-islamischen-republik-pakistan-stand-august-2018-21-08-2018.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/1442726/4598_1536328003_deutschland-auswaertiges-amt-bericht-ueber-die-asyl-und-abschiebungsrelevante-lage-in-der-islamischen-republik-pakistan-stand-august-2018-21-08-2018.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/1442726/4598_1536328003_deutschland-auswaertiges-amt-bericht-ueber-die-asyl-und-abschiebungsrelevante-lage-in-der-islamischen-republik-pakistan-stand-august-2018-21-08-2018.pdf
http://files.returningfromgermany.de/files/CFS_2018_Pakistan_DE.pdf
https://pakistan.iom.int/assisted-voluntary-return-and-reintegration-avrr
https://pakistan.iom.int/assisted-voluntary-return-and-reintegration-avrr
http://www.weldo.org/about-us.php
http://www.weldo.org/erin.php


- 45 - 

 

mehrfacher Hinsicht stark widersprüchlichen Vorbringens, welches darüber hinaus auch 

noch Steigerungen aufweist nicht den Tatsachen entspricht und lediglich ein gedankliches 

Konstrukt darstellt, welches der Asylerlangung dienen soll.  

 

Vorauszuschicken ist, dass das Bundesverwaltungsgericht im Rahmen der folgenden 

Beweiswürdigung die Minderjährigkeit des Beschwerdeführers im Antragszeitpunkt bzw. im 

Zeitpunkt seiner Ausreise aus Pakistan berücksichtigt hat und aus diesem Grund nicht jede 

Ungereimtheit, – insbesondere seine teilweise vagen und unkonkreten Angaben - die sich im 

Vorbringen des Beschwerdeführer zeigt, zu seinen Lasten gewertet hat. Allerdings gelangt 

das Bundesverwaltungsgericht auch unter Berücksichtigung der damaligen Minderjährigkeit 

des Beschwerdeführers und unter Außerachtlassung einiger Ungenauigkeiten und 

mangelhafter Konkretisierungen zu dem Schluss, dass die Behauptungen des 

Beschwerdeführers zu seinem Fluchtgrund bzw. zu den fluchtauslösenden Ereignissen nicht 

glaubhaft sind.  

 

Zum hauptsächlichen Fluchtvorbringen des Beschwerdeführers – Angriff der Taliban auf 

seine Schule – ist eingangs darauf zu verweisen, dass dieser Teil des Vorbringens wesentliche 

Steigerungen beinhaltet. So gab der Beschwerdeführer im Rahmen der Erstbefragung noch 

an, dass er „richtig“ zur Schule gehen wolle. In Pakistan komme es immer wieder zu 

Bombenangriffen in Schulen und Kinder würden entführt (vgl. AS 29). Dass der 

Beschwerdeführer selbst bzw. seine Schule Angriffen der Taliban ausgesetzt war, erwähnte 

er hingegen nicht, wobei an dieser Stelle darauf zu verweisen ist, dass es auf dem Boden der 

gesetzlichen Regelung des § 19 Abs. 1 AsylG dem Bundesverwaltungsgericht nicht verwehrt 

ist, die Angaben des Beschwerdeführers in der Erstbefragung bei der Beurteilung der 

Glaubhaftigkeit seines Vorbringen heranzuziehen, es bedarf aber sorgsamer Abklärung und 

auch der in der Begründung vorzunehmenden Offenlegung, worauf diese fallbezogen 

zurückzuführen sind (vgl. VwGH vom 10.11.2015, Ra 2015/19/0189). Auf die von ihm in der 

Erstbefragung erwähnten Bombenangriffe angesprochen, brachte der Beschwerdeführer in 

seiner Einvernahme vor dem Bundesamt vor, dass es auf seine eigene Schule keine 

Bombenangriffe gegeben habe und sich die Aussage aus der Erstbefragung allgemein auf 

Pakistan bezogen habe (vgl. AS 188). Hingegen brachte er im Rahmen der mündlichen 

Beschwerdeverhandlung vor, dass seine Schule einmal bombardiert worden sei und eine 

Schule einige Dörfer weiter sei drei- bis viermal bombardiert worden (vgl. 

Verhandlungsschrift Seite 21). Den Vorhalt, vor dem Bundesamt habe er angegeben, es habe 

keine Bombenangriffe gegeben, konnte der Beschwerdeführer nicht entkräften, sondern 

brachte lediglich vor, dass er das schon gesagt habe.  

 

Erstmals in der Einvernahme vor dem Bundesamt erwähnte der Beschwerdeführer, dass an 

einem Tag im Jahr 2016 vor seiner Ausreise Terroristen in seine Schule gekommen seien und 

die Schüler mit Holzstöcken geschlagen und verletzt hätten. Ein Kind sei auch entführt 

worden. Der Beschwerdeführer sei an diesem Tag nicht in der Schule gewesen, da er krank 

gewesen sei. Am nächsten Tag sei ihm erzählt worden, was passiert sei. Die Terroristen 
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hätten auch angekündigt wieder zu kommen, wenn die Regierung nicht auf ihre 

Forderungen eingehe. Der Beschwerdeführer sei noch zwei Tage nach diesem Vorfall zur 

Schule gegangen. In diesen zwei Tagen sei nichts passiert und auch davor habe es keine 

Vorfälle gegeben. Danach seien Sommerferien gewesen und seine Eltern hätten ein 

Grundstück verkauft, um seine Ausreise zu finanzieren. Nach seiner Ausreise habe er 

erfahren, dass es nochmals einen solchen Vorfall an derselben Schule gegeben habe (vgl. AS 

187, AS 188). Wesentliche Steigerungen in mehreren Punkten erfuhr das Vorbringen des 

nunmehr volljährigen Beschwerdeführers in der mündlichen Beschwerdeverhandlung vor 

dem Bundesverwaltungsgericht. Hier gab der Beschwerdeführer zunächst an, dass er an dem 

Tag, als die Terroristen gekommen seien, krank gewesen sei. Danach seien sie noch einmal 

gekommen und als sie das zweite Mal gekommen seien, sei er da gewesen. Er sei draußen 

gewesen und habe sich bei der Schule versteckt. Allerdings ist in Zusammenhang mit diesem 

Teil des Vorbringens darauf zu verweisen, dass der Beschwerdeführer an anderer Stelle im 

Rahmen der mündlichen Beschwerdeverhandlung vorbrachte, als die Terroristen zum 

zweiten Mal gekommen seien, sei er in der Schule hinten in der Klasse gewesen (vgl. 

Verhandlungsschrift Seite 21). Die Schüler seien mit Stöcken geschlagen worden und die 

Terroristen hätten gesagt, dass alle auf sie hören müssten. Zwei oder drei Personen seien 

von den Terroristen mitgenommen worden. Danach habe die Regierung die Schule 

geschlossen und der Beschwerdeführer habe nicht mehr zur Schule gehen können (vgl. 

Verhandlungsschrift Seiten 17 und 18). Hinzu kommt, dass der Beschwerdeführer nicht in 

der Lage war, diese Steigerungen (ein Angriff auf die Schule vs. zwei Angriffe; ein Kind wurde 

mitgenommen vs. zwei oder drei Personen) sowie Widersprüche (er sei noch zwei Tage zur 

Schule gegangen, dann seien Sommerferien gewesen vs. die Regierung habe die Schule 

geschlossen) nachvollziehbar aufzuklären. Auf den diesbezüglichen Vorhalt erzählte der 

Beschwerdeführer eine weitere Version des Vorbringens, nämlich, dass das erste Mal – als er 

nicht anwesend gewesen sei – man ein Kind mitgenommen habe und das zweite Mal – als er 

da gewesen sei – hätten die Terroristen drei Kinder mitgenommen (vgl. Verhandlungsschrift 

Seite 19). Auf weiteren Vorhalt, dass er vor dem Bundesamt nur von einem Angriff der 

Terroristen – als er krank gewesen sei – gesprochen habe, gab der Beschwerdeführer 

lediglich lapidar an, vielleicht habe er es vergessen, aber er hätte „es“ auf jeden Fall sagen 

sollen (vgl. Verhandlungsschrift Seite 19).  

 

Auffallend ist in Zusammenhang mit dem/den behaupteten Angriff/en der Taliban auf die 

Schule des Beschwerdeführers, dass dieser noch in der Einvernahme vor dem Bundesamt 

persönliche Angriffe der Taliban auf seine Person dezidiert verneint hat (vgl. AS 188: „F: Sind 

diese Terroristen jemals persönlich an Sie herangetreten? A: Nein, persönlich nicht. Aber sie 

waren in der Schule.“ sowie AS 189: „F: Gab es jemals bis zu den besagten Vorfällen auf Sie 

irgendwelche Übergriffe oder ist an Sie persönlich jemals irgendwer herangetreten? A: 

„Nein.“). Hingegen antwortete der Beschwerdeführer in der mündlichen Verhandlung auf 

Fragen zu seiner persönlichen Bedrohungssituation ausweichend und gab beispielsweise an, 

als sie [die Terroristen] das Dorf gemeint hätten, hätten sie jeden bedroht und gab auf die 

konkrete Frage, ob jemals ein Terrorist zu ihm gekommen sei und ihn dahingehend bedroht 
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hätte, dass ihm etwas passieren werde, wenn er nicht „das und das“ mache, erstmals an, als 

sie in die Schule gekommen seien, hätten sie gesagt, wenn die Regierung nicht das erfülle, 

was sie verlangen würden, würden sie hier einen nach den anderen töten (vgl. 

Verhandlungsschrift Seite 19). Dass die Terroristen gedroht hätten, einen Dorfbewohner 

nach dem anderen zu töten, wenn ihre Forderungen nicht erfüllt werden würden, hat der 

Beschwerdeführer vor dem Bundesamt nicht erwähnt. Eine weitere Ungereimtheit in seinem 

nunmehrigen Vorbringen zeigt sich darin, dass der Beschwerdeführer – seinen eigenen 

Angaben zufolge – zwar beim zweiten Angriff der Taliban draußen bei der Schule versteckt 

gewesen sein soll, aber dennoch den Inhalt der Drohungen kannte („wenn die Regierung 

nicht das erfülle, was sie verlangen würden, würden sie hier einen nach den anderen 

töten“). Auf Vorhalt, woher der Beschwerdeführer das wisse, wenn er versteckt gewesen sei, 

gab er – wiederum erstmals – an, dass er dies im Fernsehen gesehen habe, da die 

Medienleute gekommen seien und Interviews geführt hätten. Die Medienleute seien zu den 

„größeren Leuten“ gekommen und diese hätten gesagt, dass die Terroristen von der 

Regierung „das und das“ verlangen würden. Auf die Frage, was er mit „das und das“ meine, 

antwortete der Beschwerdeführer wörtlich: „Sie verlangten nach etwas, die was interviewt 

wurden, sagten das.“ Was die Terroristen verlangt hätten, wisse er nicht (vgl. 

Verhandlungsschrift Seiten 19 und 20). Ein zusammenhängendes, nachvollziehbares 

Vorbringen lässt sich aus diesen Angaben des Beschwerdeführers nicht herauslesen.  

 

Zur erstmals im Beschwerdeverfahren hervorgekommenen Angabe, der Beschwerdeführer 

sei homosexuell, ist zunächst darauf zu verweisen, dass dieses Vorbringen dem in § 20 Abs. 1 

BFA-VG normierten Neuerungsverbot widerspricht. Ungeachtet dessen ist es allerdings auch 

nicht als glaubhaft zu werten. Diesbezüglich ist zunächst anzuführen, dass der 

Beschwerdeführer diese Angabe lediglich einmal getätigt hat und zwar weder vor dem 

Bundesamt noch in den schriftlichen Beschwerdeausführungen und ebenso wenig 

gegenüber seiner damaligen gesetzlichen Vertretung, sondern er gab im Rahmen einer 

ambulanten Untersuchung eines Bezirkskrankenhauses am  XXXX 11.2018 an, dass er 

homosexuell sei. Im Rahmen der mündlichen Verhandlung bestätigte der Beschwerdeführer 

zunächst, dass er homosexuell sei und gab auf weitere Nachfrage an, dass das schon seit 

seiner Kindheit so sei. Er habe „es“ einmal getan, was jedoch schon sehr lange her sei. Das 

sei in Pakistan gewesen und zwar vor den Angriffen auf die Schule. Aktuell lebe er in keiner 

Beziehung und habe auch früher weder einen festen homosexuellen Partner noch eine 

homosexuelle Beziehung gehabt. Er habe „es“ nur einmal getan und danach nicht mehr (vgl. 

Verhandlungsschrift Seite 22). Auffallend ist, dass der Beschwerdeführer weder zu seinem 

Partner noch zu dem einmaligen homosexuellen Kontakt konkrete Angaben machen konnte. 

So gab er lediglich an, dass er den Jungen in der Schule kennengelernt habe, aber nicht mehr 

wisse, wie alt sie damals gewesen seien. Das homosexuelle Erlebnis habe ihm gut gefallen. 

Die Angehörigen seines Partners hätten jedoch Anzeige erstattet und sei dieser von der 

Polizei geschlagen und dann freigelassen worden. Erstmals im gesamten Verfahren gab der 

Beschwerdeführer auf die Frage, ob er auch von der Polizei einvernommen worden sei, an, 

er sei ebenfalls geschlagen worden (vgl. Verhandlungsschrift Seite 23). Es ist nicht 
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nachvollziehbar, dass der Beschwerdeführer ein solches Vorbringen – sollte es tatsächlich 

den Tatsachen entsprechen – nicht bereits im Verfahren vor dem Bundesamt erstattet hat. 

Selbst wenn man davon ausgeht, dass der Beschwerdeführer seine behauptete 

Homosexualität nicht vorbrachte, weil er nicht wusste, dass Homosexualität in Österreich 

nicht verboten ist (vgl. Verhandlungsschrift Seite 23: „Ich hatte Angst, dass was Verkehrtes 

passiert.“), ist nicht nachvollziehbar, dass der Beschwerdeführer nicht vorbrachte, einmal 

von der Polizei geschlagen worden zu sein. Anzumerken ist an dieser Stelle, dass der 

Beschwerdeführer mehrmals – sowohl vor dem Bundesamt, als auch in der mündlichen 

Verhandlung – nach befürchteten staatlichen Sanktionen sowie nach Problemen mit der 

Polizei oder mit Behörden gefragt wurde und dies dezidiert verneinte (vgl. z.B. AS 188, AS 

189, Verhandlungsschrift Seiten 21 und 22). Auch in Österreich lebt der nunmehr volljährige 

Beschwerdeführer seine behauptete Homosexualität nicht aus. Die diesbezüglichen Fragen 

in der mündlichen Verhandlung beantwortete er lediglich ausweichend, woraus ebenfalls 

nicht geschlossen werden kann, dass der Beschwerdeführer tatsächlich homosexuell ist. So 

gab er an, dass er jetzt über 18 Jahre alt sei und „es“ machen werde. Er werde für sich einen 

Partner suchen. Auf die Frage, wo er diesen Mann treffen wolle, brachte er vor, er müsse 

zuerst suchen und dann werde er ihn finden. Er werde ihn suchen und wenn er 

einverstanden sei, werde der Beschwerdeführer „es“ mit ihm machen (vgl. 

Verhandlungsschrift Seite 24). Mit diesem lediglich ausweichenden Vorbringen hat der 

Beschwerdeführer seine behauptete Homosexualität jedenfalls nicht glaubhaft gemacht.  

 

Auch wenn der Beschwerdeführer zum Antragszeitpunkt bzw. zum Ausreisezeitpunkt 

minderjährig – ausgehend von seinem Geburtsdatum  XXXX sohin zum Zeitpunkt der Stellung 

des gegenständlichen Antrags auf internationalen Schutz am 17.10.2016 noch nicht ganz 15 

Jahre alt war - kann erwartet werden, dass er die Gründe für das Verlassen des 

Herkunftsstaates, was ja (insbesondere unter Berücksichtigung seines Alters) ein 

einschneidendes Erlebnis für jeden Betroffenen ist, im Wesentlichen gleichbleibend und 

widerspruchsfrei schildern kann. Dies ist dem Beschwerdeführer allerdings – wie der obigen 

Beweiswürdigung zu entnehmen ist – nicht gelungen, wobei an dieser Stelle darauf zu 

verweisen ist, dass das Bundesverwaltungsgericht kleinere Ungenauigkeiten bzw. vage 

Angaben (z.B. AS 187: „genau weiß ich das nicht“ oder Verhandlungsschrift Seiten 19 und 20 

„Das weiß ich nicht“; „An das Jahr kann ich mich nicht erinnern.“ etc.) aufgrund der 

Minderjährigkeit zum Zeitpunkt der Antragstellung bzw. der Ausreise nicht in die Wertung 

miteinbezogen hat, wobei in Zusammenhang mit der damaligen Minderjährigkeit auch zu 

berücksichtigten ist, dass der Beschwerdeführer zum Ausreisezeitpunkt über eine 

siebenjährige Schulbildung verfügte und von ihm daher – auch unter Berücksichtigung seiner 

Minderjährigkeit – umso mehr erwartet werden kann, widerspruchsfreie und 

nachvollziehbare Angaben zu den fluchtauslösenden Ereignissen zu tätigen und zwar auch 

dann, wenn zwischen der Einvernahme vor dem Bundesamt und der Verhandlung vor dem 

Bundesverwaltungsgericht ein Zeitraum von ca. zwei Jahren liegt. 
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Zusammengefasst ist sohin zu sagen, dass es dem Beschwerdeführer insgesamt betrachtet 

nicht gelungen ist, glaubhaft zu machen, dass sich die von ihm geschilderten Geschehnisse 

tatsächlich ereignet haben. Insgesamt ist daher nicht glaubhaft, dass der Beschwerdeführer 

in seinem Herkunftsstaat wohlbegründete Furcht vor Verfolgung im Sinne der Genfer 

Flüchtlingskonvention zu gewärtigen hatte bzw. sich eine solche zukünftig ergibt.  

 

Lediglich der Vollständigkeit halber ist zum Vorbringen des Beschwerdeführers, er sei wegen 

seiner Rasse von anderen Kasten diskriminiert und beleidigt worden, auszuführen, dass 

seinen eigenen Angaben in der mündlichen Beschwerdeverhandlung keine Asylrelevanz 

entnommen werden kann. So brachte er vor, dass seine Volksgruppe von den Leuten als 

„Miah Miah“ bezeichnet werde und seine Probleme sich seit der Kindheit so geäußert 

hätten, dass die Leute gesagt hätten: „Du bist ein Miah Miah“. Lehrer und Mitschüler hätten 

zu ihm „Miah“ gesagt und er habe auch gehört, dass Leute „Miah Bilal“ gesagt hätten. Sonst 

sei nichts passiert (vgl. Verhandlungsschrift Seite 9).  

 

2.1.3. Die Feststellungen zum Gesundheitszustand des Beschwerdeführers ergeben sich aus 

seinen eigenen Angaben in der mündlichen Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht 

sowie aus dem Akteninhalt. In der mündlichen Verhandlung brachte der Beschwerdeführer 

vor, dass er fallweise an Kopfschmerzen leide, wogegen er ab und zu Medikamente nehme 

(vgl. Verhandlungsschrift Seite 5). Diesbezüglich legte der Beschwerdeführer auch eine 

(undatierte) Überweisung an eine Fachärztin für Neurologie wegen Verdachts auf 

Spannungskopfschmerz vor. Die weiteren Feststellungen zu seinem Gesundheitszustand, 

insbesondere zum zweitägigen stationären Aufenthalt im April 2018 wegen der 

chirurgischen Entfernung eines Abszesses sowie zur ambulanten Untersuchung am  XXXX 

11.2018, gründen ebenso auf den eigenen Angaben des Beschwerdeführers in der 

mündlichen Verhandlung sowie auf den diesbezüglich im Verfahren vorgelegten Unterlagen 

(vgl. Arztbrief eines Krankenhauses vom  XXXX 04.2018 und ambulanter 

Untersuchungsbericht eines Bezirkskrankenhauses vom  XXXX 11.2018). Die 

Negativfeststellung, dass nicht festgestellt werden kann, dass sich der Beschwerdeführer in 

psychologische oder psychotherapeutische Behandlung begeben hat sowie, dass eine 

diesbezügliche aktuelle Behandlungsbedürftigkeit nicht festgestellt werden kann, ergibt sich 

aus dem Umstand, dass weder ein derartiges Vorbringen erstattet noch medizinische bzw. 

ärztliche Unterlagen vorgelegt wurden und zwar auch nicht im Beschwerdeverfahren bzw. 

im Zuge der mündlichen Verhandlung. Sohin war insgesamt betrachtet die Feststellung zu 

treffen, dass der Beschwerdeführer weder an einer schwerwiegenden psychischen noch an 

einer schwerwiegenden physischen Erkrankung leidet.  

 

Dass der Beschwerdeführer keiner Risikogruppe in Zusammenhang mit CoVid-19 angehört, 

ergibt sich zum einen aus dem Umstand, dass es sich bei ihm um einen jungen Mann im 

Alter von ca. 18einhalb Jahren handelt, der an keinen schwerwiegenden Erkrankungen leidet 

und sohin nicht unter die Risikogruppe der älteren Personen und der Personen mit 

Vorerkrankungen fällt. Darüber hinaus wurde auch kein diesbezügliches Vorbringen 
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erstattet, wobei anzumerken ist, dass der Zeitraum zwischen der Verhandlung und der 

Ausfertigung des gegenständlichen Erkenntnisses genau jener des sogenannten „Lockdown“ 

bzw. „Shutdown“ war, sodass davon ausgegangen werden kann, dass vom 

Beschwerdeführer bzw. von seiner Vertretung ein Vorbringen erstattet worden wäre, hätte 

sich der Verdacht ergeben, der Beschwerdeführer könnte einer CoVid-19 Risikogruppe 

angehören.  

 

Die Feststellung zum Vorliegen einer Existenzgrundlage gründet zunächst auf den eigenen 

Angaben des Beschwerdeführers in der mündlichen Verhandlung. Der Beschwerdeführer 

brachte vor, dass er ledig und kinderlos sei, Urdu und Punjabi sowie etwas Englisch und 

etwas Deutsch spreche und in Pakistan ca. sieben Jahre zur Schule gegangen sei. Ebenso aus 

den eigenen Angaben des Beschwerdeführers ergibt sich, dass seine Eltern und seine 

jüngeren Brüder in Pakistan in seinem Heimatdorf  XXXX (Provinz Punjab) leben und der 

Beschwerdeführer zu seinen Eltern in regelmäßigem, telefonischem Kontakt steht sowie, 

dass seine Angehörigen in  XXXX über eine Wohnmöglichkeit verfügen. Ferner ergibt sich aus 

den Länderfeststellungen, dass die Verhältnisse in Pakistan nicht das Ausmaß erreichen, um 

von einer Gefährdung ausgehen zu können, die in den Nahebereich des Art. 3 EMRK 

gelangen könnte.  

 

Hingegen wird das Vorbringen des Beschwerdeführers zu den finanziellen Schwierigkeiten 

seiner Familie bzw. dass er aufgrund der finanziellen Lage seiner Eltern von ihnen nicht 

aufgenommen bzw. in eine existenzbedrohende Lage geraten könnte als Scheinbehauptung 

gewertet. Zum einen lässt sich den – unbestritten gebliebenen – Länderfeststellungen 

eindeutig entnehmen, dass es in Pakistan Sozialbeihilfen gibt, die für die Unterstützung 

bedürftiger Muslime vorgesehen sind. Ferner existieren verschiedene 

Wohltätigkeitsorganisationen sowie ein staatlicher Wohlfahrtsverband. Sollte der Vater des 

Beschwerdeführers tatsächlich invalid und seine Mutter krank sein (wie in der mündlichen 

Beschwerdeverhandlung vorgebracht), könnten sie sich beispielsweise an Pakistan Bait-ul-

Mal wenden, eine autonome Behörde, die Finanzierungsunterstützung an Notleidende, 

Witwen, Waisen, Invaliden, Kranke und andere Bedürftige vergibt. Zum andern widerspricht 

auch die Angabe des Beschwerdeführers, die Medikamente seiner Mutter seien nicht 

finanzierbar, den Länderfeststellungen, da man sich in staatlichen Krankenhäusern bei 

Bedürftigkeit – wobei die Erklärung ausreicht, dass die Behandlung nicht bezahlt werden 

kann – kostenlos behandeln lassen kann. Auch die Edhi Foundation – die größte 

Wohlfahrtsstiftung Pakistans – gewährt unter anderem eine kostenlose Versorgung in 

Krankenhäusern und Apotheken.  

 

2.1.4. Dass der Beschwerdeführer in Österreich nicht über verwandtschaftliche 

Anknüpfungspunkte verfügt bzw. mit niemandem in einer familienähnlichen 

Lebensgemeinschaft lebt, ergibt sich aus seinem eigenen Vorbringen und ist auch dem 

sonstigen Akteninhalt nichts Gegenteiliges zu entnehmen. Die Feststellungen zur fehlenden 

Selbsterhaltungsfähigkeit sowie zum Bezug der Grundversorgung ergeben sich aus einem 
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aktuellen Auszug aus dem GVS-Register vom 08.06.2020, dem zu entnehmen ist, dass der 

Beschwerdeführer seit Antragstellung als „aktiv“ gemeldet ist und Leistungen aus der 

Grundversorgung bezieht. Die Feststellungen zu seinem Schulbesuch in Österreich gründen 

auf den vorgelegten Bestätigungen (Schulbesuchsbestätigungen einer Polytechnischen 

Schule vom  XXXX 06.2017 und vom  XXXX 02.2017 sowie einer Neuen Mittelschule vom  

XXXX 09.2017). Dass nicht festgestellt werden kann, dass der Beschwerdeführer eine dieser 

Schulen positiv abgeschlossen hat, basiert zum einen auf den Beurteilungen der 

Polytechnischen Schule („nicht beurteilt“) sowie auf der Schulnachricht einer Neuen 

Mittelschule vom  XXXX 02.2018 (mit sechs Nicht Genügend) und zum andern auf der 

eigenen Angabe des Beschwerdeführers in der mündlichen Verhandlung, er sei ein Jahr in 

die Schule gegangen, habe jedoch keine guten Noten gehabt (vgl. Verhandlungsschrift Seite 

14). Die Feststellungen zu den besuchten Deutschkursen sowie zur Erlangung des Zertifikats 

ÖSD KID A1 beruhen auf den vorgelegten Unterlagen, insbesondere auf der 

Teilnahmebestätigung an einem Deutschkurs B1 vom  XXXX 12.2019 sowie auf dem Zertifikat 

ÖSD KID A1 vom  XXXX 05.2017. Davon, dass der Beschwerdeführer in der Lage ist, sich in 

einfachen Worten alltagstauglich in deutscher Sprache zu verständigen, konnte sich die 

erkennende Einzelrichterin in der mündlichen Verhandlung selbst überzeugen. Die 

Feststellung zur fallweisen Teilnahme an Aktivitäten der Evangelischen Pfarrgemeinde  XXXX 

gründet auf den vorgelegten Bestätigungen vom  XXXX 10.2018 und vom  XXXX 04.2019. 

Dass der Beschwerdeführer in Österreich über einen Bekanntenkreis verfügt, ergibt sich aus 

den vorgelegten Empfehlungsschreiben und ist auch aufgrund der Aufenthaltsdauer in 

Österreich nachvollziehbar. Letztlich gründet die Feststellung zur strafrechtlichen 

Unbescholtenheit des Beschwerdeführers auf einen vom Bundesverwaltungsgericht 

eingeholten Strafregisterauszug vom 08.06.2020. 

 

2.2. Die aktuellen Feststellungen zur Situation in Pakistan, welche dem Bundesamt 

selbstverständlich bekannt sind, beruhen auf dem Länderinformationsblatt der 

Staatendokumentation vom 09.08.2019 sowie auf den dort angeführten Quellen und 

wurden dem Beschwerdeführer bzw. seiner Vertretung mit der Ladung zur mündlichen 

Verhandlung zur Kenntnis gebracht. Weder der Beschwerdeführer noch seiner Vertreterin 

äußerten sich zu den Länderfeststellungen, sodass davon auszugehen ist, dass den 

gegenständlichen Länderfeststellungen nicht entgegengetreten wird. Lediglich der 

Vollständigkeit halber wird ausgeführt, dass das Bundesverwaltungsgericht dem Vorbringen 

des Beschwerdeführers zu seiner behaupteten Homosexualität keinen Glauben schenkt, 

sodass (eigene) Feststellungen zur Situation homosexueller Menschen in Pakistan nicht 

erforderlich waren bzw. nicht getroffen werden mussten. 

 

Bei den vom Bundesverwaltungsgericht herangezogenen Quellen handelt es sich um 

Berichte verschiedener anerkannter und teilweise vor Ort agierender Institutionen, die in 

ihren Aussagen ein übereinstimmendes, schlüssiges Gesamtbild der Situation in Pakistan 

ergeben. Angesichts der Seriosität der angeführten Erkenntnisquellen und der Plausibilität 

der Aussagen besteht kein Grund, an der Richtigkeit der Darstellung zu zweifeln. Des 
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Weiteren ist darauf zu verweisen, dass die vom Bundesverwaltungsgericht herangezogenen 

Quellen nach wie vor aktuell bzw. mit späteren Quellen inhaltlich deckungsgleich bzw. zum 

Teil sogar nahezu wortident sind. 

 

Im Hinblick auf die weltweite Ausbreitung des CoVid-19-Erregers kann unter Zugrundelegung 

der medial ausführlich kolportierten Entwicklungen (auch) in Pakistan bislang keine derartige 

Entwicklung erkannt werden, die im Hinblick auf eine Gefährdung nach Art. 2 und Art. 3 

EMRK eine entscheidungsrelevante Lageänderung erkennen lässt. So gehört Pakistan weder 

zu den 20 am meisten betroffenen Ländern noch kann eine starke Verbreitung des Virus 

erkannt werden. Mit Datum 06.06.2020 gab es in Pakistan 89.249 bestätigte Fälle, 31.198 

Genesene und 1.838 Todesfälle auf eine Bevölkerungszahl von ca. 212 Millionen Menschen, 

wie eine einfache Internetrecherche zeigt. Was die Folgen der CoVid-19 Pandemie in 

Pakistan betrifft, ist überdies festzuhalten, dass es sich hierbei definitionsgemäß um eine 

weltweite Problematik handelt und kein Staat absolute Sicherheit vor dieser Erkrankung 

bieten kann; dies wird etwa auch durch die Entwicklungen in der Europäischen Union und in 

den Vereinigten Staaten von Amerika belegt. Wie festgestellt leidet der Beschwerdeführer 

nicht unter schweren Erkrankungen und befindet sich aktuell auch nicht in medizinischer 

Behandlung, sodass er keiner Risikogruppe angehört und ist auch aus diesem Grund von 

keiner realen Gefahr einer Verletzung von Art. 2 oder Art. 3 EMRK auszugehen. 

Zusammengefasst ist sohin festzuhalten, dass eine Rückkehr des Beschwerdeführers nach 

Pakistan aufgrund der derzeitigen Gesundheits- und Versorgungslage zumutbar ist.  

 

3. Rechtliche Beurteilung: 

 

3.1. Gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 1 B-VG erkennen die Verwaltungsgerichte über Beschwerden 

gegen den Bescheid einer Verwaltungsbehörde wegen Rechtswidrigkeit. 

 

Gemäß § 6 BVwGG entscheidet das Bundesverwaltungsgericht durch Einzelrichter, sofern 

nicht in Bundes- oder Landesgesetzen die Entscheidung durch Senate vorgesehen ist. Da im 

vorliegenden Verfahren keine Entscheidung durch Senate vorgesehen ist, liegt 

gegenständlich Einzelrichterzuständigkeit vor. 

 

Das Verfahren der Verwaltungsgerichte mit Ausnahme des Bundesfinanzgerichtes ist durch 

das VwGVG, BGBl. I 2013/33 idF BGBl. I 2013/122, geregelt (§ 1 leg.cit.). Gemäß § 58 Abs. 2 

VwGVG bleiben entgegenstehende Bestimmungen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 

dieses Bundesgesetzes bereits kundgemacht wurden, in Kraft. 

 

Gemäß § 17 VwGVG sind, soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist, auf das 

Verfahren über Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 B-VG die Bestimmungen des AVG mit 

Ausnahme der §§ 1 bis 5 sowie des IV. Teiles, die Bestimmungen der 

Bundesabgabenordnung - BAO, BGBl. Nr. 194/1961, des Agrarverfahrensgesetzes - AgrVG, 

BGBl. Nr. 173/1950, und des Dienstrechtsverfahrensgesetzes 1984 - DVG, BGBl. Nr. 29/1984, 
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und im Übrigen jene verfahrensrechtlichen Bestimmungen in Bundes- oder Landesgesetzen 

sinngemäß anzuwenden, die die Behörde in dem dem Verfahren vor dem 

Verwaltungsgericht vorangegangenen Verfahren angewendet hat oder anzuwenden gehabt 

hätte. 

 

3.2. Zu A) 

 

3.2.1. Zur Nichtzuerkennung des Status des Asylberechtigten:  

 

3.2.1.1. Gemäß § 3 Abs. 1 AsylG ist einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf 

internationalen Schutz gestellt hat, soweit dieser Antrag nicht bereits gemäß §§ 4, 4a oder 5 

zurückzuweisen ist, der Status des Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass 

ihm im Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK droht. 

 

Flüchtling im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK ist, wer sich aus wohlbegründeter Furcht, 

aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen 

Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, außerhalb seines Heimatlandes 

befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des 

Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich in Folge obiger Umstände 

außerhalb des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder 

im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren. 

 

Zentraler Aspekt der dem § 3 Abs. 1 AsylG zugrundeliegenden, in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK 

definierten Verfolgung im Herkunftsstaat ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung (vgl. 

VwGH 22.12.1999, Zl. 99/01/0334). Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sei, wenn sie 

im Licht der speziellen Situation des Asylwerbers unter Berücksichtigung der Verhältnisse im 

Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist (vgl. z.B. VwGH vom 22.12.1999, Zl. 99/01/0334; 

vom 21.12.2000, Zl. 2000/01/0131; vom 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011). Es kommt nicht 

darauf an, ob sich eine bestimmte Person in einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, 

sondern ob sich eine mit Vernunft begabte Person in dieser Situation (aus 

Konventionsgründen) fürchten würde. 

 

Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu 

schützende persönliche Sphäre des Einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, 

wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des 

Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu begründen (vgl. 

VwGH 21.9.2000, Zl. 2000/20/0241; VwGH 14.11.1999, Zl. 99/01/0280). Die 

Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in einem der Gründe haben, welche Art. 1 Abschnitt A 

Z 2 GFK nennt (vgl. VwGH vom 09.09.1993, Zl. 93/01/0284; vom 15.03.2001, Zl. 99/20/0128); 

sie muss Ursache dafür sein, dass sich der Asylwerber außerhalb seines Heimatlandes bzw. 

des Landes seines vorigen Aufenthaltes befindet. Ein in seiner Intensität asylrelevanter 

Eingriff in die vom Staat zu schützende Sphäre des Einzelnen führt daher nur dann zur 
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Flüchtlingseigenschaft, wenn er an einen in Artikel 1 Abschnitt A Ziffer 2 der GFK 

festgelegten Grund, nämlich die Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer 

bestimmten sozialen Gruppe oder politische Gesinnung anknüpft. Relevant kann aber nur 

eine aktuelle Verfolgungsgefahr sein; sie muss vorliegen, wenn die Asylentscheidung 

erlassen wird; auf diesen Zeitpunkt hat die Prognose abzustellen, ob der Asylwerber mit 

maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung aus den genannten Gründen zu befürchten 

habe (vgl. VwGH vom 09.03.1999, Zl. 98/01/0318 und vom 19.10.2000, Zl. 98/20/0233). 

 

Bei der Beurteilung, ob die Furcht „wohlbegründet“ ist, kommt es nicht auf den subjektiven 

Angstzustand des Asylwerbers an, sondern es ist vielmehr zu prüfen, ob die Furcht objektiv 

nachvollziehbar ist, ob also die normative Maßfigur in derselben Situation wie der 

Asylwerber ebenfalls Furcht empfinden würde. Das UNHCR-Handbuch spricht davon, dass 

nicht nur die seelische Verfassung der entsprechenden Person über ihre 

Flüchtlingseigenschaft entscheidet, sondern dass diese seelische Verfassung durch objektive 

Tatsachen begründet sein muss. Dies wird regelmäßig dann der Fall sein, wenn die 

Verfolgung mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit droht, wenn substanzielle Gründe für das 

Vorliegen der Gefahr sprechen. Erst dann kann vom Bestehen einer „Verfolgungsgefahr“ 

ausgegangen werden (vgl. „Frank/Anerinhof/Filzwieser, AsylG 2005, Asylgesetz 2005 idF 

Asylgerichtshofgesetz 2008, 5. Auflage“, K7 und K8 zu § 3 AsylG; Seite 66). In diesem Sinne 

ergibt sich auch aus der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes, dass eine 

„Verfolgungsgefahr“ dann anzunehmen ist, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen 

Wahrscheinlichkeit droht; die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (vgl. 

VwGH vom 21.12.2000, Zl. 2000/01/0131; vom 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011). Die 

Verfolgung muss konkret dem Asylwerber drohen - nicht etwa einem Verwandten oder 

Bekannten. Nur wenn auch diesbezüglich die erforderliche Wahrscheinlichkeit vorliegt, ist 

die Furcht objektiv begründet (vgl. „Frank/Anerinhof/Filzwieser, AsylG 2005, Asylgesetz 2005 

idF Asylgerichtshofgesetz 2008, 5. Auflage“, K13 zu § 3 AsylG; Seite 67). Damit die Verfolgung 

asylrelevant ist, muss sie in einem kausalen Zusammenhang zu einem Konventionsgrund 

(Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder 

politische Gesinnung) stehen, wobei der Konventionsgrund ein wesentlicher Faktor für die 

Verfolgung sein, jedoch nicht als einziger oder beherrschender Faktor vorliegen muss (vgl. 

dazu „Putzer - Rohrböck, Asylrecht, Leitfaden zur neuen Rechtslage nach dem AsylG 2005, 

Wien 2007“, Rz 72). 

 

Nach der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes (vgl. VwGH vom 

28.03.1995, Zl. 95/19/0041; vom 27.06.1995, Zl. 94/20/0836 sowie vom 23.07.1999, Zl. 

99/20/0208; VwGH vom 21.09.2000, Zl. 99/20/0373; vom 26.02.2002, Zl. 99/20/0509 mwN; 

VwGH vom 12.09.2002, Zl. 99/20/0505 und auch vom 17.09.2003, Zl. 2001/20/0177) ist eine 

Verfolgungshandlung nicht nur dann relevant, wenn sie unmittelbar von staatlichen Organen 

(aus Gründen der GFK) gesetzt worden ist, sondern auch dann, wenn der Staat nicht gewillt 

oder nicht in der Lage ist, Handlungen mit Verfolgungscharakter zu unterbinden, die nicht 

von staatlichen Stellen ausgehen, sofern diese Handlungen - würden sie von staatlichen 
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Organen gesetzt - asylrelevant wären. Eine von dritter Seite ausgehende Verfolgung kann 

nur dann zur Asylgewährung führen, wenn sie von staatlichen Stellen infolge nicht 

ausreichenden Funktionierens der Staatsgewalt nicht abgewandt werden kann (vgl. VwGH 

vom 22.03.2000, Zl. 99/01/0256 mwN). 

 

3.2.1.2. Im Fall des Beschwerdeführers ergibt sich keine „wohlbegründete Furcht vor 

Verfolgung“ im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention. 

 

Da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, mit seinem Vorbringen eine Verfolgung 

bzw. eine Verfolgungsgefahr im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention glaubhaft zu 

machen, ergibt sich bereits unter diesem Aspekt keine „wohlbegründete Furcht vor 

Verfolgung“. Eine konkret für den Beschwerdeführer bestehende Verfolgungsgefahr ist nicht 

erkennbar, sodass - wie bereits in der Beweiswürdigung ausführlich begründet - in einer 

Gesamtbetrachtung nicht glaubhaft ist, dass dem Beschwerdeführer in seinem 

Herkunftsstaat Pakistan in Zusammenhang mit der von ihm behaupteten 

Bedrohungssituation Verfolgung im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer 

Flüchtlingskonvention droht. Weiters wird darauf verwiesen, dass der Beschwerdeführer 

eine staatliche Verfolgung im gesamten Verfahren nicht einmal ansatzweise behauptet hat, 

sondern – im Gegenteil – sowohl vor dem Bundesamt als auch vor dem 

Bundesverwaltungsgericht vorbrachte, von staatlicher Seite niemals bedroht oder verfolgt 

worden zu sein (vgl. AS 188, AS 198 sowie Verhandlungsschrift Seite 22).  

 

Es ergaben sich auch keine konkreten Anhaltspunkte dafür, dass der Beschwerdeführer als 

Angehöriger der Volksgruppe der Punjabi sowie als sunnitischer Moslem aktuell alleine 

wegen seiner Volksgruppenzugehörigkeit und/oder wegen seines Glaubensbekenntnisses in 

Pakistan einer asylrelevanten Verfolgung ausgesetzt wäre. Zum Vorbringen des 

Beschwerdeführers in der mündlichen Verhandlung, man habe ihn „Miah Miah“ genannt, 

wird auf die diesbezüglichen Ausführungen im Rahmen der Beweiswürdigung verwiesen. 

Darüber hinaus lässt sich den Länderfeststellungen entnehmen, dass Punjabi mit 44,7 % die 

Mehrheitsvolksgruppe stellen. Hinweise auf eine Verfolgung und/oder Diskriminierung von 

Angehörigen der Volksgruppe der Punjabi lassen sich den Länderberichten jedenfalls nicht 

entnehmen.  

 

Auch aus der allgemeinen Lage in Pakistan lässt sich konkret für den Beschwerdeführer kein 

Status eines Asylberechtigten ableiten. Eine allgemeine desolate wirtschaftliche und soziale 

Situation kann nach ständiger Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes nicht als 

hinreichender Grund für eine Asylgewährung herangezogen werden (vgl. etwa VwGH vom 

14.03.1995, Zl. 94/20/0798 sowie VwGH vom 17.06.1993, Zl. 92/01/1081), wobei in Bezug 

auf die Verhältnisse in Pakistan ohnehin nicht vom Vorliegen einer „allgemeinen desolaten 

wirtschaftlichen und sozialen Situation“ ausgegangen werden kann. Hinzu kommt, dass 

wirtschaftliche Benachteiligungen nur dann asylrelevant sein können, wenn sie jegliche 

Existenzgrundlage entziehen (vgl. z.B. VwGH vom 09.05.1996, Zl. 95/20/0161; vom 
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30.04.1997, Zl. 95/01/0529, sowie vom 08.09.1999, Zl. 98/01/0614). Aber selbst für den Fall 

des Entzugs der Existenzgrundlage ist Asylrelevanz nur dann anzunehmen, wenn dieser 

Entzug mit einem in der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Anknüpfungspunkt - 

nämlich der Rasse, der Religion, der Nationalität, der Zugehörigkeit zu einer bestimmten 

sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung - zusammenhängt, was im vorliegenden Fall 

zu verneinen ist.  

 

Der Beschwerde gegen die Nichtzuerkennung des Asylstatus durch das Bundesamt für 

Fremdenwesen und Asyl war daher der Erfolg zu versagen.  

 

 

 

3.2.2. Zur Nichtzuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten: 

 

3.2.2.1. Wird ein Antrag auf internationalen Schutz in Bezug auf die Zuerkennung des Status 

des Asylberechtigten abgewiesen, so ist dem Fremden gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 AsylG der Status 

des subsidiär Schutzberechtigten zuzuerkennen, wenn eine Zurückweisung, Zurückschiebung 

oder Abschiebung des Fremden in seinen Herkunftsstaat eine reale Gefahr einer Verletzung 

von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention bedeuten 

würde oder für ihn als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der 

Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder 

innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen würde. 

Die Entscheidung über die Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten nach § 

8 Abs. 1 AsylG ist gemäß Abs. 2 leg. cit. mit der abweisenden Entscheidung nach § 3 oder der 

Aberkennung des Status des Asylberechtigten nach § 7 zu verbinden. 

Gemäß § 8 Abs. 3 AsylG ist der Antrag auf internationalen Schutz bezüglich der Zuerkennung 

des Status des subsidiär Schutzberechtigten abzuweisen, wenn eine innerstaatliche 

Fluchtalternative (§ 11 AsylG) offensteht. Dies ist gemäß § 11 Abs. 1 AsylG dann der Fall, 

wenn Asyl-werbern in einem Teil ihres Herkunftsstaates vom Staat oder sonstigen Akteuren, 

die den Herkunftsstaat oder einen wesentlichen Teil des Staatsgebietes beherrschen, Schutz 

gewährleistet werden und ihnen der Aufenthalt in diesem Teil des Staatsgebietes zugemutet 

werden kann. Schutz ist gewährleistet, wenn in Bezug auf diesen Teil des Herkunftsstaates 

keine wohlbegründete Furcht nach Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention 

vorliegen kann und die Voraussetzungen zur Zuerkennung des Status des subsidiär 

Schutzberechtigten (§ 8 Abs. 1) in Bezug auf diesen Teil des Herkunftsstaates nicht gegeben 

sind. Bei der Prüfung, ob eine innerstaatliche Fluchtalternative gegeben ist, ist auf die 

allgemeinen Gegebenheiten des Herkunftsstaates und auf die persönlichen Umstände der 

Asylwerber zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag abzustellen (§ 11 Abs. 2 AsylG). 

 

Gemäß Art. 2 EMRK wird das Recht jedes Menschen auf das Leben gesetzlich geschützt. 

Gemäß Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender 
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Strafe oder Behandlung unterworfen werden. Die Protokolle Nr. 6 und Nr. 13 zur Konvention 

beinhalten die Abschaffung der Todesstrafe. 

 

3.2.2.2. Der Verwaltungsgerichtshof hat sich in seinem Erkenntnis vom 21.02.2017, Ra 

2016/18/0137, mit der bisherigen höchstgerichtlichen Rechtsprechung zum realen Risiko 

einer drohenden Verletzung der Art. 2 und Art. 3 EMRK sowie zur ernsthaften Bedrohung 

des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im innerstaatlichen Konflikt 

auseinandergesetzt und diese wie folgt zusammengefasst (vgl. hierzu auch VwGH vom 

17.09.2019, Ra 2019/14/0160):  

 

Die Beurteilung eines drohenden Verstoßes gegen Art. 2 oder Art. 3 EMRK setzt eine 

Einzelfallprüfung voraus, in deren Rahmen konkrete und nachvollziehbare Feststellungen zu 

der Frage zu treffen sind, ob einer Person im Fall der Rückkehr in ihren Herkunftsstaat die 

reale Gefahr („real risk“) insbesondere einer gegen Art. 2 oder Art. 3 verstoßenden 

Behandlung droht. Es bedarf einer ganzheitlichen Bewertung der möglichen Gefahren, die 

sich auf die persönliche Situation des Betroffenen in Relation zur allgemeinen 

Menschenrechtslage im Zielstaat zu beziehen hat (vgl. etwa VwGH vom 08.09.2016, Ra 

2016/20/0053 mwN). Die Außerlandesschaffung eines Fremden in den Herkunftsstaat kann 

auch dann eine Verletzung von Art. 3 EMRK bedeuten, wenn der Betroffene dort keine 

Lebensgrundlage vorfindet, also die Grundbedürfnisse der menschlichen Existenz (bezogen 

auf den Einzelfall) nicht gedeckt werden können. Eine solche Situation ist nur unter 

exzeptionellen Umständen anzunehmen. Die bloße Möglichkeit einer durch die 

Lebensumstände bedingten Verletzung des Art. 3 EMRK reicht nicht aus. Vielmehr ist es zur 

Begründung einer drohenden Verletzung von Art. 3 EMRK notwendig, detailliert und konkret 

darzulegen, warum solche exzeptionellen Umstände vorliegen. Weiters hat der 

Verwaltungsgerichtshof in seiner Rechtsprechung festgehalten, dass, wenn im 

Herkunftsstaat eines Asylwerbers eine prekäre allgemeine Sicherheitslage herrscht, in der 

die Bevölkerung durch Akte willkürlicher Gewalt betroffen ist, stichhaltige Gründe für die 

Annahme eines realen Risikos bzw. für die ernsthafte Bedrohung von Leben oder 

Unversehrtheit eines Asylwerbers bei Rückführung in diesen Staat dann vorliegen, wenn 

diese Gewalt ein solches Ausmaß erreicht hat, dass es nicht bloß möglich, sondern geradezu 

wahrscheinlich erscheint, dass auch der betreffende Asylwerber tatsächlich Opfer eines 

solchen Gewaltaktes sein wird. Davon kann in einer Situation allgemeiner Gewalt nur in sehr 

extremen Fällen ausgegangen werden, wenn schon die bloße Anwesenheit einer Person in 

der betroffenen Region Derartiges erwarten lässt. Davon abgesehen können nur besondere 

in der persönlichen Situation der oder des Betroffenen begründete Umstände dazu führen, 

dass gerade bei ihr oder ihm ein – im Vergleich zur Bevölkerung des Herkunftsstaates im 

Allgemeinen – höheres Risiko besteht, einer dem Art. 2 oder Art. 3 EMRK widersprechenden 

Behandlung ausgesetzt zu sein bzw. eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der 

Unversehrtheit befürchten zu müssen (vgl. jüngst VwGH vom 17.09.2019, Ra 2019/14/0160-

10).  
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Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte erkennt in ständiger Rechtsprechung, dass 

ein „real risk“ vorliegt, wenn stichhaltige Gründe („substantial grounds“) dafür sprechen, 

dass die betroffene Person im Fall der Rückkehr in die Heimat das reale Risiko 

(insbesondere) einer Verletzung ihrer durch Art. 3 EMRK geschützten Rechte zu gewärtigen 

hätte. Dafür spielt es grundsätzlich keine Rolle, ob dieses reale Risiko in der allgemeinen 

Sicherheitslage im Herkunftsstaat, in individuellen Risikofaktoren des Einzelnen oder in der 

Kombination beider Umstände begründet ist. Allerdings betont der EGMR in seiner 

Rechtsprechung auch, dass nicht jede prekäre allgemeine Sicherheitslage ein reales Risiko im 

Sinne des Art. 3 EMRK hervorruft. Im Gegenteil lässt sich der Judikatur entnehmen, dass eine 

Situation genereller Gewalt nur in sehr extremen Fällen („in the most extreme cases“) diese 

Voraussetzung erfüllt. In den übrigen Fällen bedarf es des Nachweises von besonderen 

Unterscheidungsmerkmalen („special distinguishing features“), aufgrund derer sich die 

Situation des Betroffenen kritischer darstellt als für die Bevölkerung im Herkunftsstaat im 

Allgemeinen (vgl. hierzu etwas EGMR vom 28.11.2011, Nr. 8319/07 und 11449/09, Sufi und 

Elmi vs. Vereinigtes Königreich). 

 

Zusammengefasst kann sohin gesagt werden, dass der maßgebliche Unterschied zwischen 

einem „realen Risiko“ und einer „bloßen Möglichkeit“ im Vorliegen oder Nichtvorliegen von 

„special distinguishing features“ zu erblicken ist, die auf ein persönliches („personal“) und 

vorhersehbares („foreseeable“) Risiko schließen lassen. Eine Ausnahme von diesem 

Grundsatz besteht nur in sehr extremen Fällen („most extreme cases“), wenn die allgemeine 

Lage im Herkunftsstaat so ernst ist, dass praktisch jeder, der dorthin abgeschoben wird, 

einem realen und unmittelbar drohenden („real and imminent“) Risiko einer Art. 3 EMRK 

widersprechenden Behandlung ausgesetzt ist. Diesfalls ist das reale Risiko bereits durch die 

extreme allgemeine Gefahrenlage im Zielstaat indiziert (vgl. hierzu „Thurin, Der Schutz des 

Fremden vor rechtswidriger Abschiebung“, 2. Auflage).  

 

Auch im Urteil der großen Kammer vom 23.08.2016, Nr. 59166/12, J.K. u.a. vs. Schweden, 

führte der EGMR aus, dass die Beweislast für das Vorliegen eines realen Risikos in Bezug auf 

individuelle Gefährdungsmomente für eine Person grundsätzlich bei dieser liegt. Gleichzeitig 

sind jedoch die Schwierigkeiten, mit denen ein Asylwerber bei der Beschaffung von 

Beweismitteln konfrontiert ist, in Betracht zu ziehen und bei einem entsprechend 

substanziierten Vorbringen des Asylwerbers, weshalb sich seine Lage von jener anderer 

Personen im Herkunftsstaat unterscheidet, im Zweifel zu seinen Gunsten zu entscheiden. 

Soweit es um die allgemeine Lage im Herkunftsstaat geht, ist jedoch ein anderer Ansatz 

heranzuziehen. Diesbezüglich hätten die Asylbehörden vollen Zugang zu den relevanten 

Informationen und es liegt an ihnen, die allgemeine Lage im betreffenden Staat 

(einschließlich der Schutzfähigkeit der Behörden im Herkunftsstaat) von Amts wegen 

festzustellen und nachzuweisen.  

 

Der Tatbestand einer ernsthaften Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit einer 

Zivilperson infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder 
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innerstaatlichen Konfliktes in § 8 Abs. 1 Z 2 AsylG orientiert sich an Art. 15 lit. c Status-RL und 

umfasst eine Schadensgefahr allgemeiner Art, die sich als willkürlich erweist, d.h. sich auf 

Personen ungeachtet ihrer persönlichen Situation erstrecken kann. Entscheidend für die 

Annahme einer solchen Gefährdung ist nach den Ausführungen des EuGH, dass der den 

bewaffneten Konflikt kennzeichnende Grad willkürlicher Gewalt ein so hohes Niveau 

erreicht, dass stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, eine Zivilperson liefe bei 

Rückkehr in das betreffende Land oder gegebenenfalls in die betroffene Region allein durch 

ihre Anwesenheit im Gebiet dieses Landes oder dieser Region tatsächlich Gefahr, einer 

ernsthaften Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit ausgesetzt zu sein. Dabei ist zu 

beachten, dass der Grad willkürlicher Gewalt, der vorliegen muss, damit der Antragsteller 

Anspruch auf subsidiären Schutz hat, umso geringer sein wird, je mehr er möglicherweise zu 

belegen vermag, dass er aufgrund von seiner persönlichen Situation innenwohnenden 

Umständen spezifisch betroffen ist (vgl. EuGH vom 17.02.2009, C-465/07, Elgafaji und vom 

30.01.2014, C-285/12, Diakité).  

 

Darüber hinaus ist auf die Rechtsprechung der Höchstgerichte zu verweisen, wonach es 

grundsätzlich der abschiebungsgefährdeten Person obliegt, mit geeigneten Beweisen 

gewichtige Gründe für die Annahme eines Risikos nachzuweisen, dass ihr im Fall der 

Durchführung einer Rückführungsmaßnahme eine dem Art. 3 EMRK widersprechenden 

Behandlung drohen würde (vgl. VwGH vom 05.10.2016, Ra 2016/19/0158).  

 

3.2.2.3. Aus dem festgestellten Sachverhalt ergibt sich, dass den Beschwerdeführer im Fall 

seiner Rückkehr nach Pakistan keine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der 

Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder 

innerstaatlichen Konfliktes treffen würde. 

 

Weder aus den Angaben des Beschwerdeführers noch aus den Ergebnissen des 

Ermittlungsverfahrens ist im konkreten Fall ersichtlich, dass jene gemäß der Judikatur des 

EGMR geforderte Exzeptionalität der Umstände vorliegt, um die Außerlandesschaffung eines 

Fremden im Hinblick auf außerhalb staatlicher Verantwortlichkeit liegende Gegebenheiten 

im Zielstaat im Widerspruch zu Art 3 EMRK erscheinen zu lassen (vgl. VwGH vom 21.08.2001, 

Zl. 2000/01/0443). Eine Gefährdung durch staatliche Behörden bloß aufgrund des Faktums 

der Rückkehr ist nicht ersichtlich, auch keine sonstige allgemeine Gefährdungslage durch 

Dritte. 

 

Auch wenn sich die Lage der Menschenrechte im Herkunftsstaat des Beschwerdeführers in 

wesentlichen Bereichen als problematisch darstellt, kann nicht gesagt werden, dass eine 

nicht sanktionierte, ständige Praxis grober, offenkundiger, massenhafter 

Menschenrechtsverletzungen herrscht und praktisch jeder, der sich im Hoheitsgebiet des 

Staates aufhält, schon alleine aufgrund des Faktums des Aufenthalts aufgrund der 

allgemeinen Lage mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit damit rechnen muss, von einem 

unter § 8 Abs. 1 AsylG subsumierbaren Sachverhalt betroffen zu sein. 
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Da sich der Herkunftsstaat des Beschwerdeführers nicht im Zustand willkürlicher Gewalt im 

Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes befindet, kann bei 

Berücksichtigung sämtlicher bekannter Tatsachen nicht festgestellt werden, dass für den 

Beschwerdeführer als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der 

Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines solchen internationalen oder 

innerstaatlichen Konfliktes besteht. Derartiges kann auch nicht in Bezug auf die 

Herkunftsprovinz des Beschwerdeführers, Punjab, angenommen werden. Wie den 

unwidersprochen gebliebenen Länderfeststellungen zu entnehmen ist, gilt die 

Sicherheitslage im Punjab als gut, auch wenn es gelegentliche Anschläge von militanten 

Gruppierungen gibt. Zwischen 01.01.2019 und 31.03.2019 wurden im Punjab zwei 

terroristische Angriffe mit zwei Toten registriert. Zu verweisen ist in diesem Zusammenhang 

auf ein jüngeres Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 21.02.2017, Ra 

2016/18/0137-14, zur Frage der Zuerkennung von subsidiärem Schutz, in welchem sich der 

Verwaltungsgerichtshof mit der Frage einer Rückkehrgefährdung im Sinne des Art. 3 EMRK 

aufgrund der bloßen allgemeinen Lage (im angeführten Erkenntnis betreffend den Irak), 

insbesondere wegen wiederkehrender Anschläge und wegen kumulativ mit der allgemeinen 

Lage zu berücksichtigenden individuellen Faktoren, befasst hat und die Revision als 

unbegründet abgewiesen wurde. 

 

Hinweise auf das Vorliegen einer allgemeinen existenzbedrohenden Notlage (allgemeine 

Hungersnot, Seuchen, Naturkatastrophen oder sonstige diesen Sachverhalten gleichwertige 

existenzbedrohende Elementarereignisse) liegen nicht vor und zwar auch nicht unter 

Berücksichtigung der aktuellen Lage in Zusammenhang mit der CoVid-19 Pandemie, weshalb 

aus diesem Blickwinkel bei Berücksichtigung sämtlicher bekannter Tatsachen kein Hinweis 

auf das Vorliegen eines Sachverhaltes gemäß Art. 2 und/oder Art. 3 EMRK abgeleitet werden 

kann. 

 

Zusammengefasst ist sohin auszuführen, dass im vorliegenden Fall nach den getroffenen 

Sachverhaltsfeststellungen keinerlei Umstände vorliegen, welche eine Rückkehr des 

Beschwerdeführers in den Herkunftsstaat als unzulässig erscheinen ließen, da in diesem 

Staat weder eine objektiv extreme Gefahrenlage (wie im oben geschilderten Sinn) noch eine 

konkrete Gefährdung des Beschwerdeführers aus in seiner Person gelegenen Gründen zu 

befürchten ist. Es trifft zwar nach den Länderberichten zu, dass die Wirtschaftslage als 

ungünstig bzw. schwach zu bezeichnen ist, doch kann im Sinn der maßgeblichen 

Rechtsprechung keineswegs von einer realen Gefahr der Verletzung von Bestimmungen der 

EMRK für Rückkehrer schlechthin – etwa aufgrund eines landesweiten Bürgerkrieges oder 

einer Hungersnot – ausgegangen werden.  

 

Es ist auch nicht davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer nach seiner Rückkehr nach 

Pakistan in eine ausweglose Lebenssituation geraten könnte, da er im Heimatstaat noch 

über Familienangehörige – insbesondere seine Eltern – verfügt, zu denen er regelmäßigen 
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Kontakt hat. Ferner verfügt die Familie des Beschwerdeführers über eine Wohnmöglichkeit 

im Heimatdorf, sodass davon auszugehen ist, dass der Beschwerdeführer nach seiner 

Rückkehr nach Pakistan – zumindest für die Anfangszeit – Unterstützung von seinen Eltern 

erhalten kann und insbesondere nicht von Obdachlosigkeit bedroht sein wird. Betreffend die 

vom Beschwerdeführer vorgebrachten finanziellen Schwierigkeiten seiner Angehörigen wird 

auf die Ausführungen in der Beweiswürdigung verwiesen. Eine Glaubhaftmachung, dass der 

Beschwerdeführer im Fall der Rückkehr nach Pakistan von seiner Familie nicht unterstützt 

bzw. nicht aufgenommen werden würde, ist ihm mit seinem Vorbringen nicht gelungen.  

 

Hinzu kommt, dass der Beschwerdeführer über eine siebenjährige Schulbildung verfügt und 

neben Punjabi auch etwas Urdu und – aufgrund des Aufenthalts in Österreich – etwas 

Englisch und etwas Deutsch spricht. Aufgrund seines jungen Alters hat der 

Beschwerdeführer zwar noch keine Berufserfahrung gesammelt, was ihn allerdings nicht von 

gleichaltrigen, männlichen, pakistanischen Staatsangehörigen unterscheidet, sodass auch 

unter diesem Aspekt nicht ersichtlich ist, dass der ledige, kinderlose und an keinen 

schwerwiegenden Erkrankungen leidende Beschwerdeführer auf unüberwindbare 

Schwierigkeiten bei der Arbeitssuche stoßen wird. Daher ist davon auszugehen, dass der 

Beschwerdeführer in der Lage sein wird, sich auch ohne (familiäre) Unterstützung 

mittelfristig selbst zu erhalten und ein eigenes Einkommen zu erwirtschaften. Auch ist der 

Beschwerdeführer mit den in Pakistan herrschenden Gepflogenheiten vertraut, da er den 

Großteil seines Lebens dort verbracht hat - er war bei der Ausreise noch nicht ganz 15 Jahre 

alt -, sodass er bei seiner Wiedereingliederung in die pakistanische Gesellschaft keine 

Schwierigkeiten haben wird, wobei fallgegenständlich hinzu kommt, dass der 

Beschwerdeführer in Pakistan über familiäre Bindungen verfügt. Ferner wird darauf 

verwiesen, dass der Beschwerdeführer aus einem Staat stammt, auf dessen Territorium die 

Grundversorgung der Bevölkerung gewährleistet ist, auch wenn diese verbesserungswürdig 

ist. Eine völlige Perspektivenlosigkeit kann somit für den Beschwerdeführer nicht erkannt 

werden. Ziel des Refoulementschutzes ist es nicht, Menschen vor unangenehmen 

Lebenssituationen zu beschützen, sondern einzig und allein Schutz vor exzeptionellen 

Lebenssituationen zu gewähren. Eine schwierige Lebenssituation, insbesondere bei der 

Arbeitsplatz- und Wohnraumsuche sowie in wirtschaftlicher Hinsicht, die ein Fremder im Fall 

der Rückkehr in sein Heimatland vorfinden würde, reicht nach der Judikatur des 

Verwaltungsgerichtshofes für sich betrachtet nicht aus, um die Verletzung des nach Art. 3 

EMRK geschützten Rechts mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit annehmen zu können oder 

um eine innerstaatliche Fluchtalternative zu verneinen (vgl. VwGH vom 27.05.2019, Ra 

2019/14/0153 u.a.).  

 

Wie festgestellt leidet der Beschwerdeführer an fallweise auftretenden 

Spannungskopfschmerz, wogegen er gelegentlich Medikamente nimmt. Eine darüber 

hinausgehende Behandlungsbedürftigkeit wurde nicht festgestellt bzw. nicht nachgewiesen. 

Aus diesem Grund ist davon auszugehen, dass allfällige gesundheitliche Aspekte einer 

Rückkehr des Beschwerdeführers in seine Heimat nicht entgegenstehen. Unabhängig davon 
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ist darauf zu verweisen, dass im Allgemeinen ein Fremder kein Recht hat, in einem fremden 

Aufenthaltsstaat zu verbleiben, bloß um dort medizinisch behandelt zu werden, und zwar 

selbst dann nicht, wenn er an einer schweren Krankheit leidet oder selbstmordgefährdet ist. 

Dass die Behandlung im Zielland nicht gleichwertig, schwerer zugänglich oder 

kostenintensiver ist, ist unerheblich, solange es grundsätzlich Behandlungsmöglichkeiten im 

Zielstaat bzw. in einem bestimmten Teil des Zielstaates gibt (vgl. Fall Ndangoya; VfGH vom 

07.11.2008, U 48/08). Eine prinzipielle Zugangsmöglichkeit zu einer solchen Behandlung 

muss für den betreffenden Fremden aber gegeben sein (vgl. EGMR vom 13.12.2016, Appl. 

41738/10, Paposhvili vs. Belgien).  

 

Im Rahmen einer Gesamtschau ist sohin davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer im 

Fall seiner Rückkehr nach Pakistan seine dringendsten Bedürfnisse befriedigen könnte und 

nicht in eine über allfällige Anfangsschwierigkeiten hinausgehende dauerhaft aussichtslose 

Lage geraten würde. Sonstige außergewöhnliche Umstände, die eine Abschiebung unzulässig 

machen könnten, sind im gegenständlichen Verfahren weder hervorgekommen noch wurde 

ein derartiges Abschiebehindernis vorgebracht.  

 

Es ergibt sich somit kein reales Risiko, dass es durch die Rückführung des Beschwerdeführers 

nach Pakistan zu einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 

oder Nr. 13 der Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die 

Abschaffung der Todesstrafe kommen würde.  

 

Daher bleibt festzuhalten, dass das Vorbringen des Beschwerdeführers nicht geeignet war, 

ihm den Status eines subsidiär Schutzberechtigten zuzuerkennen. 

 

3.2.3. Zur Rückkehrentscheidung: 

 

3.2.3.1. Gemäß § 10 Abs. 1 Z 3 AsylG ist eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz mit 

einer Rückkehrentscheidung oder einer Anordnung zur Außerlandesbringung gemäß dem 8. 

Hauptstück des FPG zu verbinden, wenn der Antrag auf internationalen Schutz sowohl 

bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten als auch der Zuerkennung des 

Status des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen wird, und in den Fällen der Z 1 und 3 bis 

5 von Amts wegen ein Aufenthaltstitel gemäß § 57 nicht erteilt wird. 

 

Gemäß § 57 Abs. 1 AsylG ist im Bundesgebiet aufhältigen Drittstaatsangehörigen von Amts 

wegen oder auf begründeten Antrag eine „Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz“ zu 

erteilen: 

1. wenn der Aufenthalt des Drittstaatsangehörigen im Bundesgebiet gemäß § 46a Abs. 

1 Z 1 oder Abs. 1a FPG seit mindestens einem Jahr geduldet ist und die Voraus-setzungen 

dafür weiterhin vorliegen, es sei denn, der Drittstaatsangehörige stellt ei-ne Gefahr für die 

Allgemeinheit oder Sicherheit der Republik Österreich dar oder wurde von einem 

inländischen Gericht wegen eines Verbrechens (§ 17 StGB) rechts-kräftig verurteilt. Einer 
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Verurteilung durch ein inländisches Gericht ist eine Verurteilung durch ein ausländisches 

Gericht gleichzuhalten, die den Voraussetzungen des § 73 StGB entspricht,  

2. zur Gewährleistung der Strafverfolgung von gerichtlich strafbaren Handlungen oder 

zur Geltendmachung und Durchsetzung von zivilrechtlichen Ansprüchen im Zusammenhang 

mit solchen strafbaren Handlungen, insbesondere an Zeugen oder Opfer von 

Menschenhandel oder grenzüberschreitender Prostitutionshandel oder  

3. wenn der Drittstaatsangehörige, der im Bundesgebiet nicht rechtmäßig aufhältig 

oder nicht niedergelassen ist, Opfer von Gewalt wurde, eine einstweilige Verfügung nach §§ 

382b oder 382e EO, RGBl. Nr. 79/1896, erlassen wurde oder erlassen hätte werden können 

und der Drittstaatsangehörige glaubhaft macht, dass die Erteilung der 

„Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz“ zum Schutz vor weiterer Gewalt erforderlich 

ist.  

 

Der Beschwerdeführer befindet sich seit seiner Antragstellung am 17.10.2016 durchgehend 

im Bundesgebiet. Sein Aufenthalt ist jedoch nicht im Sinne der soeben dargelegten 

Bestimmung geduldet. Er ist auch nicht Zeuge oder Opfer von strafbaren Handlungen und 

ebenso wenig ein Opfer von Gewalt. Die Voraussetzungen für die amtswegige Erteilung 

eines Aufenthaltstitels gemäß § 57 AsylG liegen daher im Fall des Beschwerdeführers nicht 

vor, wobei dies weder im Verfahren vor dem Bundesamt noch im Beschwerdeverfahren 

auch nur ansatzweise behauptet worden war. 

 

3.2.3.2. Gemäß § 52 Abs. 2 Z 2 FPG hat das Bundesamt gegen einen Drittstaatsangehörigen 

unter einem (§ 10 AsylG 2005) mit Bescheid eine Rückkehrentscheidung zu erlassen, wenn 

dessen Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich der Zuerkennung des Status des 

Asylberechtigten als auch der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten 

abgewiesen wird und ihm kein Aufenthaltsrecht nach anderen Bundesgesetzen zukommt. 

Dies gilt nicht für begünstigte Drittstaatsangehörige. 

 

Der Beschwerdeführer ist weder ein begünstigter Drittstaatsangehörige noch kommt ihm ein 

Aufenthaltsrecht nach anderen Bundesgesetzen zu. 

 

3.2.3.3. § 9 Abs. 1 bis 3 BFA-VG lautet: 

 

§ 9 (1) Wird durch eine Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG, eine Anordnung zur 

Außerlandesbringung gemäß § 61 FPG, eine Ausweisung gemäß § 66 FPG oder ein 

Aufenthaltsverbot gemäß § 67 FPG in das Privat- oder Familienleben des Fremden 

eingegriffen, so ist die Erlassung der Entscheidung zulässig, wenn dies zur Erreichung der im 

Art 8 Abs. 2 EMRK genannten Ziele dringend geboten ist. 

(2) Bei der Beurteilung des Privat- und Familienlebens im Sinne des Art 8 EMRK sind 

insbesondere zu berücksichtigen: 

1. die Art und Dauer des bisherigen Aufenthaltes und die Frage, ob der bisherige 

Aufenthalt des Fremden rechtswidrig war, 
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2. das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens, 

3. die Schutzwürdigkeit des Privatlebens, 

4. der Grad der Integration, 

5. die Bindungen zum Heimatstaat des Fremden, 

6. die strafgerichtliche Unbescholtenheit, 

7. Verstöße gegen die öffentliche Ordnung, insbesondere im Bereich des Asyl-, 

Fremdenpolizei- und Einwanderungsrechts, 

8. die Frage, ob das Privat- und Familienleben des Fremden in einem Zeitpunkt 

entstand, in dem sich die Beteiligten ihres unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren, 

9. die Frage, ob die Dauer des bisherigen Aufenthaltes des Fremden in den Behörden 

zurechenbaren überlangen Verzögerungen begründet ist. 

(3) Über die Zulässigkeit der Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG ist jedenfalls begründet, 

insbesondere im Hinblick darauf, ob diese gemäß Abs. 1 auf Dauer unzulässig ist, 

abzusprechen. Die Unzulässigkeit einer Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG ist nur dann 

auf Dauer, wenn die ansonsten drohende Verletzung des Privat- und Familienlebens auf 

Umständen beruht, die ihrem Wesen nach nicht bloß vorübergehend sind. Dies ist 

insbesondere dann der Fall, wenn die Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG schon allein 

auf Grund des Privat- und Familienlebens im Hinblick auf österreichische Staatsbürger oder 

Personen, die über ein unionsrechtliches Aufenthaltsrecht oder ein unbefristetes 

Niederlassungsrecht (§§ 45 und 48 oder §§ 51 ff Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz 

(NAG), BGBl I Nr. 100/2005) verfügen, unzulässig wäre. 

 

Im Hinblick auf § 9 Abs. 1 bis 3 BFA-VG (früher: § 10 Abs. 2 Z 2 AsylG 2005 idF BGBl I Nr. 

38/2011) ist festzuhalten, dass bei jeder Rückkehrentscheidung auf das Recht auf Achtung 

des Privat- und Familienlebens des Asylwerbers nach Art. 8 Abs. 1 EMRK Bedacht zu nehmen 

ist, wobei in diesem Zusammenhang Art. 8 Abs. 2 EMRK eine Prüfung der Notwendigkeit und 

Verhältnismäßigkeit des staatlichen Eingriffs erfordert und somit eine Abwägung der 

betroffenen Rechtsgüter und öffentlichen Interessen verlangt (vgl. VwGH vom 26.06.2007, 

Zl. 2007/01/0479). 

 

Gemäß Art 8 Abs. 1 EMRK hat jedermann Anspruch auf Achtung seines Privat- und 

Familienlebens, seiner Wohnung und seines Briefverkehrs. Nach Art 8 Abs. 2 EMRK ist der 

Eingriff einer öffentlichen Behörde in die Ausübung dieses Rechts nur statthaft, insoweit 

dieser Eingriff gesetzlich vorgesehen ist und eine Maßnahme darstellt, die in einer 

demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und Ordnung, 

das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung 

von strafbaren Handlungen, zum Schutze der Gesundheit und der Moral oder zum Schutz 

der Rechte und Freiheiten anderer notwendig ist. 

 

Bei der Setzung einer aufenthaltsbeendenden Maßnahme kann ein ungerechtfertigter 

Eingriff in das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens des Fremden im Sinne des 

Art. 8 Abs. 1 EMRK vorliegen. Daher muss überprüft werden, ob die aufenthaltsbeendende 
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Maßnahme einen Eingriff und in weiterer Folge eine Verletzung des Privat- und/oder 

Familienlebens des Fremden darstellt. 

 

Ob eine Verletzung des Rechts auf Schutz des Privat- und Familienlebens im Sinne des Art 8 

EMRK vorliegt, hängt nach der ständigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes 

für Menschenrechte sowie des Verfassungsgerichtshofes und des Verwaltungsgerichtshofes 

jeweils von den konkreten Umständen des Einzelfalles ab. Die Regelung erfordert eine 

Prüfung der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit des staatlichen Eingriffes; letztere 

verlangt eine Abwägung der betroffenen Rechtsgüter und öffentlichen Interessen. In diesem 

Sinn wird eine Ausweisung nicht erlassen werden dürfen, wenn ihre Auswirkungen auf die 

Lebenssituation des Fremden und seiner Familie schwerer wiegen würden als die 

nachteiligen Folgen der Abstandnahme von ihrer Erlassung. 

 

Das Recht auf Achtung des Familienlebens im Sinne des Art. 8 EMRK schützt das 

Zusammenleben der Familie. Es umfasst jedenfalls alle durch Blutsverwandtschaft, 

Eheschließung oder Adoption verbundene Familienmitglieder, die effektiv zusammenleben; 

das Verhältnis zwischen Eltern und minderjährigen Kindern auch dann, wenn es kein 

Zusammenleben gibt (vgl. EGMR Kroon sowie VfGH vom 28.06.2003, G 78/00). Der Begriff 

des Familienlebens ist nicht auf Familien beschränkt, die sich auf eine Heirat gründen, 

sondern schließt auch andere de facto Beziehungen ein; maßgebend ist beispielsweise das 

Zusammenleben eines Paares, die Dauer der Beziehung, die Demonstration der 

Verbundenheit durch gemeinsame Kinder oder auf andere Weise (vgl. EGMR Marckx, EGMR 

vom 23.04.1997, X u.a.). 

 

Unter „Privatleben“ sind nach der Rechtsprechung des EGMR persönliche, soziale und 

wirtschaftliche Beziehungen, die für das Privatleben eines jeden Menschen konstitutiv sind, 

zu verstehen (vgl. EuGRZ 2006, 554, Sisojeva ua. gegen Lettland). Für den Aspekt des 

Privatlebens spielt zunächst die zeitliche Komponente im Aufenthaltsstaat eine zentrale 

Rolle, wobei die bisherige Rechtsprechung keine Jahresgrenze festlegt, sondern eine 

Interessensabwägung im speziellen Einzelfall vornimmt. 

 

Bei dieser Interessensabwägung sind - wie in § 9 Abs. 2 BFA-VG unter Berücksichtigung der 

Judikatur der Gerichtshöfe öffentlichen Rechts ausdrücklich normiert wird - insbesondere 

die Aufenthaltsdauer, das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens und dessen Intensität, 

die Schutzwürdigkeit des Privatlebens, der Grad der Integration des Fremden, der sich in 

intensiven Bindungen zu Verwandten und Freunden, der Selbsterhaltungsfähigkeit, der 

Schulbildung, der Berufsausbildung, der Teilnahme am sozialen Leben, der Beschäftigung 

und ähnlichen Umständen manifestiert, die Bindungen zum Heimatstaat, die 

strafgerichtliche Unbescholtenheit, Verstöße gegen das Einwanderungsrecht, Erfordernisse 

der öffentlichen Ordnung sowie die Frage, ob das Privat- und Familienleben in einem 

Zeitpunkt entstand, in dem sich die Beteiligten ihres unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst 

waren, zu berücksichtigen (vgl. VfSlg. 18.224/2007 sowie VwGH vom 03.04.2009, Zl. 



- 66 - 

 

2008/22/0592; vom 17.12.2007, Zl. 2006/01/0216; vom 26.06.2007, Zl. 2007/01/0479 und 

vom 26.01.2006, Zl. 2002/20/0423). 

 

3.2.3.4. Vor dem Hintergrund der obigen Ausführungen sowie der in § 9 Abs. 2 BFA-VG 

normierten Integrationstatbestände, die zur Beurteilung eines schützenswerten Privat- und 

Familienlebens im Sinne des Art. 8 EMRK zu berücksichtigen sind, ist im gegenständlichen 

Fall Folgendes auszuführen: 

 

Gemäß den getroffenen Feststellungen verfügt der Beschwerdeführer im österreichischen 

Bundesgebiet weder über familiäre noch über verwandtschaftliche Anknüpfungspunkte und 

zwar weder zu einem österreichischen Staatsangehörigen noch zu einem dauerhaft 

aufenthaltsberechtigten Fremden. Er lebt auch nicht mit jemandem in einer (eheähnlichen) 

Lebensgemeinschaft, sodass durch die Rückkehrentscheidung jedenfalls kein Eingriff in das 

Recht auf Familienleben des Beschwerdeführers vorliegt. 

 

Auch liegt kein Eingriff in das Recht auf Privatleben des Beschwerdeführers vor, welcher zur 

Erreichung der in Art. 8 Abs. 2 EMRK genannten Ziele nicht geboten oder zulässig wäre. Der 

Beschwerdeführer stellte am 17.10.2016 einen Antrag auf internationalen Schutz. Seither 

hielt er sich lediglich aufgrund seiner vorläufigen Aufenthaltsberechtigung nach dem 

Asylgesetz im Bundesgebiet auf. Eine fortgeschrittene und entscheidungserhebliche 

Integration des Beschwerdeführers während seines Aufenthaltes im Bundesgebiet kann 

darüber hinaus nicht festgestellt werden. Dies aus folgenden Gründen: 

 

Der Beschwerdeführer ist in Österreich nicht selbsterhaltungsfähig erwerbstätig, sondern 

bestreitet seinen Lebensunterhalt seit der Antragstellung aus den Mitteln der 

Grundversorgung. Eine nachhaltige berufliche Integration in den österreichischen 

Arbeitsmarkt ist sohin nicht zu erkennen. Festzuhalten ist, dass es in diesem Zusammenhang 

nicht entscheidungswesentlich darauf ankommt, ob den Betroffenen ein „Vorwurf“ im 

Hinblick auf eine unterlassene Integration am Arbeitsmarkt zu machen ist, sondern darauf, 

ob ihnen diese objektiv gelungen ist oder nicht (vgl. VwGH vom 19.04.2012, Zl. 

2010/21/0242). In diesem Zusammenhang ist weiters anzumerken, dass der 

Beschwerdeführer auch keine schulische Integration bzw. eine Schulausbildung in Österreich 

aufzuweisen hat. Er besuchte zwar im Schuljahr 2016/2017 eine Polytechnische Schule und 

im Schuljahr 2017/2018 eine Neue Mittelschule, hat jedoch keine dieser beiden Schulen 

positiv abgeschlossen.  

 

Er hat mehrere Deutschkurse besucht und das Zertifikat ÖSD KID A1 erlangt. Der 

Beschwerdeführer ist in der Lage, sich in deutscher Sprache alltagstauglich zu verständigen 

und besucht aktuell einen Deutschkurs auf der Niveaustufe B1. Sonstige Aus- bzw. 

Weiterbildungen hat er in Österreich nicht absolviert. Der Beschwerdeführer verfügt über 

einen Bekanntenkreis in Österreich und nimmt fallweise an den Aktivitäten der 

Evangelischen Pfarrgemeinde  XXXX teil. In diesem Zusammenhang ist auszuführen, dass 
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dem Beschwerdeführer im Hinblick auf seinen unberechtigten Antrag auf internationalen 

Schutz bewusst sein musste, dass er etwaige eingegangene Bindungen im Bundesgebiet 

nicht aufrechterhalten können wird. 

 

Die Aufenthaltsdauer des Beschwerdeführers in Österreich beträgt seit Stellung des 

gegenständlichen Antrages auf internationalen Schutz ca. dreieinhalb Jahre. Das Gewicht des 

Aufenthalts im Bundesgebiet wird dadurch gemindert, dass ihm lediglich ein vorläufiges 

Aufenthaltsrecht zugekommen ist. Gemessen an der Judikatur des EGMR und der 

Gerichtshöfe des öffentlichen Rechtes ist dieser Zeitraum als kein ausreichend langer zu 

qualifizieren. Aus der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ergibt sich, dass etwa 

ab einem zehnjährigen Aufenthalt im Regelfall die privaten Interessen am Verbleib in 

Österreich die öffentlichen Interessen überwiegen können (vgl. VwGH vom 09.05.2003, Zl. 

2002/18/0293). Gleiches gilt für einen siebenjährigen Aufenthalt, wenn eine berufliche und 

soziale Verfestigung vorliegt (vgl. VwGH vom 05.07.2005, Zl. 2004/21/0124), was jedoch im 

gegenständlichen Fall eindeutig verneint werden kann.  

 

Der Beschwerdeführer verfügt hingegen über starke Bindungen zum Herkunftsstaat. Er 

spricht neben Punjabi auch Urdu sowie etwas Englisch und etwas Deutsch. In Pakistan, wo er 

den überwiegenden Teil seines Lebens verbrachte, hat er sieben Jahre lang die Schule 

besucht, sodass gesagt werden kann, dass er dort sozialisiert und alphabetisiert wurde. Es ist 

daher davon auszugehen, dass sich der Beschwerdeführer bei einer Rückkehr nach Pakistan 

in die dortige Gesellschaft wieder eingliedern können wird, da er mit den gesellschaftlichen 

und kulturellen Gegebenheiten vertraut ist, zumal insbesondere seine Eltern und seine 

jüngeren Brüder dort leben. Ferner kann davon ausgegangen werden, dass der 

Beschwerdeführer in Pakistan neben seiner Familie auch über (Schul)freunde verfügt bzw. 

ehemalige freundschaftliche Kontakte bei einer Rückkehr leicht wiederaufleben lassen wird 

können. Zudem ist darauf zu verweisen, dass der erwerbsfähige Beschwerdeführer in der 

Lage sein wird, seinen notwendigen Lebensunterhalt eigenständig zu erwirtschaften. 

 

Den nur schwach ausgeprägten privaten Interessen des Beschwerdeführers an einem 

weiteren Verbleib in Österreich stehen die öffentlichen Interessen an der öffentlichen 

Sicherheit sowie an einem geordneten Fremdenwesen gegenüber. Nach ständiger Judikatur 

des Verwaltungsgerichtshofes kommt den Normen, die die Einreise und den Aufenthalt von 

Fremden regeln, aus der Sicht des Schutzes und der Aufrechterhaltung der öffentlichen 

Ordnung (Art. 8 Abs. 2 EMRK) ein hoher Stellenwert zu (vgl. z.B. VwGH vom 16.01.2001, Zl. 

2000/18/0251).  

 

Insgesamt hat sohin die Abwägung der persönlichen Interessen des Beschwerdeführers mit 

den öffentlichen Interessen ergeben, dass die öffentlichen Interessen an einem geordneten 

Fremdenwesen sowie an der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit 

schwerer wiegen als die Auswirkungen der Rückkehrentscheidung auf die Lebenssituation 

des Beschwerdeführers. Hinweise auf eine zum Entscheidungszeitpunkt vorliegende 
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berücksichtigungswürdige besondere Integration des Beschwerdeführers in sprachlicher, 

beruflicher und gesellschaftlicher Hinsicht sind nicht erkennbar. Wie erwähnt kann davon 

ausgegangen werden, dass der Beschwerdeführer im Herkunftsstaat selbst für seinen 

Lebensunterhalt sorgen können wird, da es sich bei ihm um einen erwerbsfähigen Mann 

ohne nennenswerte gesundheitliche Beeinträchtigungen und ohne Obsorgeverpflichtungen 

handelt, der zudem über die notwendigen Sprachkenntnisse in Pakistan verfügt. Weiters 

verfügt er auch über Familienangehörige, die ihm zumindest in der Anfangszeit mit Nahrung 

und einer Wohnmöglichkeit unterstützen können. Aufgrund des Umstandes, dass er den 

größten und überwiegenden Teil seines Lebens in seinem Herkunftsstaat verbracht hat, kann 

davon ausgegangen werden, dass nach wie vor Anknüpfungspunkte zu Pakistan bestehen. Es 

kann daher nicht gesagt werden, dass der Beschwerdeführer seinem Kulturkreis völlig 

entrückt wäre und sich in seiner Heimat überhaupt nicht mehr zurechtfinden würde. 

 

Nach Maßgabe einer Interessensabwägung im Sinne des § 9 BFA-VG ist die belangte 

Behörde somit zu Recht davon ausgegangen, dass das öffentliche Interesse an der 

Beendigung des unrechtmäßigen Aufenthalts des Beschwerdeführers im Bundesgebiet das 

persönliche Interesse des Beschwerdeführers am Verbleib im Bundesgebiet überwiegt und 

daher die im angefochtenen Bescheid angeordnete Rückkehrentscheidung keinen 

ungerechtfertigten Eingriff in das durch Art. 8 EMRK geschützte Recht auf Privat- und 

Familienleben darstellt. Auch sonst sind keine Anhaltspunkte dahingehend 

hervorgekommen, dass im gegenständlichen Fall eine Rückkehrentscheidung unzulässig 

wäre. 

 

3.2.4. Zur Zulässigkeit der Abschiebung: 

 

3.2.4.1. Gemäß § 52 Abs. 9 FPG ist mit der Rückkehrentscheidung gleichzeitig festzustellen, 

ob die Abschiebung des Drittstaatsangehörigen gemäß § 46 in einen oder mehrere 

bestimmte Staaten zulässig ist. Dies gilt nicht, wenn die Feststellung des Drittstaates, in den 

der Drittstaatsangehörige abgeschoben werden soll, aus vom Drittstaatsangehörigen zu 

vertretenden Gründen nicht möglich ist. 

 

Gemäß § 46 Abs. 1 FPG sind Fremde, gegen die eine Rückkehrentscheidung, eine Anordnung 

zur Außerlandesbringung, eine Ausweisung oder ein Aufenthaltsverbot durchsetzbar ist, von 

den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes im Auftrag des Bundesamtes zur Ausreise 

zu verhalten (Abschiebung), wenn 

1. die Überwachung ihrer Ausreise aus Gründen der Aufrechterhaltung der öffentlichen 

Ordnung oder Sicherheit notwendig scheint, 

2. sie ihrer Verpflichtung zur Ausreise nicht zeitgerecht nachgekommen sind, 

3. auf Grund bestimmter Tatsachen zu befürchten ist, sie würden ihrer Ausreiseverpflichtung 

nicht nachkommen, oder 

4. sie einem Einreiseverbot oder Aufenthaltsverbot zuwider in das Bundesgebiet 

zurückgekehrt sind. 
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3.2.4.2. Mit dem angefochtenen Bescheid wurde festgestellt, dass die Abschiebung des 

Beschwerdeführers nach Pakistan zulässig ist (Spruchpunkt V.). Wie sich aus den 

Länderfeststellungen und aus den Feststellungen zur Person des Beschwerdeführers ergibt, 

besteht keine Gefahr, dass durch die Abschiebung des Beschwerdeführers Art. 2 oder Art. 3 

EMRK oder das Protokoll Nr. 6 oder Nr. 13 zum Schutz der Menschenrechte und 

Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe verletzt würden oder für den 

Beschwerdeführer als Zivilperson mit der Abschiebung eine ernsthafte Bedrohung seines 

Lebens oder seiner Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines 

innerstaatlichen oder internationalen Konfliktes verbunden wäre. Auch sonst besteht kein 

Abschiebehindernis gemäß § 50 Abs. 2 oder Abs. 3 FPG, - ein solches wurde weder 

substanziiert vom Beschwerdeführer vorgebracht noch ist es aus dem Akteninhalt ersichtlich 

- sodass das Bundesamt die Abschiebung des Beschwerdeführers nach Pakistan zurecht für 

zulässig erklärt hat. 

 

3.2.5. Zur Frist für die freiwillige Ausreise: 

 

3.2.5.1. Gemäß § 55 Abs. 1 FPG wird mit einer Rückkehrentscheidung gemäß § 52 leg. cit. 

zugleich eine Frist für die freiwillige Ausreise festgelegt. Die Frist für die freiwillige Ausreise 

beträgt nach § 55 Abs. 2 FPG 14 Tage ab Rechtskraft des Bescheides, sofern nicht im Rahmen 

einer vom Bundesamt vorzunehmenden Abwägung festgestellt wurde, dass besondere 

Umstände, die der Drittstaatsangehörige bei der Regelung seiner persönlichen Verhältnisse 

zu berücksichtigen hat, die Gründe, die zur Erlassung der Rückkehrentscheidung geführt 

haben, überwiegen. 

 

3.2.5.2. Da derartige Gründe nicht vorgebracht wurden und sich auch sonst nicht ergeben 

haben, ist die Frist zu Recht mit 14 Tagen festgelegt worden. Betreffend die aktuell 

vorliegende Pandemie aufgrund des Corona-Virus ist im aktuellen Entscheidungszeitpunkt 

davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer innerhalb dieser Frist alle notwendigen 

Verfügungen für seine freiwillige Ausreise treffen kann, zumal bereits mit 01.05.2020 die 

CoVid-19-Lockerungsverordnung (COVID-19-LV, BGBl. II Nr. 197/2020) in Kraft getreten ist 

und im nunmehrigen Entscheidungszeitpunkt davon auszugehen ist, dass in näherer Zukunft 

weitere Lockerungen folgen werden sowie insbesondere der Flugbetrieb wieder 

aufgenommen wird.  

 

Der Vollständigkeit halber ist an dieser Stelle noch einmal darauf hinzuweisen, dass allenfalls 

temporär bestehende faktische Hindernisse bei der Abschiebung des Beschwerdeführers 

nach Pakistan in der gegenständlichen Entscheidung außer Betracht zu bleiben haben; die 

Durchführung der Überstellung obliegt der Fremdenpolizeibehörde.  
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Da alle gesetzlichen Voraussetzungen für die Anordnung einer Rückkehrentscheidung und 

die gesetzte Frist für die freiwillige Ausreise vorliegen, war die Beschwerde gegen die 

Spruchpunkte III., IV., V. und VI. des angefochtenen Bescheides als unbegründet abzuweisen. 

 

3.3. Zu B) Unzulässigkeit der Revision:  

 

Gemäß § 25a Abs. 1 VwGG hat das Verwaltungsgericht im Spruch seines Erkenntnisses oder 

Beschlusses auszusprechen, ob die Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG zulässig ist. Der Aus-

spruch ist kurz zu begründen. Nach Art. 133 Abs. 4 erster Satz B-VG idF BGBl. I Nr. 51/2012 

ist gegen ein Erkenntnis des Verwaltungsgerichtes die Revision zulässig, wenn sie von der 

Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt, insbesondere 

weil das Erkenntnis von der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes abweicht, eine 

solche Rechtsprechung fehlt oder die zu lösende Rechtsfrage in der bisherigen 

Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes nicht einheitlich beantwortet wird.  

 

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig, weil die Entscheidung nicht von 

der Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt. Weder 

weicht die gegenständliche Entscheidung von der bisherigen Rechtsprechung des 

Verwaltungsgerichtshofes (vgl. die unter Punkt II.3.2. angeführten Erkenntnisse des 

Verwaltungsgerichtshofes) ab, noch fehlt es an einer Rechtsprechung; weiters ist die 

vorliegende Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes auch nicht als uneinheitlich zu 

beurteilen. Das Bundesverwaltungsgericht konnte sich bei allen erheblichen Rechtsfragen 

auf eine ständige Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes (und auch des EuGH sowie 

des EGMR) stützen, die bei den jeweiligen Erwägungen wiedergegeben wurde. Insoweit die 

in der rechtlichen Beurteilung angeführte Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes zu 

früheren Rechtslagen ergangen ist, ist diese nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichtes 

auf die inhaltlich meist völlig gleichlautenden Bestimmungen der nunmehr geltenden 

Rechtslage unverändert übertragbar. Auch liegen keine sonstigen Hinweise auf eine 

grundsätzliche Bedeutung der zu lösenden Rechtsfrage vor.  

 

3.4. Daher war nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung spruchgemäß zu 

entscheiden. 

 

 

 


